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ANZEIGEN

Arche aktiv! 
Markt Fürth Bislohe
aktiv! nachhaltig und preiswert einkaufen

Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00 Uhr

Sa.: 09:00 - 18:00 Uhr

Industriestraße 14

90765 Fürth

0911 / 307320

6 weitere Standorte 

in der Metropolregion

Nürnberg

www.archektiv.de

persönlich individuell anders punkt
ullajugl  de

terminvereinbarung gerne unter o911  736537 golfpark fürth

schmuck  atelier

Fassaden u. Altbaurenovierungen
90441 Nürnberg Industriestraße 34

www.malerbetrieb-schoewitz.de
schoewitz@gerhardburzer.de

Telefon 0911/49 39 76

Malerbetrieb u. Dachdeckerei - Bodenverlegung
-  Treppen- und 

Bodensanierung
- Holzterrassen

www.parkett-egerer.de
info@parkett-egerer.de

0174/31 24 163
shop now: www.e-wooddesign.de

Wir beraten Sie gerne!

follow us:
parkett_egerer

Anzeigenbuchungsschluss 
ist der 23.06.  
Druckunterlagenschluss  
ist der 24.06.2025

Ihre nächste INFÜ 
 erscheint am  
02. Juli 2025



3[12] 25

INHALT

FÜRTHER RATHAUS 4 
Stadt und Freistaat würdigen vier  
Persönlichkeiten 7 

Sparkassen Metropolmarathon bremst  
den Verkehr aus 8 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 14
FÜRTH-SHOP� 16

LEBEN IN FÜRTH 17 
Kunst am Bauzaun 17 

Sprechzeiten 19

UV-Index-Tafeln für die Stadt Fürth 23

Hilfe im Notfall 28

ZUKUNFT FÜRTH 30 
Norwegischer Anbieter Eviny eröffnet  
XL-Ladepark 31

INFRA 33 
Weitreichende gesetzliche Änderungen  
für An- oder Abmeldungen bei Umzügen 33

AMTSBLATT 34 

FÜRTH ERLEBEN /  
KULTUR UND FREIZEIT 50
Fürth feiert sein Rathaus 50

Aktionstag „Selbstbestimmt  
statt abhängig!“ 54

Veranstaltungskalender� 56

Kunst unter freiem Himmel� 66

GRÜNER�MARKT� 68
STELLENANGEBOTE�� 68
KLEINANZEIGEN
IMPRESSUM� 71

52

10 12

67
25



4 [12] 25

FÜRTHER RATHAUS

HE
RZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Am 21. Juni vollendet Heidi 
Harrer, Inhaberin des Ehrenbriefs 

der Stadt Fürth, das 79. Lebensjahr, am 
24. Juni Hans Fäßler, Inhaber des Ehren-

briefs der Stadt Fürth, das 81. Lebensjahr, 
am 24. Juni Stadträtin Gabriele Zapf das 68. 

Lebensjahr, am 25. Juni Marion Luft, Inhaberin 
des Ehrenbriefs der Stadt Fürth, das 68. Lebens-

jahr, am 28. Juni Reinhard Scheuerlein, Träger 
des Goldenen Kleeblatts der Stadt Fürth, das 
63. Lebensjahr,  am 28. Juni Stadtrat Markus 

Dinter-Bienk das 46. Lebensjahr,
am 29. Juni Stadträtin Michaela von 

Wittke das 57. Lebensjahr.

Sitzung des Finanz- und Ver-
waltungsausschusses: Mitt-
woch, 25. Juni, 15 Uhr, Rathaus.
Stadtratssitzung: Mittwoch, 25. 
Juni, 16 Uhr, Rathaus.
Sitzung des Ausschusses für 
Jugendhilfe und Jugendange-
legenheiten: Mittwoch, 2. Juli, 
15 Uhr, Rathaus.

Sitzung des Ausschusses für 
Schule, Bildung, Sport und Ge-
sundheit: Donnerstag, 3. Juni, 15 
Uhr, Rathaus.

Änderungen vorbehalten! Ta-
gesaktuelle Änderungen unter 
www.ratsinfo.fuerth.de/bi.

EINLADUNG zu Sitzungen

Lob & Kritik

Lob gab es für:
•  Open Air-Konzert am Lindenhain 
•  New Orleans Festival 
•  Notfallmappe vom Seniorenrat 
•  Bunter Markt 

Kritisch angemerkt wurde:
•  Baustellen, auf denen tagelang Stillstand 

herrscht 
•  Zu laute Musik beim Bunten Markt

Frau Helga und Herrn Dr. Horst 
Ringelmann zur Diamantenen 
Hochzeit. Bürgermeister Dietmar 
Helm wünschte ihnen am 4. Juni 
alles Gute.

Frau Elfriede und Herrn Alfred 
Schröder zur Diamantenen 
Hochzeit am 4. Juni.

Frau Gertraud und Herrn Georg 
Wagner zur Diamantenen Hoch-
zeit am 5. Juni.

WIR  
GRATULIEREN
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OB-KOLUMNE

HE
RZLICHEN GLÜCKWUNSCH

LIEBE FÜRTHERINNEN, 
LIEBE FÜRTHER,
eine der beliebtesten Veran-
staltungen unserer Stadt fei-
ert heuer ihren 50. Geburts-
tag: der Fürther Grafflmarkt! 
Ich glaube, dass er nach 
der Michaelis-Kirchweih der 
wichtigste Ort für Begegnung, 
Austausch und besonderes 
Flair in unserer schönen Alt-
stadt ist. 1975 von engagier-
ten Altstadtfreundinnen 
und -freunden ins Leben 
gerufen, hat er sich zu 
einer wahren Institution 
und zu einem Aushänge-
schild Fürths entwickelt. 
Längst mehr als ein be-
liebiger Flohmarkt, wo 
man nicht mehr Benö-
tigtes aller Art verkaufen und 
nach neuen Schätzen suchen 
kann, ist unser Grafflmarkt 
eine Marke für sich, ein Be-
griff, bei dem jeder und jede, 
der schon mal die besondere 
Atmosphäre erlebt hat, sofort 
weiß, was gemeint ist. 
Zweimal jährlich – im Juni 
und September – wird hier 
freitags und samstags zwi-
schen Fachwerkhäusern und 
auf Kopfsteinpflaster gesucht, 
gefunden, gefeilscht, flaniert 
und jedesmal aufs Neue eine 
gute Zeit verbracht. Daran hat 
sich in den 50 Jahren seines 
Bestehens nichts Wesentli-
ches geändert. 

Doch diese Erfolgsgeschich-
te wurde auch zeitweise in 
Frage gestellt. Im Herbst 2014 
stand der Grafflmarkt sogar 
kurz vor dem Scheitern, weil 
einige Anwohner wegen des 
Einhalts längerer Ruhezeiten 
in der Gustavstraße geklagt 
hatten. In einer fünf Jahre 
andauernden harten Ausein-

andersetzung konnte ich mit 
Hilfe einer breiten Unterstüt-
zung aus der Bürgerschaft 
das Aus für die Traditionsver-
anstaltung abwenden.  
Viele gute Gründe also, unse-
rem Grafflmarkt zu gratulie-
ren. Los geht es am Freitag, 
27. Juni, um 17.45 Uhr auf der 
Bühne am Waagplatz mit An-
sprachen und Musik. Dann 
können die Besucherinnen 
und Besucher tun, was sie 
dort am liebsten tun: stöbern, 
kaufen, treffen, Erinnerungen 
und Neuigkeiten austauschen 
und einfach feiern! Begleitet 
wird die Jubiläumsveranstal-
tung durch eine neue grüne 

Beleuchtung sowie einen 
Flyer und Banner, die die 
Geschichte der Veranstal-
tung zeigen und einen Auf-
ruf, Fotos von den skurrilsten 
Käufen in diesem Jahr einzu-
senden (siehe Seite 12). 
Der Grafflmarkt ist ein nicht 
wegzudenkendes Stück Für-
ther Geschichte. Die meisten 

unter uns verbinden 
mit ihm viele persönli-
che Erinnerungen: tro-
pische Temperaturen, 
kalte Regennächte mit 
durchweichten Waren, 
erfolgreiche Verkäufe 
tolle Schnäppchen und 
unvergessliche Abende. 

Mein herzlicher Dank gilt al-
len, die diese Veranstaltung 
zu dem gemacht haben, was 
sie nach wie vor ist, allen, 
die heute mithelfen, dass 
sie ihren unverwechselbaren 
Charakter auch nach einem 
halben Jahrhundert nicht 
verloren hat. Und Ihnen, liebe 
Fürtherinnen und Fürther, die 
ihr treu waren, sind und auch 
in Zukunft bleiben! 
Ihr 

Dr. Thomas Jung
Oberbürgermeister

Wenn Sie mit OB Jung in Kontakt treten möchten, schreiben Sie bitte an das Bürgermeister- und Presseamt 
der Stadt Fürth, 90744 Fürth, Stichwort: Leserbrief, oder mailen Sie Ihr Anliegen unter infue@fuerth.de.

„…ist unser Graffl-
markt eine Marke für 

sich…“
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FÜRTHER RATHAUS

Nachruf
Die Stadt Fürth trauert um 
Dr. Gerhard Grabner, der im 
Alter von 85 Jahren nach 
schwerer Krankheit verstor-
ben ist.
Er war nicht nur ein heraus-
ragender Mediziner, sondern 
auch ein außergewöhnlicher 
Mensch mit einem großen 
Herz und menschlicher Wär-
me. Standesdünkel war ihm 
stets fremd. Gerhard Grabner 
setzte sich mit viel sozialem 
Gewissen für das Gemein-
wohl ein. 
Als Landesarzt und Chefarzt 
im Kreisverband Fürth prägte 
er mit großem Engagement 
über Jahrzehnte die medi-
zinische Ausrichtung des 
Bayerischen Roten Kreuzes, 
dem er seit 1967 angehörte. 
Er trieb wichtige Entwick-

lungen voran und war bei 
zahlreichen internationalen 
Katastropheneinsätzen tätig. 
Seine fachliche Kompetenz 
wurde ebenso geschätzt wie 
sein hohes Verantwortungs-
bewusstsein und seine Kol-
legialität. Grabner war Men-
tor und Ratgeber für viele 
ehren- und hauptamtliche 
BRK-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
Geboren 1940 in Wien stu-
dierte Gerhard Grabner nach 
dem Abitur an der Fried-
rich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg Medizin. 
Im Jahr 1970 eröffnete er als 
Allgemeinarzt seine Praxis in 
Fürth. Als Betriebsarzt war er 
zudem in Pflegheimen und 
einigen Firmen tätig. Auch 
engagierte sich der Mediziner 

im Fürther Seniorenrat und 
war Mitbegründer des Lions 
Club Fürth.
Für seine herausragenden 
Verdienste ehrte ihn die 
Stadt Fürth im Jahr 2002 mit 
dem Goldenen Kleeblatt. 
Mit Dr. Gerhard Grabner ver-
liert die Kleeblattstadt nicht 
nur einen versierten und von 
allen geschätzten Medizi-
ner, sondern darüber hinaus 
auch einen humorvollen und 
charmanten Menschen.
Die Stadt Fürth wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewah-
ren und sich stets an sein 
beeindruckendes Lebens-
werk in großer Dankbarkeit 
erinnern. ●

Dr. Thomas Jung
Oberbürgermeister

Bundesfreiwilligendienst
Starte jetzt dein Jahr im Bun-
desfreiwilligendienst – Enga-
giere dich und gewinne wert-
volle Erfahrungen.
Du hast die Schule abgeschlos-
sen und suchst nach einer Mög-
lichkeit, etwas Sinnvolles zu 
tun? Dann starte ab 1. Septem-
ber 2025 deinen Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD) bei der Stadt 
Fürth und leiste einen wichtigen 
Beitrag für die Gemeinschaft.

Was erwartet dich?
Im BFD hast du die Chance, in 
verschiedenen Bereichen wie 
Kindertagesstätten (Krippen, 
Kindergärten, Horte) oder im 
Kulturbereich (Rundfunkmuse-
um, Volksbücherei, Kulturamt, 
Stadttheater) aktiv zu werden. 

Du übernimmst gemeinsam 
mit dem Team spannende Auf-
gaben und erhältst dabei eine 
pädagogische Begleitung. So 
sammelst du wertvolle Erfah-
rungen und entwickelst deine 
Fähigkeiten weiter.

Warum der BFD?
Der Bundesfreiwilligendienst 
ist nicht nur eine wertvolle Hil-
fe für die Gesellschaft, sondern 
auch eine einzigartige Chance 
für dich, neue Perspektiven zu 
gewinnen.
Du entwickelst dich weiter, 
übernimmst Verantwortung 
und gewinnst praktische Erfah-
rungen, die dir später beruflich 
und persönlich zugutekommen.

Wie bewirbst du dich?
Der BFD richtet sich an alle, 
die die Vollzeitschulpflicht er-
füllt haben, und dauert ein 
Jahr. Du erhältst ein monatli-
ches Taschengeld von 438 Euro. 
Bewirb dich jetzt online unter 
www.mein-check-in.de/fuerth 
und starte dein Jahr voller neu-
er Erfahrungen und wertvoller 
Einblicke. ●
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Stadt und Freistaat würdigen 
vier Persönlichkeiten

Bei einer Feierstunde 
im Rathaus über-
reichte Oberbür-
germeister Thomas 
Jung zwei Ehren-

briefe der Stadt Fürth sowie 
zwei Ehrenzeichen des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten. Die 
vier Geehrten stehen beispiel-
haft für gelebte Verantwortung, 
langjährigen Einsatz und den 
Willen, das Miteinander aktiv 
mitzugestalten.
Die Ehrenbriefe erhielten Helga 
Balletta und Volkmar Diez: 
Helga Balletta prägt seit Jahr-
zehnten das kulturelle und 
soziale Leben in Fürth – mit 
besonderem Fokus auf inter-
kulturellen Austausch. Im 
Förderverein der Volkshoch-
schule, im Verein für inter-
kulturelle Zusammenarbeit 
(VIZ) oder im Multikulturel-
len Frauentreff bringt sie sich 
aktiv ein. Als Vorsitzende der 
Interkulturellen Gärten Fürth 
hat sie einen Ort initiiert, der 
Menschen unterschiedlicher 
Herkunft zusammenbringt und 
nachhaltiges Gärtnern mit so-
zialem Miteinander verbindet. 

Auch ihre Kochkurse für Kinder 
setzen Impulse für Bildung und 
Umweltbewusstsein.
Volkmar Diez verbindet lang-
jährige kommunalpolitische 
Erfahrung mit ehrenamtlichem 
Einsatz in Kirche, Bildung und 
Nachbarschaft. Im Fürther 
Stadtrat engagierte er sich 
über mehrere Wahlperioden 
hinweg für soziale Gerechtig-
keit, Umwelt- und Bildungs-
themen. Darüber hinaus unter-
stützte er Geflüchtete bei ihrer 
Ankunft in Fürth, unterrichtete 
Deutsch, begleitete bei Be-
hördengängen und war auch 
in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Poppenreuth aktiv. 
Seine Mitarbeit in der AWO, bei 
der SpVgg Greuther Fürth und 
im Arbeitskreis Dorfgestaltung 
Poppenreuth ergänzt sein breit 
gefächertes Wirken.
Stellvertretend für den Baye-
rischen Ministerpräsidenten 
überreichte OB Jung die Ehren-
zeichen an Hannelore Schier 
und Peter Vasel: 
Hannelore Schier steht seit 
2009 an der Spitze des Be-
hinderten- und Vital-Sportver-

eins Fürth, seit 2016 als ers-
te Vorsitzende. Sie hat neue 
Sportgruppen im Bereich Re-
habilitationssport aufgebaut, 
integrative Fußballmannschaf-
ten ins Leben gerufen und das 
inklusive „EISs-Kindersport-
fest“ initiiert. Mit großem Ein-
satz setzte sie sich zudem für 
die Anerkennung der chroni-
schen Erkrankung Lipödem im 
Rehasport ein und organisierte 
gezielte Angebote wie Wasser-
gymnastik. In all ihrem Wirken 
steht das Gemeinschaftserleb-
nis stets im Mittelpunkt.
Peter�Vasel engagiert sich seit 
fast 50 Jahren im Bayerischen 
Fußball-Verband – zunächst im 
Schiedsrichterausschuss, spä-
ter über 28 Jahre lang als Vor-
sitzender des Bezirks-Jugend-
Sportgerichts. Dabei leitete er 
jährlich bis zu 1000 Verfahren 
und setzte konsequent auf 
Fairness und Augenmaß. Als 
Schiedsrichter und Assistent 
war er bei über 1900 Spielen im 
Einsatz, unter anderem in der 
Bundesliga und der Champions 
League. ●

Fo
to

: G
aß

ne
r

Ausgezeichnetes ehrenamtliches Engagement: OB Thomas Jung (Mitte) mit Helga Balletta, Hannelore Schier,  
Volkmar Diez und Peter Vasel (v.li.).

FÜRTHER RATHAUS 
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Sparkassen Metropolmarathon 
bremst den Verkehr aus
Am Sonntag, 22. Juni, feiert 
der von den Städten Fürth und 
Nürnberg gemeinsam ausge-
tragene „Sparkassen Metrop-
olmarathon“ seine Neuaufla-
ge. Um den Starterinnen und 
Startern am Veranstaltungstag 
freie Bahn zu geben, sind eini-
ge Straßen zeitweise gesperrt. 
Rund um die Strecke mit Start 
am Nürnberger Hauptmarkt 
und Ziel Fürther Freiheit ist 
an diesem Tag mit teils er-
heblichen Behinderungen zu 
rechnen. Um die Absicherung 
der Laufstrecke kümmern sich 
Polizei, Technisches Hilfswerk 
(THW) und Freiwillige Feuer-
wehren. Verkehrsteilnehmen-
de werden gebeten, den Wei-
sungen der Einsatzkräfte Folge 
zu leisten und insbesondere 
die Haltverbote entlang der 
Laufstrecke sowie für Ersatz-
bushaltestellen zu beachten. 
Im Fürther Stadtgebiet gilt 
Folgendes: 
Ein Großteil der Strecke ver-
läuft auf Fuß- und Radwegen 
von der Stadtgrenze kommend 
im Wiesengrund Richtung So-
larberg, anschließend weiter 
nach Unterfarrnbach. Hier 
werden Anwohnerinnen und 
Anwohner insbesondere in 
der Fasanenstraße gebeten, 
die Halteverbote zu beachten. 
Im Stadtteil Eigenes Heim ist 
im Finkenschlag sowie in der 
Vacher Straße, die ab 8 Uhr 
zwischen der Friedrich-Ebert-
Straße und dem Käppnerweg 
gesperrt ist, mit Einschrän-
kungen ab 9.30 bis 14 Uhr zu 
rechnen. Für Anwohnerinnen 
und Anwohner in diesem Be-
reich ist die Zufahrt nur aus 
Richtung Norden kommend 
möglich, die Ausfahrt in Rich-
tung Billinganlage. 
Einsatzkräfte lassen je nach 
Position des Läuferfeldes die 

Verkehrsteilnehmer an fol-
genden Schleusen passieren:
•  Herderstraße, Fußgän-

gerüberweg auf Höhe 
Schnieglinger Straße, 
Schleusungsstelle in beide 
Fahrtrichtungen

•  Vacher Straße / Stadelner 
Straße, Kreuzung am Solar-
berg, Schleusungsstelle in 
alle Richtungen

•  Hafenstraße / Flugplatzstra-
ße, Schleusungsstelle in bei-
de Fahrtrichtungen

•  Finkenschlag / Friedrich-
Ebert-Straße, Schleusungs-
stelle in alle Richtungen

•  Schießplatz 5, Schleusungs-
stelle in alle Richtungen

•  Wilhelm-Löhe-Straße / Kö-
nigstraße, Schleusungsstelle 
in alle Richtungen

•  Schirmstraße / Schwabacher 
Straße, Schleusungsstelle 
in Richtung Brandenburger 
Straße

Der Zieleinlauf auf die Fürther 
Freiheit erfolgt über die Fried-
richstraße, die von 8 bis 17 
Uhr für den Verkehr gesperrt. 
Die Parkhäuser „Neue Mitte“ 
in der Moststraße sowie „Park 
One“ in der Friedrichstraße 
können in diesem Zeitraum 
ebenfalls nicht angefahren 
werden.
Bereits am Samstag, 21. Juni, 
kann es wegen des „Pillen-
stein Kidsmarathon“ von 9.30 
bis 16 Uhr in der Rudolf-Breit-
scheid-Straße, in der Gabels-
berger Straße und in der 
Luisenstraße zu kurzzeitigen 
Verkehrsbehinderungen und 
-sperrungen kommen. 
Die Stadt Fürth weist zudem 
darauf hin, dass die Parkplät-
ze Fürther Freiheit und Kleine 
Freiheit von Donnerstag, 19. 
Juni, 8 Uhr bis Montag, 23. Juni, 
18 Uhr gesperrt sind. 
Im ÖPNV ergeben sich folgen-

de Änderungen und Umleitun-
gen:  
Die Buslinien 33, 39, 173, 174, 
177, 178, 179 sowie der N18 fah-
ren am gesamten Samstag, 21. 
Juni, wegen des Pillenstein 
Kidsmarathon eine Umleitung 
über die westliche Innenstadt 
analog der Kirchweih-Umlei-
tung. Die Haltestellen Stadt-
theater und Fürther Freiheit 
entfallen. Die Linie 37 wird 
an diesem Tag über die Ka-
rolinenstraße umgeleitet. Da-
durch entfällt die Haltestelle 
in der Nürnberger Straße.
Am Sonntag, 22. Juni, werden 
die Buslinien 33, 173, 174, 175, 
177, 178, 179 über die Kapel-
lenstraße und Uferstraße um-
geleitet. Die Haltestellen Rat-
haus, Stadttheater, Fürther 
Freiheit, Grüner Markt und 
Maxbrücke entfallen. Alle Hal-
testellen entlang der Umlei-
tungsstrecke werden regulär 
bedient. Zusätzlich wird die 
Haltestelle Ludwigsbrücke an-
gefahren. Als Alternative zur 
U-Bahn-Station Rathaus kann 
die Station Stadthalle genutzt 
werden. Auch am Sonntag 
fährt der N18 die Kirchweih-
Umleitung. Die Linie 37 ver-
kehrt erneut über die Karoli-
nenstraße, die Haltestelle in 
der Nürnberger Straße entfällt 
auch an diesem Tag.
Weitere Änderungen im Li-
nienverlauf:
Im Norden kann der Golfpark 
nicht bedient werden. Die Li-
nien 171 und 175 enden bereits 
an der Haltestelle Eigenes 
Heim, wo Ersatzhaltestellen 
eingerichtet werden. Die Hal-
testelle Vach Nord entfällt. Die 
Linie 174 fährt stattdessen bis 
zur Haltestelle Flexdorf Wen-
de und bedient zusätzlich die 
Haltestellen Vach Am Schön-
blick und Am Altengraben. Die 

FÜRTHER RATHAUS
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Linie 39 wendet bereits an der 
Haltestelle Poppenreuther 
Straße. Weitere Details gibt 

es unter www.vgn.de.
Für Rückfragen ist am Sonn-
tag, 22. Juni, von 8 bis 15.30 

Uhr ein Bürgertelefon unter 
der Rufnummer (0911) 97 79 
35 35 geschaltet. ●
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Heilstättensiedlung

Oberfürberg

Unterfürberg

Burgfarrnbach

Unterfarrnbach

15
25

V8

Kagenhof

Galgenhof
Heinrichs-
mühle

Schleifmühle

Untermichelbach

Kreppendorf

Rothenberg

Bernbach

Retzelfembach

Raindorf

Steinbach

Hauptendorf

Burgstall

Siegelsdorf

Obermichelbach

Tuchenbach

Veitsbronn

LDKRS. FÜRTH

LDKRS. ERLANGEN-HÖCHSTADT

Neuses

Kriegenbrunn

Hüttendorf

Ritzmannshof

Flexdorf

Atzenhof

35

9:30 - 13:30

LDKRS. ERLANGEN-HÖCHSTADT

Königsmühle

Eltersdorf

Tennenlohe

Kunstmühle
Mannhof

Bislohe

Herboldshof

Steinach

Vach

Stadeln

Sack

Schmalau

Buchenbühl

Reutles

Kleingründlach

Obermühle

Mittel-
mühle

Großgründlach

Boxdorf

Kraftshof

Neunhof

V7

Marathon
Halbmarathon

20
10

Streckenkilometer

Halbmarathon
Volkslauf

Marathon

VersorgungsstelleV7

Legende

Karte: Stadt Fürth, Stadtplanungsamt / Abt. Vermessung

Aufgrund der notwendigen Streckensperrun-
gen kommt es in einigen Gebieten zu Behin-
derungen. Zum Teil werden Schleusen 
eingerichtet.

Bitte stellen Sie sich frühzeitig auf die Situati-
on ein.

Die Uhrzeiten z.B. 9:00-10:45 dienen zur 
groben Orientierung.

Sperrungen und BehinderungenNur gültig am
Sonntag, 22. Juni
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Stadt Fürth steht für Vielfalt

Seit 2019 ist die Stadt 
Fürth Unterzeichnerin 
der Charta der Viel-
falt und setzt sich für 
eine wertschätzende 

und tolerante Organisations-
kultur ohne Vorurteile ein, in 

der Diversität gelebt wird. Zum 
Diversity-Tag am 27. Mai ver-
anstaltete das Personalamt 
gemeinsam mit dem Büro für 
Migration und Vielfalt unter 
dem Motto „Wenn Vielfalt ge-
winnt, gewinnt Deutschland.“ 

einen Workshop zum Thema 
Interkulturelle Kompetenz für 
die Nachwuchskräfte aus den 
unterschiedlichen Ausbil-
dungs- und Studienrichtungen 
der Stadt Fürth.  ●
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In einem interaktiven Workshop mit Sabrina Wiest (2.v.re.), Trainerin für interkulturelle Kompetenz, erhielten die 
Teilnehmenden spannende Einblicke in kultursensibles Arbeiten und interkulturelle Kommunikation – zentrale 
Themen zur Vermeidung kommunikations- und kulturbedingter Missverständnisse. Mit frischen Impulsen aus dem 
Workshop gehen sie zurück in ihre Praxisämter und fördern dort aktiv die interkulturelle Öffnung. 

Markisen neu beziehen – 
das lohnt sich!

J A L O U S I E N  ·  R O L L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

LORENZ FENSEL

Kreuzburger Str. 6
90471 Nürnberg
Tel.: 0911 - 80 30 37

150
J A h R E

www.lorenz-fensel.de10,7%
JubiläuMsrabatt 
auf das Neubeziehen 
Ihrer Markise. 

JubiläuMs-aktionen
von Mai bis Oktober

1. - 30. Juni 2025
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Wallenstein-Festspiele laden ein
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Alle drei Jahre verwandelt sich Alt-
dorf in eine große Bühne für die 
Wallenstein Festspiele, in diesem 
Jahr vom 27. Juni bis 27. Juli. Tradi-
tionell sind die Verbindungen zur 
Kleeblattstadt groß und so be-
suchte auch dieses Jahr eine Dele-
gation Oberbürgermeister Thomas 
Jung (3.v.li.) und Wirtschaftsrefe-
rent Horst Müller (4.v.re.) – ehema-
liger Darsteller des Albrecht von 
Wallenstein –, um Werbung für die 
Festspiele zu machen. Mit dabei:  
Ernst Bergmann, Leiter des Grün-
flächenamtes und Darsteller des 
Kapuziner in „Wallenstein“ von 
Friedrich Schiller sowie ehemaliger 
Vorstand des Wallenstein-Fest-

spielvereins, Jan Andre, Vorstand 
des Wallenstein-Festspielvereins, 
sowie die Mitwirkenden Lukas 
Hahn, Victoria Dernjac und Manuel 

Greiner (v.li.). Infos und Karten gibt 
es unter https://wallensteinfest-
spiele.de/.

kracker-hoergeraete.de

90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 & 14 –18 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

ONLINE
 TERMIN

René Kracker 
Hörakustikmeister, Hörtherapeut

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät.  Zzgl. 10 Euro gesetzlicher 
Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatver-
sicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Jetzt ab

248 €
pro Hörgerät inkl. 

Premium Verlust - und 

Verschleißschutz-

brief

**

Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:

Guter Klang.
Gute Wahl.

Entdecken Sie die vielen Vorteile 
von Oticon Jet:

   Eine gute Klangqualität mit BrainHearing-Technologie

   Viele Bauformen, Farben und Zusatz-Optionen

   Kabellose Verbindung zu TV, Telefon und mehr

Gute Wahl.

✓ Abhandenkommen
✓ Beschädigung
✓ Zerstörung
✓ Bruch
✓ Diebstahl, Einbruchsdiebstahl 
✓ Unsachgemäße Handhabung
✓ Raub und räuberische 
    Erpressung 
✓ Cerumen
✓ Natürlicher Schweiß

** Im Schadensfall beträgt die 
Selbstbeteiligung 35% des 
maßgebenden Schadensbetrages

Inklusive Premium Verlust - und Verschleißschutzbrief für 5 Jahre**

Entdecken Sie die vielen Vorteile:



12 [12] 25

FÜRTHER RATHAUS

Die Suche nach den skurrilsten 
Grafflmarkt-Schätzen

Seit 50 Jahren zählt der 
Grafflmarkt, einst vom 
Altstadtverein ins Le-
ben gerufen, zu einer 
der beliebtesten Ver-

anstaltungen nicht nur in Fürth. 
Neben nur Schnäppchenjäger 
kommen hier auf ihre Kosten, 
sondern auch Kuriositäten-
sammler auf ihrer Suche nach 
Originellem. 
Doch was gibt es unter all den 
aussortierten Büchern, Spiel-

zeug, Kleidung, Geschirr oder 
Haushaltsgegenständen Skur-
riles zu ergattern?
Die Stadt Fürth sucht die ganz 
besonderen Schätze, die auf 
dem Jubiläums-Grafflmarkt 
am Freitag, 28., und Samstag, 
29. Juni, den Besitzer wech-
seln. Hierfür bittet die Stadt 
Fürth um ein Foto im jpg-For-
mat (mindestens 1 MB Bildgrö-
ße) des gekauften Artikels bis 
Montag, 14. Juli, an marktamt@

fuerth.de zu senden. Als Nach-
weis, dass der Gegenstand auf 
dem diesjährigen Grafflmarkt 
gekauft wurde, ist die Stand-
nummer des Anbieters anzu-
geben.
Eine kleine Fotoausstellung mit 
den ungewöhnlichsten Gegen-
ständen ist beim Herbst-Graf-
flmarkt am Freitag, 19., und 
Samstag, 20. September, in der 
Freibank zu sehen. ●

Grafflmarkt steht in den Startlöchern
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Alles Wichtige rund um den Graf-
flmarkt, der am Freitag, 27., und 
Samstag, 28. Juni, sein 50-jähriges 
Bestehen feiert, gibt es online unter 
www.fuerth.de/grafflmarkt. Hier fin-
den Graffler auch weitere Infos zu 
den Auf- und Abbauzeiten, zur Ein-
haltung der zugeteilten Standplatz-
größe und Hinweise zu den Sperrun-
gen des Veranstaltungsgeländes 
sowie Beantragung von Zufahrtsbe-
rechtigungen.

Empfang für Veteranen
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Vergangenes Jahr hat der Deutsche Bundestag entschieden, den 15. Juni künftig zum Nationalen Veteranentag 
auszurufen. Aus diesem Anlass lud Oberbürgermeister Thomas Jung Mitglieder des Reservistenverbands Fürth und 
des Kreisverbindungskommandos Fürth zu einem Empfang ins Rathaus ein, wo sich die Gäste über die Möglichkeit 
des Austausches in unsicheren Zeiten und die Anerkennung der Stadt freuten. 
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Bauarbeiten in Stadeln

In sieben Abschnitten 
werden ab Montag, 30. 
Juni, die Waldringstra-
ßen, Kiefern-, Eiben-, 
und Weidenstraße und 

An der Waldschänke ausge-
baut und Straßenbeleuchtung 
erneuert. Die Umleitungsstre-
cken werden entsprechend 
ausgeschildert. 
Die Grundstücke sind während 

der einzelnen Bauabschnitte zu 
Fuß zu erreichen, eine Zufahrt 
mit dem Auto ist nicht möglich. 
Los geht es an der Kehre der 
Westlichen Waldringstraße und 
enden soll die Maßnahme im 
Dezember 2026. 
Der komplette Ausbaubereich 
wird nach Abschluss der Maß-
nahme als verkehrsberuhig-
ter Bereich ausgewiesen, nur 

im Abschnitt zwischen An der 
Waldschänke und Buchenstra-
ße gilt Tempo 30. 
Die Anlieger der einzelnen 
Bauabschnitte werden vor dem 
Baubeginn mittels Wurfzettel 
informiert. Des Weiteren findet 
jeden Dienstag um 10.30 Uhr 
ein Baustellen-Jour-Fix statt, 
bei dem Anlieger informieren 
können.  ●

Wechsel im Stadtrat
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Der Fürther Stadtrat hat ein neues Mitglied: Werner Dip-
pold (li.) wurde in der Mai-Sitzung als Nachfolger von 
Alexander Fuchs in seinem Amt als ehrenamtlicher 
Stadtrat für die SPD vereidigt. Der 58-jährige ist als Da-
tenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter tätig und will 
sich vor allem für Schule, Sport, Gesundheit einsetzen. 

Einen Monat zuvor wurde Alexander Fuchs aus dem Gre-
mium verabschiedet, dem er seit 2020 angehörte. Er war 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD und en-
gagierte sich unter anderem für Umweltthemen Der 
33-Jährige trat aus persönlichen Gründen von seinem 
Stadtratsmandat zurück. 

Nicht leicht hat-
ten es Anwoh-
nerschaft und 
Gewerbet re i -
bende im Orts-

kern Burgfarrnbachs, denn 
die umfassenden Sanierungs-
arbeiten in und rund um die 
Würzburger Straße zogen sich 
über viele Monate, nicht zuletzt 
wegen überraschender archäo-
logischer Funde, hin. 

Doch jetzt ist das Ende in Sicht 
und es darf ausgiebig gefeiert 
werden: Am Samstag, 5. Juli, 
ab 15 Uhr, verwandelt sich die 
Würzburger Straße vom Bären-
brunnen bis zur Schlossein-
fahrt in ein Festgelände mit 
Unterhaltung für Groß und 
Klein, mit Musik, Tanz, Gottes-
dienst, Speis und Trank. Wei-
tere Infos dazu gibt’s in der 
nächsten Ausgabe der INFÜ.  ●

Nach dem Buddeln wird gefeiert 
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Beratungstag der Aktivsenioren

Die Aktivsenioren 
Bayern bieten 
ehrenamtl ich 
am Dienstag, 
1. Juli, 14 bis 17 

Uhr, wieder einen Beratungstag 
für Existenzgründende sowie 
kleinere und mittlere Unter-
nehmen im Wirtschaftsrathaus 
der Stadt Fürth, Königsplatz 1, 
an.

Sie helfen bei Außenhandels-
angelegenheiten, Planungs- 
und Finanzierungsfragen, Rech-
nungswesen und Organisation, 
den Gebieten Produktion und 
Vertrieb, Absatz, Marketing 
und Design, Existenzgründung 
(Businessplan), Existenzerhal-
tung und Existenzschwierig-
keiten.
Die Aktivsenioren leisten keine 

Rechts- und Steuerberatung. 
Sie geben aus ihrer Erfahrung 
und daraus resultierender 
Sichtweise kritische und kons-
truktive Hinweise sowie Emp-
fehlungen.
Termine und weitere Infor-
mationen gibt es beim Amt 
für Wirtschaft der Stadt Fürth 
unter Telefon 974-21 12. ●

Der OB gratuliert…
… Margarete Schrödl (Foto) 
zu ihrer Premiere als Autorin. 
Mit „Die kleine Zecke Luise“ 
hat die Fürtherin, die auch als 
sympathische Wirtin der „Gret-
chenstube“ in Ronhof bekannt 

ist, ihr erstes (Kinder-)Buch 
veröffentlicht. Darin erzählt 
sie – illustriert mit farbenfro-
hen Bildern – das Leben der 
ungewöhnlichen Heldin Luise 
und vermittelt so Werte wie 

Freundschaft, Mitgefühl und 
Toleranz. Eine Geschichte für 
Kinder und Erwachsene, die es 
im Buchhandel – gedruckt und 
als Hörbuch – gibt. Mehr Infos 
unter diekleinezeckeluise.de. ●
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… dem Restaurant „Edolia Ha-
ven“ in der Schreiberstraße 1 in 
der Südstadt zur Neueröffnung. 
Dort werden authentische 
westafrikanische Gerichte wie 

Jollof Rice in familiärer Atmo-
sphäre serviert. 

… der „Pizzeria� La� Vespa“ in 
der Hafenstraße 27 zur Wieder-

eröffnung nach dem Umbau. 
Das Lokal punktet ebenfalls mit 
authentischen Speisen – hier 
sind es sizilianische Gerichte 
rund um Pizza und Pasta. ●



15[12] 25

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Exportpreis Bayern:  
Belohnung für mutige Unternehmen 
im internationalen Geschäft

Der renommier-
te „Exportpreis 
Bayern“ steht 
wieder bevor 
und verspricht, 

die herausragenden Leistungen 
bayerischer Unternehmen im 
globalen Markt zu würdigen. Am 
20. November wird Staatsminis-
ter Hubert Aiwanger im Rahmen 
eines Empfangs in München die 
Preisträger 2025 bekannt geben. 
Dadurch sollen der Mut und Er-
folg kleiner Unternehmen her-
vorgehoben werden, die trotz 
der aktuellen geopolitischen 
Herausforderungen neue Märkte 
im Ausland erschließen.
Der Bayerische Exportpreis, 
der bereits zum 18. Mal verlie-

hen wird, ist eine Initiative des 
Bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums in Zusammenarbeit mit 
dem Bayerischen Industrie- und 
Handelskammertag (BIHK), der 
Arbeitsgemeinschaft der bayeri-
schen Handwerkskammern und 
Bayern International. Unterneh-
men mit maximal 100 Vollzeit-
beschäftigten, die bereits erfolg-
reich neue Märkte erschlossen 
haben, sind aufgerufen, sich in 
den Kategorien Industrie, Hand-
werk, Dienstleistung, Handel 
und Genussland zu bewerben.
Die Teilnahme am Wettbewerb 
lohnt sich: Jeder Bewerber er-
hält eine Einladung zur „IHK Tra-
de & Connect 2025“ und damit 
die Möglichkeit, eine kostenlose 

Exportberatung zu erhalten.
Die Preisträgerinnen und -trä-
ger dürfen sich auf eine Rei-
he exklusiver Auszeichnungen 
freuen, darunter einen indivi-
duell gefertigten Kurzfilm über 
ihr Unternehmen und seine 
Erfolgsgeschichte, der auf der 
Preisverleihung präsentiert und 
anschließend für Werbezwecke 
in deutscher und englischer Ver-
sion zur Verfügung gestellt wird. 
Nähere Informationen sowie Be-
werbungsunterlagen sind online 
unter www.exportpreis-bayern.
de verfügbar. Die Bewerbungs-
frist endet am Donnerstag, 31. 
Juli. ●

P + E SCHMITT GMBH & CO. KG · POPPENREUTHER STRASSE 60 · 90765 FÜRTH  · ☎ (0911) 32 4160 · WWW.P-E-SCHMITT.DE

IHR MEISTERBETRIEB FÜR
SANITÄR . HEIZUNG . DACHDECKEREI . FLASCHNEREI . KANAL . METALLBAU . SCHLOSSEREI 
WASSERSCHADENSANIERUNG . ELEKTROTECHNIK . WOHNUNGSKOMPLETTSANIERUNG

Schmitt_ANZ180x140mm_neueAdresse.indd   1Schmitt_ANZ180x140mm_neueAdresse.indd   1 19.03.25   13:3519.03.25   13:35
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Die geräumige Filztasche 
mit langen Tragegriffen und 
Druckknopf kostet 12,95 Euro.

Fürth-Shop
Sortiment

Schön und praktisch – 
nicht nur für den Stein-
zeug-Bierkrug – ist das 
„Fürther Bierdeggala“ 
mit vielen verschiede-
nen Motiven, das 4,95 
Euro kostet.

Für Bierfreunde gibt es 
den Halb-Liter-Maß-
krug mit bekannten 
Fürther Motiven oder 
Fürth-Wappen für 11,95 
Euro. Auch als Ein-Li-
ter Krug für 15,95 Euro 
erhältl

Das Online-Angebot: Eine Auswahl an Produkten gibt es unter www.färddshop.de. Artikel 
sind erhältlich im Fürth Shop im Franken Ticket, Schwabacher Straße 15, Telefon 74 93 40. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.

Neu im Shop

IHRE WERBEAGEN-
TUR FÜR MARKEN, 

DESIGN
U N D

KOMMUNIKATION  
herbstkind Werbeagentur GmbH  |  Siemensstraße 3 | 90766 Fürth 

Tel. 0911 9764079-0  |  info@herbstkind-wa.de 
www.herbstkind-werbeagentur.de

Werbeagentur GmbH
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Kunst am Bauzaun

Für den weiteren Aus-
baus der Kläranlage 
entsteht zwischen 
der Regnitz und dem 
Gelände der Stadt-

entwässerung ein rund 250 
Meter langer Bauzaun. Da die 
Maßnahme mehrere Jahre dau-
ern wird, sollen die 74 Zaun-
elemente kreativ und anspre-
chend gestaltet werden.
Die Stadtentwässerung und 
das Baureferat laden daher 
gemeinsam mit dem Senioren- 
und dem Jugendrat sowie dem 
Koordinierten Stadtteilnetz-
werk Ronhof zu einem gene-
rationenübergreifenden Mit-
machprojekt ein.
Unter dem Motto „Alles im Fluss 
– Wasser ist Leben” sind krea-

tive Fürtherinnen und Fürther 
sowie interessierte Einrichtun-
gen dazu aufgerufen, Plakate 
zu gestalten. Diese werden an-
schließend vergrößert und auf 
wetterfeste Bauzaunbanner 
gedruckt – so entsteht ganz 
nebenbei eine beeindruckende 
Open-Air-Galerie. Zu sehen ist 
das Kunstwerk ab 21. Septem-
ber, wenn die Stadtentwässe-
rung zum Tag der offenen Tür 
der Stadt Fürth öffnet.

Und wie kann man mitmachen? 
Plakate, Farben und Pinsel 
werden kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt und können an 
folgenden Ausgabestellen ab-
geholt werden: Touristinfor-
mation Fürth, Bahnhofplatz 

9; Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 
bis 13 Uhr;    Stadtentwässerung 
Fürth, Erlanger Straße 105, Öff-
nungszeiten: Montag bis Frei-
tag, 8 bis 16 Uhr (Foyer)
An denselben Orten können die 
fertigen Kunstwerke auch wie-
der abgegeben werden. Einsen-
deschluss ist Montag, 21. Juli.
Wer nicht zu Hause malen 
möchte, kann am 4. Juli (13.30 
bis 15.30 oder 15.30 bis 17.30 
oder 17.30 bis 19.30 Uhr) an ei-
nem gemeinsamen Mal-Event 
vor Ort teilnehmen.
Weitere Infos und die Teilnah-
mebedingungen gibt es unter 
www.fuerth.de/kunstambaum-
zaun. ●
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Das erste Plakat gestalteten die Initiatorinnen und Initiatoren aus dem Baureferat, der Stadtentwässerung, des 
Jugend- und Seniorenrats und dem Koordinierten Stadtteilnetzwerk Ronhof.

www.wbg-fuerth.de

Gemeinsam stark für die Region
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Unterstützung für den Förderverein 
Soziales Zentrum/Wärmestube

Jeder Mensch verdient 
eine Chance auf ein wür-
devolles Leben – dafür 
setzt sich der Förderver-
ein Soziales Zentrum/

Wärmestube ein. Er unterstützt 
mit viel Engagement die Arbeit 
des Sozialen Zentrum/Wärme-
stube, das seit Jahrzehnten 
Menschen in schwierigen Le-
benslagen zur Seite steht. Da 
die Arbeit ohne zusätzliche fi-
nanzielle Mittel nicht möglich 
ist, finanziert der Förderverein 
wichtige Projekte und sammelt 
Spenden. 

Wer helfen möchte, kann Mit-
glied im Förderverein werden 
und ihn unterstützen, beispiels-

weise mit einem Jahresbeitrag 
ab 24 Euro, oder kann auf fol-
gendes Konto spenden: IBAN 

DE50 7625 0000 0041 5819 76.
Die Unterstützung fließt direkt 
in die Arbeit der Einrichtung. 
Jede Spende zählt und ist steu-
erlich absetzbar. Auf Wunsch 
wird eine Spendenquittung 
ausgestellt.
Aufnahmeanträge können auf 
der Homepage des Sozialen 
Zentrum/Wärmestube unter 
www.fuerther-treffpunkt.de he-
runtergeladen oder per Mail an 
foerderverein-waermestube-fu-
erth@web.de angefordert wer-
den. ●

„Stiftung Warentest“

Informationen über die 
Qualität von Produkten 
und Dienstleistungen 
gibt es in den monat-
lich erscheinenden Hef-

ten der „Stiftung Warentest“. 

Sie liegen in der Bürgerinfor-
mation im Rathaus, Eingang 
Königstraße 86, Zimmer 004, 
in der Volksbücherei-Haupt-
stelle, Fronmüllerstraße 22, 
in der Innenstadtbibliothek 

Carl Friedrich Eckart Stiftung, 
Friedrichstraße 6a, und in der 
Zweigstelle Soldnerstraße 48 
zur Einsicht aus. ●

Führung über den Fürther Friedhof

Am Mittwoch, 1. Juli, 
13.30 Uhr, findet 
die nächste kos-
tenlose Friedhofs-
führung statt. Treff-

punkt für die Teilnehmenden 

ist der Platz zwischen Aufbah-
rungs- und Aussegnungshalle 
am Fürther Hauptfriedhof, Er-
langer Straße. Vorgestellt wer-
den insbesondere die neuen 
und alternativen Bestattungs-

formen wie beispielsweise 
Urnenbiotop, Friedpark, Gar-
ten der Vielfalt und viele mehr. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. ●

Angebote vom Mehrgenerationenhaus 
Mütterzentrum Fürth
Kreatives Nähen
In Gemeinschaft nähen und 
Neues ausprobieren. Neuer 
Kursstart ab Freitag, 27. Juni, 
sechs Termine, Kosten: 54 Euro, 
Kurstag: Freitag, 9 bis 11 Uhr.

Einführung in die Beikost für 
Eltern mit Babys ab vier Mo-
naten 
Im Workshop erhalten die Teil-
nehmenden Tipps für Beikost 
zum Selbst-Zubereiten. Mitt-
woch, 2. Juli, 13 bis 15 Uhr. Kos-
ten: 15 Euro. 

Anmeldungen für beide An-
gebote unter Telefon 77 27 99 
oder per Mail an mgh.muetter-
zentrum-fuerth@nefkom.net. ●
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Sprechzeiten
Fachstelle:
Die Fachstelle für Seniorinnen 
und Senioren und die Belange 
von Menschen mit Behinderung 
der Stadt Fürth (fübs), Alexan-
derstraße 9 (1. OG), ist dienstags 
von 9 bis 12 Uhr sowie donners-
tags von 9 bis 12 Uhr und von 
13.30�bis�16�Uhr geöffnet. Termi-
ne können unter Telefon 974-17 
85 oder per Mail an fachstelle-
fuebs@fuerth.de auch außer-
halb dieser Zeiten vereinbart 
werden.

Seniorenrat:
Die Sprechstunden des Se-
niorenrats in den Büroräu-
men Königstraße 86, Zim-
mer 005, finden dienstags 

und donnerstags zwischen  
9 und 12 Uhr statt. Bei per-
sönlicher Vorsprache ist eine  
Termin vereinbarung telefonisch 
unter 974-18 39 oder per Mail 
an seniorenrat@fuerth.de not-
wendig. Weitere Informationen 
gibt es unter www.seniorenrat-
fuerth.de. 

Pflegestützpunkt�Fürth:
Der Pflegestützpunkt Fürth, 
Alexanderstraße 9 (1. OG), be-
rät in allen Fragen rund um das 
Thema Pflege. Die Öffnungszei-
ten sind von Montag bis Freitag 
jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie 
Montag von 14 bis 18 Uhr. Per-
sönliche Termine können nur 
nach Absprache vereinbart wer-

den. Kontakt unter Telefon 974-
3031, -30 32 und -30 33 oder per 
E-Mail an pflegestuetzpunkt@
fuerth.de. An jedem zweiten 
Montag in der ungeraden Kalen-
derwoche sind Mitarbeitende 
des Bezirks Mittelfranken von 
9 bis 12 Uhr und der Fachstelle 
für pflegende Angehörige der 
Diakonie Fürth von 14 bis 16 Uhr 
für Beratungen im Pflegestütz-
punkt anwesend.
Zusätzlich bieten jeden Diens-
tag von 9 bis 12 Uhr die unab-
hängige Teilhabeberatung Mit-
telfranken Nordost (EUTB) und 
von 14 bis 17 Uhr die Selbst-
hilfekontaktstelle KISS Mittel-
franken Beratungstermine im 
Pflegestützpunkt an. ●

Veranstaltungen 60+
E-Bike-Tour zum Ludwig-Do-
nau-Main-Kanal
Am Donnerstag, 10. Juli, 10 
Uhr, radelt der Seniorenrat 
entlang des Rhein-Main-Do-
nau-Kanals zu der Schleuse in 

Nürnberg. Mittagsrast im Bier-
garten Steinbrüchlein bevor 
es auf dem Radweg Richtung 
Worzeldorf zum alten Kanal 
zurück geht. Treffpunkt ist in 
der Schwabacher Straße 380 

(Einfahrt Mercedes-Niederlas-
sung). Anmeldung bei der fübs 
per Mail an fuebs@fuerth.de, 
unter Telefon 974-17 85 oder 
bei Tourguide Hans Gau unter 
(0175) 725 01 12. ●

Ihre nächste INFÜ 
 erscheint am  
02. Juli 2025

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

???

Kostenlose Vorort-Beratung

09189 4390686



Metropolmarathon

»Das Team macht den Unterschied.«
Joachim Zimmerer, Mitglied im Orga- und Laufteam der Sparkasse Fürth,  
über den Stand der Vorbereitung.

Über 40 Mitarbeitende der Sparkas-
se Fürth nehmen diesmal teil. Wie 
war die Vorbereitung?
Die Vorbereitung war und ist sehr in-
dividuell. Je nachdem, welche Distanz 
gewählt wurde. Aber wir tauschen uns 
immer wieder aus, so kann jeder von 
den Erfahrungen des anderen profitie-
ren und das Team stärken.

Sind darunter nur leidenschaftliche 
Läuferinnen und Läufer, oder auch 
Erstteilnehmende?
Das Feld ist bunt gemischt. Wir haben 
alles dabei, Erstläuferinnen und Erst-
läufer, Dauerläuferin und Dauerläufer. 

Wir laufen den Volkslauf, den Halbma-
rathon und den Marathon.

Wie gefällt Ihnen die Strecke und 
die Ankunft im Herzen von Fürth?
Der Modus von einer Stadt in die ande-
re Stadt zu laufen, hat mich letztes Jahr 
sehr gereizt. Deswegen bin ich zum ers-
ten Mal bei so einem Event mitgelaufen. 
Da die Medaille ein Puzzle ist, war es 
Pflicht auch dieses Jahr teilzunehmen. 
Der Verlauf der Strecke bis nach Stadeln 
um den Solarberg und zurück ist mal 
was ganz Neues. Ich freu mich schon 
auf unser „Heimspiel“ und neue Flecken 
in Fürth zu erlaufen! 

Am 21. und 22. Juni ist es soweit: 
Der zweite Sparkassen-Metropol-
marathon vereint 9.000 Läuferin-
nen und Läufer, 600 Volunteers und 
die beiden Städte Nürnberg und 
Fürth. Das größte sportliche Er-
eignis in der Region wird durch die 
Sparkasse Fürth und die Sparkasse 
Nürnberg ermöglicht.

Ein Wochenende für alle
Der Metropolmarathon ist nicht nur 
sportlich ein herausragendes Event. 
Er bringt Menschen aller Altersgrup-
pen zusammen, ob als Sportlerin oder 
Sportler, Unterstützende oder als Be-
suchende. Alle Sonntagsläufe führen 
diesmal von Nürnberg nach Fürth, 
vom Hauptmarkt zur Fürther Freiheit.  
Neben Laufstrecken für Kinder und Ju-
gendliche, Nordic-Walking, 4,2 km-Lauf 
und Volkslauf, Halbmarathon und Mara-
thon ist er ein buntes Fest für alle. Das 
Wochenende bewegt somit die Region 
in vielerlei Hinsicht, fördert Austausch, 
Kommunikation und Verständnis. 

Dafür sorgen zum einen die Laufevents 
und Veranstaltungen im Rahmen des 
Metropolmarathons, zum anderen 
aber auch die Vorbereitung. Denn viele 
Freiwillige aus den unterschiedlichsten 
Bereichen, Vereinen und Unternehmen 
arbeiten eng und partnerschaftlich zu-
sammen, um das Wochenende perfekt 
zu gestalten. 

Gemeinsam mehr erreichen 
Partnerschaft wird bei der Sparkasse 
Fürth großgeschrieben – egal ob im täg-
lichen Bankgeschäft mit Privatkunden 
und Firmen oder bei der Unterstützung 
von Projekten und Initiativen. Dazu ge-
hören zum Beispiel kommunale Info-
broschüren, die Einrichtung von Musik-
klassen, die Hans-Sachs-Spiele und die 
Klosterhofspiele in Langenzenn. Die 
Sparkasse Fürth ist einer der größten 
Förderer für Sport, Kultur, Umwelt und 
Soziales in der Region.

Ein weiteres Beispiel ist auch die Stif-
tergemeinschaft der Sparkasse Fürth. 
Unter ihrem Dach vereinen sich aktuell 
über 90 Stiftungen. Sie engagieren sich 
in den unterschiedlichsten Bereichen: 
für die Tafeln oder Seniorenarbeit, für 
Jugendeinrichtungen und Kinderheime, 
den Naturschutz oder die Bildungsar-
beit. Rund 1 Million Euro fließen jährlich 
aus der Stiftergemeinschaft in Maßnah-
men und Projekte in Stadt und Land.

Von der Kaiserburg zum Kleeblatt.

Partnerschaftliche Begleitung 
Als größter regionaler Finanzpartner 
bietet die Sparkasse Fürth alle Leis-
tungen für ein intelligentes Finanz-
Management: klassische oder öko-
logische Investments, Immobilien, 
Versicherungen, Sparen oder Alters-
vorsorge. Das Team der Sparkasse ist 
persönlich vor Ort, aber auch im Inter-
net für ihre Kundinnen und Kunden am 
Start. Ein Angebot, das sich auch in der 
Kundenzufriedenheit ausdrückt: Die 
Sparkasse Fürth ist laut „Kundenbefra-
gung 2024“ die Nummer 1 in Bayern.

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand bei der Zuschauertribüne. Es 
gibt gratis Popcorn für alle, kleine 
Präsente und viele Informationen.

Weitere Infos:
sparkasse-fuerth.de 

Wir bewegen die Region!
Die Sparkasse begleitet dich nicht nur in fi nan-
ziellen Fragen vom Start bis ans Ziel. Als einer 
der größten Sportförderer ermöglichen wir den
Metropolmarathon und viele beliebte Sportevents 
in der Region.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Vom Start bis
ans Ziel.

Auf was können sich die Besuche-
rinnen und Besucher vom Metro-
polmarathon besonders freuen?
Auf leidenschaftliche Läuferinnen und 
Läufer aus der Region, die den Wett-
kampf und die Atmosphäre lieben. Auf 
ein tolles Begleitprogramm mit viel Un-
terhaltung und Spaß. Es lohnt sich auf 
alle Fälle vorbeizuschauen und die Teil-
nehmenden jeden Alters anzufeuern.

Infos zum Metropolmarathon:
 www.metropolmarathon.de
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Amtsgericht Fürth im Dialog
Das Amtsgericht Fürth ver-
anstaltet am Dienstag, 1. Juli, 
18 Uhr, im Kulturforum Fürth, 
kleiner Saal, Würzburger Straße 
2, eine kostenlose Podiumsdis-
kussion zum Thema „Demenz 
– eine Krankheit auf dem Vor-
marsch“. Es wird den Fragen 

nachgegangen „Was gibt es 
rechtlich und tatsächlich zu 

beachten?“, „Wohin kann ich 
mich wenden?“ und „Ab wann 
besteht Handlungsbedarf?“. ●

 

 

Amtsgericht Fürth 
im Dialog 

Podiumsdiskussion zum Thema Demenz 

  -  eine Krankheit auf dem Vormarsch 

 

Es diskutieren 

- Frau von Schlieben, Abteilungsleiterin Betreuung  Amtsgericht Fürth 
- Frau Götz, Fachstelle für pflegende Angehörige Landkreis Fürth 
- Herr Nölting, Leiter der Betreuungsstelle Landkreis Fürth 
- Herr Zapf, Ltd. Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth 

unter Moderation von Frau Ulrike Löw  -   Nürnberger Nachrichten 

u.a. zu den Fragen 

         -       Was gilt es rechtlich und tatsächlich zu beachten ? 

         -       Wohin kann ich mich wenden ? 

         -       Ab wann besteht Handlungsbedarf ? 

 

Wann:    Dienstag, den 01.07.2025 um 18.00 Uhr 

Wo:         Kulturforum Fürth / kleiner Saal , Würzburger Str. 2,  

                90762 Fürth 

 

Eintritt frei 

Benefizveranstaltung 
„Essen für Bildung“
Am Sonntag, 13. Juli, 11 bis 15 
Uhr, organisiert Matha Dorr ein-
mal mehr die Benefizveranstal-
tung „Essen für Bildung“ im VIP-
Bereich der Spielvereinigung 
Greuther Fürth, Laubenweg 60, 
erster Stock.
Für zehn Euro gibt es fränki-
sche Gerichte und vegetarische 
Speisen. Für Unterhaltung sor-
gen Livemusik von Gabriel Al-
varez (The Voice of Germany), 
Moderation durch Julian F. M. 

Stöckel, eine Stadionführung 
und Melodien von Wolfram 
Ruf. Darüber hinaus gibt es 
Sachspenden von der Spiel-
vereinigung Greuther Fürth, 
Comödie Fürth und der Stadt 
Fürth sowie Karikaturen und 
vieles mehr.
Alle Spenden und Einnahmen 
gehen vollständig an den Ver-
ein Sternstunden e.V. und Ein-
richtungen in den sozialen 
Brennpunkten Fürths. Spen-

denkonto bei der Flessabank 
über den Fürther Elternverband 
e.V., Verwendungszweck: Essen 
für Bildung, DE98 7933 0111 0000 
4111 73. ●

Mar�a Dorr

13. Juli 2025
11:00 bis 15:00 Uhr

www.essen-fuer-bildung.de

Onlinekartenvorverkauf : QR-Code scannen oder Website nutzen:

Laubenweg 60, 90765 Fürth

VIP-Bereich Sportpark Ronhof | Thomas Sommer 
wo

TEXTILEDIENSTLEISTUNGEN

Essen für Bildung
• 10,00 €* für ein Essen 
• Live-Musik Gabriel Alvarez, Singer-Songwriter (bekannt durch „The Voice of Germany“)• Versteigerung Moderation von Julian F. M. Stoeckel  - Entertainer und TV-Darsteller• Ehrengäste

• Stadionführung und weitere Highlights
* Die Spenden gehen zu  100% an:

Austausch-Treffen „Vielfalt im  
Ehrenamt stärken“
Um die Vielfalt im Ehrenamt zu 
stärken und Engagierte jeder 
Herkunft zu unterstützen, la-
den das Freiwilligen-Zentrum 
Fürth und das Evangelische Bil-
dungswerk alle sechs Wochen 
zu „Austausch- und Zuhörräu-

me“ für offene Gespräche, sen-
sible Fragen und Erfahrungs-
austausch ein. Die nächsten 
Termine finden – ohne Anmel-
dung – an den Montagen, 23. 
Juni und 24. Juli, 18.30 bis 20 
Uhr, im Fürther Zukunftssalon, 

Marktplatz 4, statt. 
Kontakt und Infos: FZF, Theresa 
Hämmerl, Theresienstraße 3, 
Telefon 217 47 82, Mail an ha-
emmerl@iska-nuernberg.de, 
Internet www.iska-nuernberg.
de/fzf. ●

Singen für die Genesung
In der Klinikkapelle des Klini-
kum Fürth, erster Stock, können 
Patientinnen und Patienten, 
Angehörige sowie Mitarbeiten-
de an dem kostenlosen Pilot-
projekt „Singen ist Medizin“ 
teilnehmen. Das gemeinsame 

Singen unterstützt bei vie-
len Symptomen und Krank-
heitsbildern wie zum Beispiel 
Atemwegserkrankungen, Herz-
Kreislauferkrankungen, Er-
schöpfungszuständen und Psy-
chosomatischen Beschwerden. 

Die Treffen finden immer zwei 
Mal im Monat statt, die nächs-
ten Termine sind am Mittwoch, 
2. Juli, 12 Uhr, und Sonntag, 20. 
Juli, 15 Uhr.  ●

LEBEN IN FÜRTH
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Angebote der Fürther 
Stadtteilnetzwerke

Eigenes Heim/Schwand
Themen-Café
Am Freitag, 20. Juni, 14.30 bis 
16� Uhr, treffen sich Interes-
sierte zum Themen-Café. Unter 
dem Motto „Gemeinsam Kaffee 
trinken und Neues erfahren“ 
werden viele Themen in ge-
mütlicher Atmosphäre vorge-
stellt und diskutiert.

Krabbelgruppe
Das Stadtteilnetzwerk Eigenes 
Heim/Schwand und die Ev. Kir-
chengemeinde St. Martin bie-
ten Austausch für Eltern von 
Babys oder Kleinkindern am 
Montag, 7. Juli, 10 bis 12 Uhr, 
in der neu gegründeten Krab-
belgruppe „Martinsgänschen“ 
(künftig immer montags). 

Kontakt: Diakonisches Werk 
Fürth e.V., Koordiniertes Stadt-
teilnetzwerk Eigenes Heim/
Schwand, Natalia Haras, Fried-
rich-Ebert-Straße 51, Telefon 47 
77 28 88 oder (0176) 45 55 09 
76. E-Mail: eigenesheim@dia-
konie-fuerth.de. 
  ●

Oststadt
Pop-Up-Café
Mit der Nachbarschaft bei Kaf-
fee und Kuchen ins Gespräch 
kommen. Ehrenamtliche ba-
cken und bieten vom 25. Juni 
bis 30. Juli immer mittwochs 
von 13 bis 14.30 Uhr ihren Lieb-
lingskuchen im Pop-Up-Café 
im Quartiersbüro an. Alle sind 
eingeladen.

Let the sun…sing! Dein Som-
mer-Soundtrack 2025 – ge-
weckt durch deine Stimme
Wer singen, lachen und den 
Sommer spüren will, ist hier 
richtig. Eine musikalische Rei-
se, voller Träume, Aufbruch, 
Gemeinschaft und Selbstbe-
stimmung. Jeden Montag vom 
30. Juni bis 28. Juli um 17.30 
Uhr im Spiegelsaal. Teilnahme 
ab 16 Jahren (nach oben keine 
Grenze). Keine Notenkenntnis-
se nötig. Weitere Infos unter 

www.spiegelfabrik-fuerth.org/
quartiersbuero/.

Kontakt: Quartiersbüro Spie-
gelfabrik, Koordiniertes Stadt-
teilnetzwerk Oststadt, Lange 
Straße 53, Telefon (0911) 97 90 
23 55 oder (0159) 04 79 90 20. 
Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 
12 Uhr, Mittwoch 16 bis 18 Uhr 
und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. 
 ●

Geänderte Öffnungszeiten des 
Pflegestützpunkts

Der Pflegestütz-
punkt Fürth 
schließt ab 1. 
Juli montags be-
reits um 17 Uhr. 

An den übrigen Tagen bleibt 

wie gewohnt geöffnet. Bera-
tungstermine außerhalb der 
regulären Sprechzeiten sind 
weiterhin nach individueller 
Absprache mit den Mitarbeite-
rinnen des Pflegestützpunkts 

möglich. Rückfragen oder Ter-
minvereinbarung per Mail an 
pflegestuetzpunkt@fuerth.de 
oder telefonisch unter 974-30 
31, -30 32 und -30 33. ●
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Innenstadt
Nachbarschaftstreffen und 
Nachbarschaftsführstück
Am Mittwoch, 18. Juni, findet 
von 14 bis 18 Uhr das Nachbar-
schaftstreffen auf dem Pfister-
schulhof, Pfisterstraße 25, mit 
Getränken, kleinen Leckereien 
und einer Pappmaschee-Bas-
telecke für Kinder statt.
Am Dienstag, 24. Juni, lädt 
von 9 bis 11 Uhr das Nachbar-
schaftsfrühstück, im Sozialen 
Zentrum, Hirschenstraße 37a, 
ein. 

Gesprächsreihe: Vorbereitung 
auf die Schule
Am Donnerstag,�26.�Juni,�9.30�

bis 11.30 Uhr, wird die Ge-
sprächsreihe mit der Jugend- 
und Familienberatung mit dem 
Thema „Fit für die Schule: Ideen 
und Tipps für den Familienall-
tag“ fortgesetzt. Teilnehmende 
erhalten Informationen, wie 
Kinder mit Spaß für die Schule 
vorbereitet werden. Die Veran-
staltung findet im Familiencafé, 
Familienzentrum Rosengarten, 
Rosenstraße 16-20, statt. 

Feierlicher Empfang der Wan-
derbäume
Am�Donnerstag,�26.�Juni, kom-
men die Wanderbäume in der 
Blumenstraße 29-33 an. Mit 

Musik, Leckereien und Kinder-
bastelecke wird von 17 bis 19 
Uhr gefeiert.

Strickgruppe
Am Freitag, 27. Juni, 13 bis 15 
Uhr, trifft sich die Strickgruppe 
mit Kaffee und Tee im Kamin-
zimmer (beim gutem Wetter 
auf der Terrasse), Rosengar-
ten, Rosenstraße 16-20, vierter 
Stock. 

Kontakt: Koordiniertes Stadt-
teilnetzwerk Innenstadt, Mat-
hildenstraße 13, Telefon 77 27 
99. ●

UV-Index-Tafeln für die Stadt Fürth

Sonne ist zwar le-
benswichtig, zu viel 
davon ist für den 
menschlichen Kör-
per allerdings belas-

tend. So birgt die UV-Strah-
lung gesundheitliche Risiken, 
denn sie kann Haut und Augen 
schädigen oder langfristig so-
gar Krebs auslösen. Zum Schutz 
vor den möglichen Gefahren 
hat die Krankenkasse AOK der 
Stadt Fürth UV-Index-Tafeln zur 
Verfügung gestellt, die den am 
Boden erwarteten Tagesspit-
zenwert der sonnenbrandwirk-

samen UV-Strahlung anzeigt.
 Die Tafeln wurden von der 
Arbeitsgemeinschaft Derma-
tologische Prävention (ADP) & 
Deutsche Krebshilfe entworfen 
und sind an Orten aufgestellt, 
an denen eine erhöhte Son-
nenbrandgefährdung besteht: 
im Sommerbad am Scherbs-
graben, am Julius-Hirsch-
Sportzentrum in der Kapellen-
straße und im Südstadtpark.
Je höher der UV-Index, desto 
mehr Sonnenschutz ist not-
wendig. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich der Aufenthalt im 

Schatten. Dichtes Blattwerk 
von Bäumen oder Sträuchern 
ist dazu besser geeignet als 
die meisten Strandschirme. 
Entsprechende Kleidung hilft 
ebenfalls: Sie schützt gut, wenn 
sie dunkel, fest gewebt oder 
dicht und ungebleicht ist. Es 
gibt auch Kleidung mit spezi-
ellem UV-Schutz. Sinnvoll sind 
außerdem Kopfbedeckungen 
mit breiter Krempe und Son-
nenbrillen, um die Augen zu 
schützen. ●

Fo
to

: A
O

K
Bürgermeister Markus Braun (3. v. li.) 
und Andreas Kaiser, AOK Direktor in 
Mittelfranken (3. v. re.), freuen sich 
gemeinsam mit den regionalen 
Partnern über eine gelungene Über-
gabe der UV-Index-Tafeln im Som-
merbad Scherbsgraben.
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Gesundes Engagement gegen 
Einsamkeit im Alter

Einsamkeit im Alter 
ist ein wachsendes 
gesellschaftliches 
Problem mit erheb-
lichen Folgen für die 

seelische und körperliche Ge-
sundheit. Um dem entgegen-
zuwirken, wurde das Projekt 
„Gesund engagiert gegen Ein-
samkeit im Alter“ gestartet, 
gefördert im Rahmen der In-
itiative „Gesunde Kommune“ 
der AOK Bayern. Das Projekt 
ist eine Kooperation zwischen 
dem Amt für Sport und Ge-
sundheitsförderung der Stadt 
Fürth, der SRH University und 
dem Freiwilligen-Zentrum 

Fürth (FZF). Es untersucht, wie 
ehrenamtliche Besuchsdiens-
te so gestaltet werden können, 
dass sie der Einsamkeit im Al-
ter wirksam begegnen und zu-
gleich die Gesundheit der frei-
willig Engagierten fördern. 
Das FZF engagiert sich bereits 
seit 2013 mit dem Besuchs-
dienst „Zeit für Nachbarn“, bei 
dem sich aktuell 30 Freiwillige 
um alleinlebende Seniorinnen 
und Senioren kümmern. 
Im Rahmen des Projekts wur-
den 31 Interviews mit Ehren-
amtlichen sowie Seniorinnen 
und Senioren geführt, die den 
Besuchsdienst bereits nutzen. 

Die Auswertung übernimmt das 
Department für Psychologie 
der SRH University. Ziel ist es, 
die Bedürfnisse beider Grup-
pen zu erfassen und daraus 
konkrete Verbesserungsvor-
schläge abzuleiten. Untersucht 
wird dabei insbesondere, wie 
stabile und gesunde Besuchs-
tandems entstehen können 
und wie man Überforderun-
gen bei Freiwilligen vorbeugt. 
Die gewonnenen Erkenntnisse 
fließen direkt in die Weiterent-
wicklung der Seniorenarbeit 
beim FZF ein.  ●

Fo
to

: B
M

PA

Bei der Übergabe freuten sich alle 
Beteiligten, unter ihnen Bürgermeis-
ter Markus Braun, über die Förder-
urkunde „Gesunde Kommune“.

Menschen mit Behinderung
Zukunftswerkstatt Behinder-
tenrat
Der Behindertenrat der Stadt 
Fürth soll neu aufgestellt 
werden. Hierfür möchte das 
Sozialreferat auch allen Bür-
gerinnen und Bürgern eine 

Stimme geben. Am Donners-
tag, 17. Juli, 17 Uhr, haben 
Interessierte die Möglich-
keit, ihre Ideen bei der „Zu-
kunftswerkstatt“ im Sozialen 
Zentrum, Hirschenstraße 27, 
einzubringen. Gebärden-

sprachdolmetscher sind vor 
Ort. Anmeldung bei der fübs 
unter Telefon 974-17 85 oder 
per Mail an fuebs@fuerth.de 
erforderlich. Hilfebedarf bitte 
entsprechend anmelden. ●
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Klinikum gut für die  
Zukunft gerüstet 

Bundesweit befin-
den sich die Kran-
kenhäuser in einer 
Umbruchphase , 
viele von ihnen 

droht die Insolvenz. Auch am 
Klinikum sieht es in finan-
zieller Hinsicht nicht gerade 
rosig aus und die Stadt Fürth 
musste unlängst 16 Millionen 
Euro überweisen, um Verluste 
auszugleichen. Für Alexander 
Mohr ein klares Zeichen: „Die 
Stadt steht klar zu ihrem Kli-
nikum“, so der Klinikchef bei 
einem Pressegespräch mit 
Oberbürgermeister Thomas 
Jung und dem neu berufenen 
Ärztlichen Leiter Prof. Dr. Ha-
rald Dormann. 
Um in den kommenden Jahren 
die Defizite zu reduzieren, ha-
ben die Verantwortlichen ein 
Zukunftskonzept erarbeitet. 
Die Zielsetzung dabei: Effizi-
enter arbeiten und die Erlöse 
steigern. „Auf teures Leihper-
sonal zu verzichten, darin se-
hen wir zum Beispiel ein gro-
ßes Einsparungspotenzial“, so 

der OB. Gleichzeitig versprach 
er, dass es keine betriebsbe-
dingten Kündigungen geben 
werde.
Dormann sieht das Klinikum 
auf einem guten Weg. „Das 
Haus hat mit seinen 800 Bet-
ten die optimale Größe und 
Voraussetzungen, um als Ge-
winner aus der Krankenhaus-
reform hervorzugehen.“ Zudem 
seien die aktuellen Investitio-
nen in den neuen OP-Komplex, 
der 2026 bezugsfertig sein soll, 
genau zum richtigen Zeitpunkt 
erfolgt. 
Weiter setzen die Verantwort-
lichen darauf, die Arbeitspro-
zesse innerhalb des Hauses 
zu optimieren. „So können wir 
durch schlankere Abläufe und 
dank der neuen Operations-
säle die Verweildauer der Pa-
tientinnen und Patienten ver-
kürzen“, so Mohr. Somit könne 
man auch mehr Menschen 
versorgen, der geplante Bet-
tentrakt sei daher nicht mehr 
notwendig. 
An der Versorgungsqualität 

soll sich auch in Zukunft nichts 
ändern, vielmehr will man das 
Leistungsspektrum erweitern. 
„Wir sind mit den Kliniken in 
Nürnberg und Erlangen auf 
Augenhöhe und können eine 
umfassende Notfallversor-
gung garantieren“, erklärte 
Dormann.
Auch Oberbürgermeister Tho-
mas Jung glaubt an die Zu-
kunft des Fürther Kranken-
hauses und hofft, dass die 
Stadt schon bald nicht mehr 
finanziell einspringen muss. 
Bis allerdings die Kranken-
hausreform und die geplanten 
Optimierungsprozesse greifen, 
werde es dauern. „Wir gehen 
davon aus, dass wir auch 2025 
und 2026 Defizite ausgleichen 
müssen, aber das ist gut inves-
tiertes Geld, um die medizini-
sche Grundversorgung für alle 
Fürtherinnen und Fürther zu 
gewährleisten“, sagte der Rat-
hauschef. ●
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Oberbürgermeister Thomas Jung  
(4. v.re.), Klinikchef Alexander Mohr  
(3. v.li.) und der neue Ärztliche Leiter 
Prof. Dr. Harald Dormann (Mitte)  
sehen das Klinikum Fürth für die  
Zukunft gut aufgestellt. 
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Noch mehr bunte Kunst 
am Bauzaun
Die Gestaltung des 100 Meter 
langen Bauzauns für den Neu-

bau des Helene-Lange-Gymna-
siums (HLG) ist ein wachsen-

des Projekt, bei dem Schüler 
und Schülerinnen von der 
fünften bis zur elften Klasse 
ihre kreativen Fähigkeiten 
entfalten. Verschiedene zeit-
genössische Kunstrichtungen 
und Techniken wie Tape-Art, 
Collage, Konkrete Kunst und 
klassische Malereien dienen 
als Werkzeuge für die indivi-
duelle und gemeinschaftliche 
Gestaltung.
Der Bauzaun wird zu einer 
Leinwand und einer wachsen-
den Bildergalerie, in der jeder 
Pinselstrich, jedes Stück Kle-
beband und jede Collage eine 
Geschichte erzählt und zur 
Vielfalt des Gesamtkunstwerks 
beiträgt.
Das Projekt – mitinitiiert vom 
Baureferat der Stadt Fürth – 
wird von Barbara Engelhard 
und Thomas May kuratiert und 
ist Teil der FREI LUFT GALERIE, 
die von Sonntag, 29. Juni, bis 
Samstag, 27. September, die 
Stadt in eine große Ausstel-
lung unter freiem Himmel ver-
wandelt. 
Unterstützt wird das Schulpro-
jekt von Hornbach Fürth, dem 
Elternbeirat des HLG und Site-
Log GmbH. ●
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Schülerinnen und Schüler des 
Helene-Lange-Gymnasiums ha-
ben Teile des Bauzauns kreativ 
gestaltet.
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Spende an das FZF zum Firmenjubiläum
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Anlässlich des 100-jährigen Beste-
hens der Firma P+E Schmitt Gebäu-
detechnik im vergangenen Jahr wur-
de anstelle von Geschenken um 
Spenden für das Freiwilligen-Zent-
rum Fürth (FZF) gebeten. Die Summe 
der insgesamt 43 Einzelspenden 
wurde vom Unternehmen auf 6200 
Euro aufgerundet. Bei der Scheck-
übergabe freuten sich Ulrike Wieß-
mann-Adler und Ute Zimmer vom 
Freiwilligen-Zentrum Fürth mit Fran-
ziska Pitzing und Christine Benker 
von der Firma Schmitt (v.li.).

Großzügige Spende für Krisendienst
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Beim diesjährigen Bauernmarkt-
fest des Bauernmarkt am Waag-
platz e.V. wurde Anfang Mai das 
26-jährige Bestehen des Marktes 
gefeiert. Ein Großteil der Einnah-
men des Festes kommt vom Erlös 
des Kaffee- und Kuchenverkaufs 
und wird seit Jahren an eine ge-
meinnützige Organisation in der 
Region gespendet. Heuer war auch 
wieder der Altstadtverein Fürth e.V. 
dabei und spendete seine Erlöse 
des Tages. Insgesamt kamen rund 
700 Euro zusammen, die mit einem 
Korb regionaler Köstlichkeiten vom 
Fürther Bauernmarkt und Fürther 
Altstadtverein an den Krisendienst 
Mittelfranken übergeben wurden. 
Der Krisendienst Mittelfranken 
(https://kdmfr.de/) bietet Men-

schen in seelischen Notlagen wert-
volle Unterstützung und Hilfe. Bei 
der Übergabe freuten sich Uschi 
Steinkugler, Altstadtverein, Heike 

Barwanietz, Krisendienst Mittel-
franken, und Fritz Bauer, Bauern-
markt Verein (v.re.).

Ihre nächste INFÜ  erscheint  
am 02. Juli 2025
Anzeigenbuchungsschluss ist der 23.06.  
Druckunterlagenschluss 24.06.2025

Für alle Fragen und Buchungen  
können Sie sich gerne telefonisch  
oder per E-Mail an uns wenden. 

Sabine Gößelein

Tel.: 0911-9764079-55
anzeigen@herbstkind-wa.de



28 [12] 25

LEBEN IN FÜRTH

Ärzte
Bei Lebensgefahr durch Verlet-
zungen, Erkrankungen oder bei 
Krankentransporten ist die Inte-
grierte Leitstelle (ILS) Nürnberg 
rund um die Uhr unter Telefon 
112 erreichbar. 
Ärztliche telefonische Beratung 
ist über die Rufnummer 116 117 
möglich.
Für gehfähige Patienten steht 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 
18 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 
von 17 bis 21 Uhr sowie Samstag 
Sonntag und an Feiertagen von 
9 bis 21 Uhr die Ärztliche Bereit-
schaftspraxis der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayerns auf dem 
Gelände des Klinikums Fürth im  
Gesundheitszentrum oberhalb 
der Strahlentherapie, Jakob-Hen-
le-Straße 1, zur Verfügung. Zugang 
über den Haupteingang oder 
einen seitlichen Zugang rechts 
davon. Bitte die Versichertenkar-
te nicht vergessen! Hausbesuche 
werden nur bei bettlägerigen Pa-
tienten durchgeführt (über Ein-
satzzentrale, Telefon 116 117).

Zahnärzte
Der zahnärztliche Bereitschafts-
dienst (Anwesen heit in der Pra-
xis) wird von 10 bis 12 Uhr und 
von 18 bis 19 Uhr, 
am Donnerstag, 19., und Frei-
tag, 20. Juni, von Zahnärztin Dr. 
Eleni Kontou, Hans-Böckler-
Straße 96, Telefon 790 63 79,
am Samstag, 21., und Sonn-
tag, 22. Juni, von Zahnarzt Dr. 
Holger Dolle MSc, Bernbacher 
Straße 15, Telefon 75 57 93,
am Samstag, 28., und Sonntag, 
29. Juni, von Zahnärztin Dr. Ga-
briela Sehn, Sandbergstraße 
34, Telefon 76 48 76, wahrge-
nommen.

Ambulanter Krisendienst
Der Krisendienst Mittelfranken – 
Hilfe für Menschen in seelischen 
Notlagen – ist täglich rund um 
die Uhr unter der kostenlosen 
bayernweit einheitlichen Ruf-
nummer (0800) 655 30 00 zu er-
reichen. Die Adresse ist: Hesse-
straße 10, 90443 Nürnberg.

Hilfen in der Krise
Der Sozialpsychiatrische Dienst 
bietet Beratung und Begleitung 
für Menschen mit seelischen 
Problemen, psychischen Er-
krankungen, Suizidgedanken 
und in Krisensituationen sowie 
für Angehörige und Freunde und 
Menschen über 60. Montag bis 
Freitag von 8 bis 17 Uhr nach te-
lefonischer Kontaktaufnahme/
Voranmeldung unter 97 56 67-0, 
Frankenstraße 12, 90762 Fürth.

Fachberatungsstelle  
Häusliche Gewalt
Fachliche Beratung und Infor-
mation rund um das Thema 
Häusliche Gewalt, Stalking, 
Mobbing und FGM. Die Beratung 
ist kostenlos, vertraulich, telefo-
nisch oder persönlich und wenn 
gewünscht auch anonym. Nur 
mit vorheriger Terminvereinba-
rung. Kontakt: Montag bis Freitag  
von 8.30 bis 14.30 Uhr, Telefon  
76 62 58 90, E-Mail beratungs-
stelle@frauenhaus-fuerth.de.

Frauenhaus Fürth
Für Notfälle rund um die Uhr. 
Telefon 72 90 08, E-Mail info@
frauenhaus-fuerth.de.

Beratung für Männer
Die Beratungsstelle Häusliche 
Gewalt gegen Männer (BHGM) 
des ISKA Nürnberg bietet Be-
ratung und Unterstützung für 
von häuslicher Gewalt betrof-
fene Männer auch in Fürth an. 
Sie erfolgt vertraulich, kostenlos 
und auf Wunsch auch anonym. 
Neben festen Terminen im Frei-
willigen-Zentrum Fürth können 
sich Betroffene, Angehörige und 
Institutionen jederzeit auch  
telefonisch unter 27 29 98 20 
oder per Mail an schmuck@ 
iska-nuernberg.de melden.
Männer, die in irgendeiner Form 
Gewalt erlitten haben, erhalten 
auch beim „Hilfetelefon Gewalt 
an Männern“ unter (0800) 123 99 
00 Auskunft und Hilfe. ●

Hilfe im Notfall
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1 Jakobinen-Apotheke
Nürnberger Str. 67, 
90762 Fürth, Tel. 70 68 67

2 Adler-Apotheke
Theodor-Heuss-Straße 2, 
90765 Fürth-Stadeln, 
Tel. 97 68 56 90

3 West-Apotheke
Komotauer Straße 45, 
90766 Fürth, Tel. 73 18 54

4 Apotheke am Kieselbühl
Hansastraße 5, 90766 Fürth, 
Tel. 73 10 53

5 ABF-Apotheke
Königswarterstraße 18, 
90762 Fürth, Tel. 72 30 11 50

6�Bavaria-Apotheke
Schwabacher Straße 106, 
90763 Fürth, Tel. 71 24 91

7 Hirsch-Apotheke
Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 
90762 Fürth, Tel. 77 49 26

8 Apotheke zur Grünen 
Schlange
Kapellenplatz 1, 
90768 Fürth-Burgfarrnbach, 
Tel. 75 17 41

9 Mohren-Apotheke am 
Rathaus
Königstraße 82, 90762 Fürth, 
Tel. 77 01 96

10 Ronhof-Apotheke
Ronhofer Weg 16, 
90765 Fürth, Tel. 790 77 00

11 Frosch-Apotheke
Vacher Straße 462, 90768 
Fürth-Vach, Tel. 765 86 38

12�St.-Pauls-Apotheke
Amalienstraße 57, 
90763 Fürth, Tel. 77 14 83

13 Kleeblatt-Apotheke
Hirschenstraße 1, 
90762 Fürth, Tel. 780 65 65

14 Apotheke am Europa-
kanal
Kurt-Scherzer-Straße 4, 
90768 Fürth, Tel. 60 35 33

15�Poppenreuther�
Apotheke
Hans-Vogel-Straße 52/54, 
90765 Fürth, Tel. 21 07 03 85

16�Medicon-Apotheke
Schwabacher Straße 46, 
90762 Fürth, Tel. 376 56 60

17 Apotheke im Forum
Bahnhofplatz 6, 90762 Fürth, 
Tel. 50 72 01 30

18 Dürer-Apotheke
Riemenschneiderstraße 5, 
90766 Fürth, Tel. 73 54 00

19 ABF-Apotheke
Gebhardtstraße 28, 
90762 Fürth, Tel. 72 30 11 00

20 Altstadt-Apotheke
Geleitsgasse 6, 
90762 Fürth, Tel. 77 96 82

21 Friedrich-Apotheke
Friedrichstraße 12, 
90762 Fürth, Tel. 77 16 25

22 Apotheke am Stadtwald
Heilstättenstraße 103, 
90768 Fürth-Oberfürberg, 
Tel. 72 27 45

23 Aesculap-Apotheke
Waldstraße 36, 90763 Fürth, 
Tel. 766 83 20

24 Alpha-Apotheke
Schwabacher Straße 265, 
90763 Fürth, Tel. 971 22 38

Notfallplan Apotheken 2025

Mittwoch 18.6.2025 Apotheke 18

Donnerstag 19.6.2025 Apotheke 3

Freitag 20.6.2025 Apotheke 1

Samstag 21.6.2025 Apotheke 16

Sonntag 22.6.2025 Apotheke 18

Montag 23.6.2025 Apotheke 11

Dienstag 24.6.2025 Apotheke 22

Mittwoch 25.6.2025 Apotheke 7

Donnerstag 26.6.2025 Apotheke 20

Freitag 27.6.2025 Apotheke 23

Samstag 28.6.2025 Apotheke 10

Sonntag 29.6.2025 Apotheke 24

Montag 30.6.2025 Apotheke 12

Dienstag 1.7.2025 Apotheke 6

Mittwoch 2.7.2025 Apotheke 24

Donnerstag 3.7.2025 Apotheke 17

Apotheken-Notdienste

Die angegebenen Daten lagen zum Redaktionsschluss vor.  
Tagesaktuelle Änderungen möglich und unter https://www.blak.
de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche/ortesuche einsehbar.
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Sänger ist Vogel des Jahres
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Energiekarawane im Nordosten

D ie dritte Energie-
karawane zieht 
noch bis 15. 
Oktober durch 
die Stadtteile 

Mannhof, Herboldshof, Bislohe, 
Sack und Braunsbach. Dabei 
handelt es sich um eine 
Kampagne zur kostenlo-
sen Energieberatung für 
alle Eigenheimbesitzerin-
nen und -besitzer. 
Wie viel Energie ver-
braucht mein Haus? Wie 
kann ich Geld und Energie 
sparen? Gibt es Förder-
möglichkeiten und lohnt 
sich eine Sanierung? Diese und 
weitere Fragen werden mit Hil-
fe von qualifizierten und zerti-
fizierten Energieberaterinnen 
und -beratern individuell ge-
klärt. Die etwa einstündige 
Beratung findet nach Termin-
vereinbarung direkt bei den 
Eigenheimbesitzerinnen und 
-besitzern zu Hause statt. 
Alle Hauseigentümerinnen und 

-eigentümer in den betreffen-
den Stadtteilen wurden bereits 
schriftlich informiert. Alterna-
tiv kann der Beratungswunsch 
per Mail an klima@fuerth.de 
oder telefonisch unter 974-12 
53 mitgeteilt werden. 

In Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale Bayern er-
halten auch Bürgerinnen und 
Bürger, die in einem anderen 
Stadtteil oder zur Miete woh-
nen, jeden zweiten Dienstag, 
von 13 bis 17.30 Uhr, die Mög-
lichkeit, eines kostenlosen, 
45-minütigen Beratungsge-
sprächs mit einem qualifizier-
ten Energieberater. Weitere 

Informationen unter https://
www.fuerth.de/umwelt-abfall/
klima/gebaeude-und-energie/ 
oder Telefon 974-12 53. 
Auf der Webseite finden sich 
auch weitere Angebote, wie 
beispielsweise das Solar- und 

Gründachkataster, das 
zeigt, ob das Dach für eine 
Photovoltaik- oder Solar-
thermieanlage geeignet 
ist, und mit welchem Er-
trag bei Installation ge-
rechnet werden kann.
Infos zu einer Vielzahl 
kostenloser Online-Vor-
träge zu Energiethemen 

sind bei den Partnern ENERGIE-
region Nürnberg e.V. und dem 
Projekt Klimapakt 2030plus 
(https://www.energieregion.
de/wohnen/) oder der Ver-
braucherzentrale Bayern 
(https://www.verbraucherzen-
trale-bayern.de/veranstaltun-
gen) erhältlich. ●

Der Hausrotschwanz ist ein schlanker Singvogel aus der Familie der Fliegenschnäpperartigen. Das Männchen ist 
schwärzlich gefärbt, Weibchen und Jungvögel tragen ein graues Federkleid. Schon in der Dämmerung eröffnet der 
Hausrotschwanz mit seinem „herausgepressten“ Lied das morgendliche Vogelkonzert. Sein Lebensraum sind eigent-
lich felsige Regionen. In der Stadt genügen ihm aber die Gebäude als Felslandschaft. Die Brutzeit liegt in den 
Monaten April bis Juli. Nur die Weibchen bebrüten die sechs bis sieben weißlich durchscheinenden Eier. Nach zwölf 
bis 13 Tagen schlüpfen die Jungen, die nach 16 bis 17 Tagen flügge sind. Als Nahrung dienen Insekten, Spinnen und 
im Herbst auch Beeren. 
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Norwegischer Anbieter Eviny 
eröffnet XL-Ladepark 

Ein weiterer Meilen-
stein auf dem Weg 
zu einer klima-
freundlicheren Mo-
bilität in Fürth: Der 

norwegische Ladeinfrastruk-
tur-Betreiber Eviny hat dieser 
Tage in der Seeackerstraße auf 
einem Supermarkt-Parkplatz 
seinen ersten XL-Ladepark mit 
16 Schnellladepunkten eröff-
net. 
Der Strompreis beträgt 49 Cent 
pro Kilowattstunde, ohne App- 
oder Vertragsbindung, und liegt 
damit unter dem aktuellen 

Durchschnitt im Deutschland-
netz. Geladen wird ausschließ-
lich mit 100 Prozent grünem 
Strom. Mit der hochmodernen 
Technik können Elektrofahr-
zeuge je nach Modell inner-
halb weniger Minuten Strom 
für mehrere hundert Kilometer 
Reichweite laden.
Der Standort ermöglicht es, 
den Ladevorgang bequem mit 
alltäglichen Besorgungen zu 
verbinden. Zudem sorgt die 
unmittelbar angrenzende Au-
tobahnausfahrt Fürth-Ronhof 
für eine optimale Erreichbar-

keit für den Fernverkehr. Zwei 
der Ladepunkte sind darüber 
hinaus barrierefrei gestaltet.
Eine weitere Besonderheit: Der 
Ladepark wurde emissionsfrei 
errichtet und zählt damit zu 
den ersten Baustellen Deutsch-
lands ohne Emissionsausstoß. 
Der Tiefbau erfolgte mit elek-
trischen Baggern, während 
elektrische Lastwagen den Ab-
raum abtransportierten. Eine 
mobile Ladestation und eine 
Photovoltaik-gespeiste Batte-
rie lieferten die erforderliche 
Energie vor Ort. ●
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Umweltreferent Mathias Kreitinger (2. v.re.) eröffnete mit den Verantwortlichen von Eviny und weiteren Projektpart-
nern den neuen XL-Ladepark. 

bildungsportal-fuerth.de
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Startschuss in der Gebhardtstraße: 
Neue Heimat für größte Augenklinik 
Deutschlands

M it einem sym-
b o l i s c h e n 
Spatenstich 
wurde in 
Fürth der Be-

ginn eines markanten Baupro-
jekts gefeiert. Auf einem der 
letzten freien Grundstücke in 
der Innenstadt – direkt an der 
Gebhardtstraße – entsteht ein 
achtgeschossiges Gebäude, 
das künftig unter anderem die 
neue Heimat der Oberschar-
rer-Augenklinik wird. Damit 
bleibt die größte Augenklinik 
Deutschlands dem Standort 
Fürth erhalten.
„Mit diesem Projekt schließen 
wir das letzte freie Baufeld in 
der Gebhardtstraße und schaf-
fen neue Perspektiven für eine 
sinnvolle gewerbliche Nutzung 
mitten in unserer Stadt“, be-
tonte Oberbürgermeister Tho-
mas Jung beim Spatenstich. 
„Gerade in dieser Lage, direkt 
am Bahnhof, ist das ein star-
kes Signal für die Entwicklung 

unserer Innenstadt.“
Die neue Augenklinik entsteht 
im ersten von zwei Bauab-
schnitten des Projekts. Neben 
der Klinik wird dort auch eine 
Self-Storage-Anlage der „Self-
Storage – Dein Lagerraum 
GmbH“ aus München realisiert. 
Im zweiten Bauabschnitt folgt 
ein gemischt genutztes Gebäu-
de mit modernen Büroflächen 
und einer Hotelnutzung. Beide 
Baukörper sind über eine ge-
meinsame Tiefgarage verbun-
den.
Das Bauunternehmen GS 
Schenk, ein Fürther Tradi-
tionsbetrieb mit 111-jähriger 
Geschichte, übernimmt nicht 
nur die bauliche Umsetzung, 
sondern beim zweiten Bau-
abschnitt auch die Rolle des 
Bauherrn. Geschäftsführer An-
dreas Eckert erklärte: „Dass wir 
dieses Projekt gerade in unse-
rem Jubiläumsjahr realisieren 
dürfen, freut uns besonders. In 
einer schwierigen Marktphase 

Verantwortung zu übernehmen 
– als Bauunternehmen und als 
Bauherr – sehen wir als klares 
Bekenntnis zum Standort in 
der Stadt Fürth.“
Für GS Schenk steht dabei auch 
die Nachhaltigkeit im Fokus: 
Angestrebt wird eine Gold-Zer-
tifizierung nach den Kriterien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB).
Die Projektidee stammt von 
der Kochinvest GmbH + Co. 
Projekt KG und der Fueg Inves-
titions GmbH, die das Vorha-
ben entwickelten, das Baurecht 
erwirkt und die Grundstücke in 
zwei Abschnitte aufgeteilt ha-
ben. Für die architektonische 
Planung ist das Büro HR-Archi-
tektur verantwortlich.
Die Fertigstellung des ersten 
Bauabschnitts mit der Augen-
klinik ist für 2027 geplant. Der 
zweite Abschnitt folgt einige 
Monate später. ●
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Alexander Riedmann (GS Schenk), Armin Meindl (FUEG INVESTITONS GmbH), Andreas Eckert (GS Schenk), Wirtschafts-
referent Horst Müller, Oberbürgermeister Thomas Jung, Christina Rzonsa, Annette von Heissen und Dr. med. Thomas 
Will, alle OSG / OSG Augenzentrum Fürth, und Volker Koch (KOCHINVEST GmbH + Co. Projekt KG) (v.li.) beim symbo-
lischen Spatenstich in der Gebhardtstraße.
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Die infra informiert:  
Weitreichende gesetzliche Änderungen 
für An- oder Abmeldungen bei Umzügen

Zum 6. Juni 2025 tra-
ten neue gesetzli-
che Regelungen 
der Bundesnetz-
agentur in Kraft. 

Diese brachten bedeutende 
Änderungen für alle Kundin-
nen und Kunden von Energie-
versorgungsunternehmen mit 
sich: Rückwirkende An- oder 
Abmeldungen von Ein- und 
Auszügen sind seitdem nicht 
mehr zulässig.
Im Detail ist bei der infra die 
überarbeitete Fassung der „Ge-
schäftsprozesse zur Kunden-
belieferung mit Elektrizität“ 
(GPKE), die die bundesweit 

einheitlichen Standards für 
die Abwicklung energiewirt-
schaftlicher Prozesse abbildet, 
Grundlage dafür. Das Unter-
nehmen ist verpflichtet, die 
neuen Vorgaben einzuhalten 
und hat die internen Prozes-
se, die seit 6. Juni nun deutlich 
schneller ablaufen müssen, so-
wie die zugehörigen IT-Systeme 
entsprechend angepasst.
Konkret bedeutet das für alle 
infra-Kundinnen und -Kunden, 
dass zukünftig alle An- und Ab-
meldungen von Mieterwech-
seln oder Änderungen bei der 
Belegung von Wohneinheiten 
mindestens 14 Tage im Voraus 

gemeldet werden müssen. Nur 
so lassen sich zukünftig Kom-
plikationen vermeiden. Die 
Zählerstände können weiterhin 
im Nachgang, beispielsweise 
bei Wohnungsübergabe, über-
mittelt werden.
Damit die Neuerung einfach 
und bequem umgesetzt wer-
den kann, hat die infra im In-
ternet unter www.infra-fuerth.
de/einzug-umzug ein standar-
disiertes Formular für Ein- und 
Auszugsmitteilungen bereitge-
stellt. Dieses trägt dazu bei, die 
Kommunikation zu vereinheit-
lichen und Fehler zu vermei-
den. ●

Die infra 
schließt früher
Die infra weist darauf hin, 
dass sowohl die Beratung 
und das Verwaltungsgebäu-
de an der Leyher Straße 69 
als auch das Servicecenter 
im Fürther Hauptbahnhof 
am Dienstag, 24. Juni, wegen 
einer Betriebsversammlung 
bereits um 12 Uhr schlie-
ßen. Telefonisch ist die in-
fra jedoch wie gewohnt bis 
18 Uhr unter 97 04-40 00 für 
ihre Kundschaft erreichbar. 
Aufgrund der Betriebsver-
sammlung ist das Service-
team jedoch reduziert und 
es kann zu Wartezeiten kom-
men. 
Bei Notfällen im Strom-, Erd-
gas-, Fernwärme- und Trink-
wassernetz oder bei der 
Straßenbeleuchtung ist die 
infra außerdem unter der 
Service-Nummer 97 04-44 44 
rund um die Uhr erreichbar.
 ●

Die 2- bis 4-Zimmerwohnungen entstehen in einer kleinen 
Wohnanlage und bieten folgende Highlights:

Rost Wohnbau GmbH | Würzburger Straße 592 | 90768 Fürth
Tel: 0911  75 10 02 | info@rost-wohnbau.de

■  Sehr gute Anbindung an den 
öff entlichen Nahverkehr

■  Zukunftssichere Heizung 
durch Erdwärmepumpe 

■  Jede Wohnung mit Balkon 
oder Terrasse

■  Erdgeschosswohnungen 
mit Gartenanteil

■  Mehr-Personen-Aufzug
■  Kontrollierte Wohnraumlüftung 

mit Wärmerückgewinnung
■  Klingel-, Sprech- und 

Videoanlage mit Farbbildschirm
■  Einzelstellplätze und Carports
■  Sichtholzdachstuhl in den 

DG-Wohnungen

12 EIGENTUMSWOHNUNGEN
in zwei Häusern im begehrten Fürth-Burgfarrnbach

GEO-
THERMIE

WÄRME-
PUMPE 

Rost_Burgfarrnbach-HintereStrasse_94x130mm_INFÜ.indd   1Rost_Burgfarrnbach-HintereStrasse_94x130mm_INFÜ.indd   1 17.04.24   10:2917.04.24   10:29
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Führerschein ungültig
Der am 11.12.2000 von der Stadt 
Fürth ausgestellte Führerschein der 
Klassen B+L+M, Führerschein-Num-
mer B61000AM191, wird für ungültig 
erklärt.
Fürth, 26. Mai 2025, STADT FÜRTH
Dienstbier, Straßenverkehrsamt

Führerschein ungültig
Der am 06.10.2000 von der Stadt Fürth 
ausgestellte Führerschein der Klassen 
A1+B+BE+C1+C1E+L+M, Führer-
schein-Nummer 6100095701, wird für 
ungültig erklärt. 
Fürth, 28. Mai 2025, STADT FÜRTH
Dienstbier, Straßenverkehrsamt

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 5 der 
Gemeindeordnung für den Frei-
staat�Bayern�(GO)
Gemäß Art. 94 Abs. 3 GO wurde der 
Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 
erstellt. Der Bericht kann während der 
üblichen Geschäftszeiten in der Bür-
gerinformation (Rathaus, Königstraße 
86) eingesehen werden. Außerdem 
steht der Beteiligungsbericht unter 
www.fuerth.de als kostenfreier Down-
load zur Verfügung; zur Navigation auf 
der Homepage der Stadt Fürth bitte in 
der Schnellsuche „Beteiligungsbericht“ 
eingeben.

Gebührensatzung zur Bestat-
tungs- und Friedhofssatzung 
der Stadt Fürth vom 30. Mai 
2025 (FGS)
Inhaltsverzeichnis:
Abschnitt I - Allgemeines 2
§ 1 Gebührenpflicht 2
§ 2 Gebührenschuldner 2
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Ge-
bührenschuld 2
§ 4 Pauschalgebühren 2
Abschnitt II - Gebühren für Bestat-
tung, Benutzung und sonstige Leis-
tungen 2
§ 5 Gebühren für Erdbestattungen 2

§ 6 Gebühren für Urnenbeisetzung 3
§ 7 Gebühren anlässlich Trauerfeiern 
und Abschiednahmen 3
§ 8 Nutzungsgebühr für Kühlraum und 
Kühlzellen 4
§ 9 Gebühren für Kontrollaufgaben bei 
bevorstehenden Überführungen 4
§ 10 Gebühren für Ausgrabung und 
Wiederbeisetzung 4
Abschnitt III – Gebühren für Grabnut-
zung und Ersatzvornahmen 4
§ 11 Gebühren für Ersatzvornahmen 4
§ 12 Gebühren nach Grabarten 4
§ 13 Gebühren für die Nutzung von 
Erdgrabstätten 4
§ 14 Gebühren für die Nutzung von 
Urnengrabstätten 5
§ 15 Gebühren für die Nutzung sonsti-
ger Grabstätten 5
Abschnitt IV - Sonstige Gebühren 5
§ 16 Grabverwaltungsgebühren 5
§ 17 Sonstige Verwaltungsgebühren 5
§ 18 Gebühren für entgeltliche beruf-
liche Tätigkeiten auf den städtischen 
Friedhöfen 5
§ 19 Gebühren für die Genehmigung 
von Grabmälern 6
Abschnitt V – Schlussbestimmungen 6
§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 6
Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von 
Art. 1, 2 Abs. 1 Satz 1 und Art. 8 Abs. 1 
Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 
1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573) geändert worden ist und 
von Art. 20 Abs. 1 Kostengesetz (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, 
BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt durch § 
5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 570) geändert worden ist, 
folgende Satzung: 
Abschnitt I - Allgemeines
§ 1 Gebührenpflicht
(1) Für die Benutzung der Einrich-
tungen und die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Stadt Fürth als Trägerin 
der städtischen Friedhöfe sind nach den 
folgenden Bestimmungen Gebühren zu 
entrichten.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften zu 
leistende Gebühren und Kosten blei-

ben unberührt und werden, sofern die 
Leistung bzw. Amtshandlung von der 
Stadt Fürth erbracht wird, gesondert 
berechnet.
(3) Die Gebühren für die Benutzung 
der Einrichtungen und die Inanspruch-
nahme von Leistungen nach dieser Sat-
zung werden nach dem Gebührenver-
zeichnis (Anlage) erhoben. Die Anlage 
ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühren für Be-
stattung, Benutzung und sonstige Leis-
tungen (Abschnitt II) ist verpflichtet, 
wer gesetzlich die Bestattungskosten 
zu tragen oder den Bestattungsauftrag 
erteilt hat.
(2) Zur Zahlung der Grabnutzungsge-
bühren (Abschnitt III) ist der Grabnut-
zungsberechtigte verpflichtet.
(3) Im Übrigen ist zahlungspflichtig, 
wer Leistungen der Stadt Fürth bestellt 
oder in Anspruch nimmt.
(4) Mehrere Zahlungspflichtige haften 
als Gesamtschuldner.
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Ge-
bührenschuld
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit 
der Benutzung bzw. Inanspruchnahme 
der Friedhofseinrichtungen der Stadt 
Fürth.
(2) Über die Bestattungsgebühren wird 
dem Gebührenschuldner ein Gebüh-
renbescheid erteilt. Die Gebühr wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids fällig. Im Einzel-
fall kann die Stadt Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung verlangen, insbe-
sondere wenn an der Zahlungsfähigkeit 
bzw. -willigkeit des Gebührenschuld-
ners begründete Zweifel bestehen.
(3) Alle anderen Gebühren, insbeson-
dere die Grabnutzungsgebühren, sind 
stets im Voraus zu entrichten.
§ 4 Pauschalgebühren
Die Gebühren nach § 5 und § 6 sind 
Pauschalgebühren. Mit ihnen sind 
die dort im Einzelnen bezeichneten 
Leistungen abgegolten. Für entfallene 
oder nicht in Anspruch genommene 
Leistungen tritt keine Gebührenermä-
ßigung ein.
Abschnitt II - Gebühren für Bestat-
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tung, Benutzung und sonstige Leis-
tungen
§ 5 Gebühren für Erdbestattungen 
(1) Auf dem Städtischen Friedhof an 
der Erlanger Straße sind folgende Leis-
tungen mit den Gebühren abgegolten:
1. die Benutzung der allgemeinen 
Friedhofseinrichtungen,
2. die Benutzung des Bahrwagens,
3. das Öffnen und Schließen des Gra-
bes,
4. das Verbringen der Leiche mit dem 
Bahrwagen vom Aufbahrungsraum / 
Abschiedssaal bzw. der Aussegnungs-
halle zum Grab, 
5. der Transport der Blumen zum Grab,
6. das Versenken des Sarges (Bei Sär-
gen über 140 kg Gesamtgewicht Be-
rechnung von Personalzusatzkosten für 
Sargträger).
(2) Auf den städtischen Friedhöfen in 
Stadeln und Vach sind folgende Leis-
tungen mit den Gebühren abgegolten:
1. die Benutzung der allgemeinen 
Friedhofseinrichtungen,
2. das Öffnen und Schließen des Gra-
bes,
3. die Benutzung des Bahrwagens,
4. der Transport der Blumen zum Grab,
5. Personal für allgemeine Aufsichtsauf-
gaben während der Bestattung (Berech-
nung von Personalzusatzkosten, falls 
mehr als eine Person benötigt wird). 
(3) Findet am Friedhof in Stadeln 
oder Vach das Verbringen der Leiche 
mit dem Bahrwagen von dem Aufbah-
rungsraum bzw. der Aussegnungshalle 
zum Grab und das Versenken des Sar-
ges durch städtische Mitarbeiter statt, 
so gelten die Gebühren wie für eine 
Erdbestattung am Friedhof in der Er-
langer Straße.
(4) Mit der Gebühr für die Beisetzung 
einer Totgeburt oder während der Ge-
burt verstorbenen Leibesfrucht mit 
einem Gewicht unter 500 Gramm sind 
abgegolten:
1. die Benutzung der allgemeinen 
Friedhofseinrichtung,
2. die Benutzung des Bahrwagens (bei 
Bedarf ),
3. das Öffnen und Schließen des Gra-
bes,
4. das Verbringen der Totgeburt oder 
Leibesfrucht vom Aufbahrungsraum / 
Abschiedssaal bzw. der Aussegnungs-

halle zum Grab,
5. das Versenken des Sarges. 
§ 6 Gebühren für Urnenbeisetzung
Mit den Gebühren für die Urnenbei-
setzung sind abgegolten:
1. die Benutzung der allgemeinen 
Friedhofseinrichtungen,
2. das Öffnen und Schließen der Grab-
stätte (Erde, Nische, Wand, etc.),
3. das Verbringen der Urne vom Ab-
schiedssaal bzw. der Aussegnungshalle 
zur Grabstätte,
4. das Versenken bzw. Einstellen der 
Urne.
§ 7 Gebühren anlässlich Trauerfeiern 
und Abschiednahmen
(1) Zur Ausgestaltung von Trauerfeier-
lichkeiten und Abschiednahmen stehen 
zur Verfügung:
1. Aussegnungshallen auf dem Friedhof 
Erlanger Straße, in Stadeln und Vach,
2. Kleiner Abschiedssaal am Friedhof 
Erlanger Straße,
3. Aufbahrungsräume an den Friedhö-
fen Erlanger Straße, Stadeln und Vach.
(2) Die Gebühr richtet sich nach der 
Nutzungszeit der unter Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 genannten Einrichtungen. Die ge-
bührenpflichtige Mindestnutzungszeit 
beträgt unabhängig von der tatsächli-
chen Nutzungsdauer 20 Minuten. Ver-
längerungen werden je angefangene 10 
Minuten berechnet.
(3) Personaleinsatzzeiten, die bei der 
Durchführung von Trauerfeierlichkei-
ten anfallen, werden gesondert ausge-
wiesen und berechnet. Dasselbe gilt für 
Personaleinsatzzeiten bei Abschiednah-
men am Grab ohne vorherige Trauer-
feier am Friedhof.
§ 8 Nutzungsgebühr für Kühlraum 
und Kühlzellen 
An den Friedhöfen stehen Kühlräume 
bzw. Kühlzellen für das Einstellen von 
Leichen zur Verfügung. Pro angefan-
genem Tag wird eine Nutzungsgebühr 
erhoben.
§ 9 Gebühren für Kontrollaufgaben bei 
bevorstehenden Überführungen
(1) Für die Kontrollaufgaben im Fried-
hofsbereich zur ordnungsgemäßen Über-
führung von Leichen nach auswärts auf-
grund der Verordnung der Stadt Fürth 
über das Leichenwesen wird eine Gebühr 
erhoben.
(2) Bei einer Überführung ins Ausland 

wird für erweiterte Kontrolltätigkeiten 
für Sarg und Papiere eine erhöhte Ge-
bühr erhoben.
§ 10 Gebühren für Ausgrabung und 
Wiederbeisetzung
(1) Für Ausgrabungen einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes bzw. 
der Urnennische wie auch für die Wie-
derbeisetzung von Leichen, Gebeinen 
bzw. Urnen werden jeweils Gebühren 
erhoben.
(2) Für Leichenausgrabungen in der 
Zeit von 6 Monaten bis 8 Jahren nach 
dem Tode wird eine erhöhte Gebühr 
erhoben.
Abschnitt III – Gebühren für Grabnut-
zung und Ersatzvornahmen
§ 11 Gebühren für Ersatzvornahmen
Für folgende Sonderleistungen, für die 
der Friedhof im Wege der Ersatzvor-
nahme tätig wird, werden Gebühren 
erhoben:
1. Beseitigung vorhandener Grab-
bepflanzung und Grabhügel vor der 
Bestattung,
2. Räumung der Grabstätte einschließ-
lich Entfernen des Grabmals bei erlo-
schenem Grabnutzungsrecht,
3. Abräumen, Einebnen und Ansäen 
verwilderter Grabstätten.
§ 12 Gebühren nach Grabarten
Für die Grabstätten an den Fried-
höfen Erlanger Straße, Stadeln und 
Vach werden Gebühren nach Grabar-
ten erhoben. Innerhalb der Grabarten 
können Gruppen, die Besonderheiten 
innerhalb der Grabstätten (z.B. Lage, 
Zugang, etc.) berücksichtigen, gebildet 
werden. Die Gebühren werden pro Jahr 
festgesetzt. 
§ 13 Gebühren für die Nutzung von 
Erdgrabstätten
Die Gebühren für die Erdgräber werden 
in folgende Grabarten unterteilt:
1. Erdreihengrabstätten (Erwachsene, 
Kinder, Kleinkinder),
2. Erdwahlgrabstätten mit einer Unter-
teilung in die Gruppen I bis IV, welche 
sich nach den bei der Friedhofsver-
waltung einsehbaren Belegungsplänen 
richtet und durch die Grablage be-
stimmt wird,
3. Historische Gemeinschaftsgraban-
lage,
4. Pflegearmes Erdwahlgrab.
§ 14 Gebühren für die Nutzung von 
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Anlage zur Gebührensatzung  zur Bestattungs- und Friedhofsatzung der Stadt Fürth (FGS)
Gebührenverzeichnis

Abkürzungshinweis: FH ERL = Friedhof Erlanger Straße; FH STA = Friedhof Stadeln; FH VA = Friedhof Vach

I. Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten

1. Erdgrabstätten Gebühr / 
Jahr

Nutzungs-
zeit

(Ruhezeit)
1.1 Erdreihengrabstätten

1.1.1 Erdreihengrab (Erwachsene) 30 €  10 Jahre
1.1.2 Kindergrab (Kind, 5-14 Jahre) 25 €  5 Jahre
1.1.3 Kindergrab (Kleinkind, bis 5 Jahre) 25 €  5 Jahre

1.2 Erdwahlgrabstätten
1.2.1 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe I) 70 €  10 Jahre
1.2.2 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe I) - FH VA 70 €  15 Jahre
1.2.3 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe II) 85 €  10 Jahre
1.2.4 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe II) - FH VA 85 €  15 Jahre
1.2.5 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe III) 100 €  10 Jahre
1.2.6 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe III) - FH VA 100 €  15 Jahre
1.2.7  Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe IV) - Mauergrab 115 €  10 Jahre
1.2.8 Erdwahlgrab je Stelle (Gruppe IV) - Gruft 130 €  10 Jahre

1.3 Historische Gemeinschaftsgrabanlage (1-stellig) 200 €  10 Jahre
1.4 Pflegearmes Erdwahlgrab (1-stellig) 190 €  10 Jahre

2. Urnengrabstätten
2.1 Urnenreihengrab (1-stellig) 30 €  10 Jahre
2.2 Urnenwahlgrabstätten

2.2.1 Urnenwahlgrab je 4 Urnen (Gruppe I) 70 €  10 Jahre
2.2.2 Urnenwahlgrab je 4 Urnen (Gruppe II) 80 €  10 Jahre
2.2.3 Urnenwahlgrab je 4 Urnen (Gruppe III) 90 €  10 Jahre
2.2.4 Urnenwahlgrab je 2 Urnen (Gruppe IV) 100 €  10 Jahre

2.3 Historische Urnengrabanlage (2 Urnen) 125 €  10 Jahre
2.4 Urnennischen in Urnenwandanlage

2.4.1 Urnennische ( 2 Urnen) 75 €  10 Jahre
2.4.2 Urnennische (4 Urnen) 90 €  10 Jahre

2.5 Urnennischen im Kolumbarium
2.5.1 Urnennische (2 Urnen) 105 €  10 Jahre
2.5.2 Urnennische (4 Urnen) 120 €  10 Jahre
2.5.3 Wandurne (1 Urne) 90 €  10 Jahre

2.6 Urnennische in Urnenstele (2 Urnen) FH StA/VA 130 €  10 Jahre
2.7 Anonymes Urnengrabfeld (1 Urne) 35 €  10 Jahre
2.8 Pflegearme Urnenwahlgräber

2.8.1 Baumgrabstätte (1 Urne) - waldähnlich 115 €  10 Jahre
2.8.2 Baumgrabstätte (1 Urne) - parkähnlich 120 €  10 Jahre
2.8.3 Biotopgrabstätte (1 Urne) 115 €  10 Jahre
2.8.4 Urnenwahlgrab (1 Urne) 115 €  10 Jahre
2.8.5 Urnenwahlgrab (2 Urnen) 150 €  10 Jahre

3. Sonstige Grabstätten
3.1 Rasenwahlgrab (1 Erde oder 2 Urnen) 100 €  10 Jahre
3.2 Grabstätte für "still geborenes Leben" 30 €  5 Jahre
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Anlage - Gebührenverzeichnis

II. Bestattungsgebühren
1. Erdbestattung (FH ERL)

1.1 Erdbestattung (Erwachsene) 890 €
1.2 Erdbestattung (Kind) 410 €
1.3 Erdbestattung (Kleinkind) 270 €
1.4 Erdbestattung (Totgeburt) 120 €

2. Erdbestattung (FH STA/VA)
2.1 Erdbestattung (Erwachsene) 790 €
2.2 Erdbestattung (Kind) 320 €
2.3 Erdbestattung (Kleinkind) 200 €
2.4 Erdbestattung Totgeburt 120 €

3. Urnenbeisetzung
3.1 in Erdgrab 110 €
3.2 in Urnennische/Wandurne/Schmuckurne 110 €

4. Sonstige Leistungen
4.1 zusätzl. Sargträger (ab 140 kg Gesamtgewicht)  /  

Aufsichtspersonal (Gruft - STA)
65 €

III. Benutzungsgebühren
1. Nutzung von Räumlichkeiten für Trauerfeiern

1.1 Nutzung der Aussegnungshalle (je angefangene 10 min) 75 €
1.2 Nutzung des kleinen Abschiedssaals  (je angefangene 10 min) 60 €
1.3 Nutzung der Aufbahrungsraumes  (je angefangene 10 min) 25 €
1.4 Personaleinsatz pro 10 Minuten/Person 6 €

2. Abschiednahme am Grab ohne Trauerfeier am Friedhof 
Personaleinsatz pro 10 Minuten/Person 6 €

3. Nutzung des Kühlraums (FH ERL/STA) / der Kühlzelle (FH VA)
3.1 Nutzung der Kühlung (je angefangener Tag) 30 €

IV. Sonderleistungen
1. Aus- und Umbettungsgebühren

1.1 Ausgrabung von Leichen/Gebeinen 710 €
1.2 Ausgrabung von Leichen/Gebeinen (Kind, Kleinkind) 360 €
1.3 Leichenausgrabung zw. 6 Mo. u. 8 Jahre nach Tode 1.060 €
1.4 Ausgrabung / Entnahme von Urnen 150 €
1.5 Wiederbeisetzung von Leichen/Gebeinen 710 €
1.6 Wiederbeisetzung von Leichen/Gebeinen (Kind, Kleinkind) 360 €
1.7 Wiederbeisetzung von Urnen 150 €

2. Kontrollaufgaben bei Überführungen
2.1 Kontrollaufgaben zur Überführung nach auswärts 100 €
2.3 Kontrollaufgaben zur Überführung nach auswärts (erhöhter 

Aufwand)
190 €

3. Ersatzvornahmen
3.1 Beseitung vorh. Grabbepflanzung und Grabhügel vor der 

Bestattung
120 €

3.2 Räumung der Grabstätte im Fall des § 33 Abs. 3 Bestattungs- 
und Friedhofsatzung (BFS)

350 €

3.3 Abräumen, Einebnen u. Ansäen verwildeter Grabstätten i. Fall d. 
§ 35 Abs. 1 BFS

235 €

2
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Anlage - Gebührenverzeichnis

V. Sonstige Gebühren
1. Grabverwaltung

1.1 Grabnutzungsrecht mit Grabbrief 30 €
1.2 Ausstellen Zweitschrift Grabbrief (Ersatzausfertigung) 20 €
1.3. Grabbrief umschreiben auf neuen Nutzungsberechtigten 30 €

2. Sonstige Verwaltungsgebühr
2.1 Genehmigung Ausgrabung, Umbettung 110 €
2.2 Namensschild mit Beschriftung, Garten der Vielfalt 35 €
2.3 Namensschild mit Beschriftung, mit Bild, Garten der Vielfalt 60 €
2.4 Namensschild mit Beschriftung, Urnenreihengrab, Baumgrab 35 €

2.5 Namensschild mit Beschriftung, mit Bild, Urnenreihengrab, 
Baumgrab

60 €

2.6 Namensschild mit Beschriftung, Gingkoblatt,Feld der Ewigkeit 55 €

2.7 Namensplatte inkl. Beschriftung Urnenwahlgrab "Wasserrad",  
Stadeln

160 €

2.8 Platte für Urnennische, ohne Beschriftung, Kolumbarium
(2-4 Urnen)

200 €

2.9 Blatt handgefertigt aus farbigem Glas, excl. Beschriftung, Blätter 
im Wind

500 €

3. Gewerbeausübung / Musikdarbietungen
3.1 Ausstellen Berechtigungsschein, Gewerbe je Kalenderjahr; inkl. 

ein Fahrzeug (auch Gießfahrzeug)
120 €

3.2 Genehmigung zusätzliches Fahrzeug (auch Gießfahrzeug) je  
Kalenderjahr

50 €

3.3 Einmaliger Berechtigungsschein Gewerbe, inkl. ein Fahrzeug 60 €

3.4 Jährliche Genehmigung Musikdarbietung 100 €
3.5 Einmalige Genehmigung Musikdarbietung 50 €
3.6 Berechtigung zur Wasserentnahme für gewerbliche Zwecke, 

mit Gießfahrzeug je Kalenderjahr
60 €

3.7 Berechtigung zur Wasserentnahme für gewerbliche Zwecke, 
ohne Gießfahrzeug je Kalenderjahr

30 €

4. Grabmale
4.1 Grabmalgenehmigung 6 v.H.

der Herstellungskosten

3

Urnengrabstätten
Die Gebühren für Urnengrabstätten 
werden in folgende Grabarten unterteilt 
(die zulässige Zahl der Urnen pro Grab-
stätte ist der Anlage zu entnehmen):
1. Urnenreihengrab,
2. Urnenwahlgrabstätten mit einer 
Unterteilung in die Gruppen I bis IV, 
welche sich nach den bei der Friedhofs-
verwaltung einsehbaren Belegungsplä-
nen richtet und durch die Grablage 
bestimmt wird,
3. Historische Urnengrabanlage,

4. Urnennischen in Urnenwandanlage,
5. Urnennischen im Kolumbarium (Ni-
schen, Wandurnen),
6. Urnennischen in Urnenstelen,
7. Anonymes Urnengrabfeld,
8. Pflegearme Urnenwahlgräber
a) Baumgrabstätte – waldähnlich,
b) Baumgrabstätte – parkähnlich,
c) Biotopgrabstätte,
d) Urnenwahlgrab.
§ 15 Gebühren für die Nutzung sons-
tiger Grabstätten 
Grabverwaltungsgebühren werden er-

hoben für:
1. Rasenwahlgrab,
2. Grabstätte für „Still geborenes Le-
ben“.
Abschnitt IV - Sonstige Gebühren
§ 16 Grabverwaltungsgebühren
Grabverwaltungsgebühren werden er-
hoben für:
1. für die Verleihung eines Grabnut-
zungsrechts mit Ausstellen des Grab-
briefes,
2. für die Zweitschrift des Grabbriefes 
(Ersatzausfertigung),



AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT

Amtliche Mitteilungen der Stadt Fürth [12] 2025 vom 18. Juni 2025  
Herausgeber: Stadt Fürth | Bürgermeister- und Presseamt | Hallstraße 2 | 90762 Fürth | Tel (0911) 974-1204

39[12] 25

3. für die Umschreibung auf einen neu-
en Grabnutzungsberechtigten.
§ 17 Sonstige Verwaltungsgebühren
(1) Für die Erlaubnis zur Ausgrabung 
und Umbettung von Leichen, Gebei-
nen oder Urnen wird eine Gebühr er-
hoben.
(2) Für die Bereitstellung von Platten, 
Namensschildern oder anderweitigen 
Beschilderungen für Grabstätten wer-
den von der Friedhofsverwaltung Ge-
bühren erhoben.
§ 18 Gebühren für entgeltliche beruf-
liche Tätigkeiten auf den städtischen 
Friedhöfen
Für die Ausstellung von Berechtigungs-
scheinen zur Ausführung entgeltlicher 
gewerbsmäßiger Arbeiten auf den städ-
tischen Friedhöfen und deren Einrich-
tungen, für das Vorführen entgeltlicher 
musikalischer Darbietungen sowie zur 
gewerbsmäßigen Entnahme von Gieß-
wasser werden Gebühren erhoben. Der 
Berechtigungsschein zur Ausführung 
gewerblicher Arbeiten beinhaltet die 
Zufahrtsgenehmigung für die städti-
schen Friedhöfe mit einem Fahrzeug. 
Die Zufahrtsgenehmigung für weitere 
Fahrzeuge ist gebührenpflichtig.
§ 19 Gebühren für die Genehmigung 
von Grabmälern
(1) Für die Genehmigung von Grabmä-
lern (ausgenommen bei Kriegsgräbern) 
beträgt die Gebühr 6 Prozent des Ent-
gelts einschließlich der Mehrwertsteuer, 
das der Auftraggeber an den Hersteller 
für das Grabmal samt allem Zubehör 
und allen damit verbundenen Arbeiten 
tatsächlich zu entrichten hat.
(2) Die Höhe des für die Gebühr maß-
geblichen Entgeltes ist von der beauf-
tragten Steinmetzfirma auf dem bei der 
Friedhofsverwaltung einzureichenden 
Antrag anzugeben und unterschriftlich 
zu bestätigen. Wird kein Entgelt ange-
geben oder bestehen berechtigte Zwei-
fel an der Richtigkeit des angegebenen 
Entgeltes, können die Gestehungskos-
ten geschätzt und der Gebührenrech-
nung zugrunde gelegt werden.
Abschnitt V - Schlussbestimmungen
§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 2025 
in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die 
Gebührensatzung zur Bestattungs- und 
Friedhofssatzung der Stadt Fürth vom 

19. November 2007 (Stadtzeitung Nr. 
23 vom 5. Dezember 2007, berichtigt 
in der Stadtzeitung Nr. 6 vom 26. März 
2008) außer Kraft.
Fürth, 30. Mai 2025, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Benutzung der 
städtischen Kindertagesein-
richtungen (Kindergärten, -hor-
te u. -krippen) der Stadt Fürth 
in der Fassung vom 22.05.2018 
(Amtsblatt�vom�06.06.2018).
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund Art. 
23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch §2 des Gesetzes vom 
09. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), 
folgende Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Benutzung der städ-
tischen Kindertageseinrichtungen vom 
27.05.2005 (Stadtzeitung Nr. 11 vom 
08.06.2005), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 22.05.2018 (Amtsblatt 
vom 06.06.2018):
§ 1
Die Satzung über die Benutzung der 
städtischen Kindertageseinrichtun-
gen (Kindergärten, -horte u. -krip-
pen) der Stadt Fürth in der Fassung 
vom 22.05.20218 (Amtsblatt vom 
06.06.2018) wird wie folgt geändert:
1. § 1 erhält folgende Fassung:
(1) 1Die Stadt Fürth betreibt gemein-
nützig und ohne Gewinnabsicht Kin-
dertages-einrichtungen als öffentliche 
Einrichtungen, um die Bildung, die 
körperliche und geistig-seelische Ent-
wicklung der Kinder und ihre Erzie-
hung nach Maßgabe des Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgeset-
zes (BayKiBiG) zu fördern. 2Ihr Besuch 
ist grundsätzlich freiwillig.
(2) Die städtischen Kindertagesein-
richtungen sind außerschulische Ta-
geseinrichtungen zur regelmäßigen 
Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern gemäß dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(BayKiBiG).
(3) 1Die Stadt Fürth bietet als Trägerin 
von Kindertageseinrichtungen verschie-

dene Einrichtungsformen an, um den 
individuellen Bedarfen und besonde-
ren Bedürfnissen von Kindern, Jugend-
lichen und Familien gerecht zu werden. 
2Diese sind:
a) „Kinderkrippen“ in der Regel für 
Kinder vom vollendeten ersten Le-
bensjahr bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr;
b) „Kindergärten“ in der Regel für Kin-
der vom vollendeten dritten Lebensjahr, 
ausnahmsweise ab dem zweiten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt;
c) „Horte“ in der Regel für schulpflich-
tige Kinder bis zum Ende der 4. Klasse 
und
d) „Häuser für Kinder“ (altersübergrei-
fende Kindertageseinrichtungen mit 
Betreuungsplätzen für mindestens zwei 
der drei Altersgruppen, die unter den 
Buchstaben a) bis c) benannt sind und 
die von einer gemeinsamen Leitung 
nach einer gemeinsamen Konzeption 
geführt werden). Sie verfolgen das Ziel 
einer durchgängigen, altersübergreifen-
den Betreuung. 
(4) Das Betreuungsjahr in der Kinder-
tageseinrichtung dauert vom 01. Sep-
tember bis 31. August des Folgejahres.
2. § 2 erhält folgende Fassung:
(1) 1Um eine regelmäßige Bildung, Er-
ziehung und Betreuung der Kinder in 
den Kindertageseinrichtungen sicher-
zustellen, werden folgende Mindestbu-
chungszeiten festgelegt:
a) In Kinderkrippen muss die Betreu-
ungszeit mindestens 2-3 Stunden pro 
Tag bzw. 15 Stunden pro Woche umfas-
sen. Die Kinder müssen grundsätzlich 
an mindestens drei Tagen pro Woche 
angemeldet sein.
b) In Regelkindergärten muss die Be-
treuungszeit mindestens 3-4 Stunden 
pro Tag bzw. 20 Stunden pro Woche 
umfassen. Die Kinder müssen grund-
sätzlich an fünf Tagen pro Woche an-
gemeldet sein.
c) In Kinderhorten muss die Betreu-
ungszeit mindestens 2-3 Stunden pro 
Tag bzw. 15 Stunden pro Woche umfas-
sen. Die Kinder müssen grundsätzlich 
an vier Tagen pro Woche angemeldet 
sein.
2Darüber hinaus können weitere Be-
treuungszeiten gebucht werden. 3Die 
Buchung in Kinderhorten umfasst die 
Betreuung während der Schulzeiten so-
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wie, gesondert ausgewiesen, während 
der Ferien. 4Bei freien Kapazitäten kön-
nen auch Betreuungs-zeiten ausschließ-
lich in Ferienzeiten gebucht werden. 
5Näheres zu den Buchungszeiten bzw. 
deren Änderung sowie zu den Gebüh-
rensätzen, Gebührenermäßigungen und 
-befreiungen wird in einer gesonderten 
Gebührensatzung geregelt.
(2) 1Kurzzeitbuchungen für eine Früh-
betreuung von Schulkindern vor Un-
terrichtsbeginn in Horten können im 
Einzelfall als Ausnahme und im Rah-
men der betrieblichen Möglichkeiten 
zugelassen werden. 2Dies dient der 
Überbrückung der Zeit bis zur ersten 
Schulstunde und ist unabhängig vom 
Hortkonzept. 3Die Regelung erstreckt 
sich nur auf Zeiten des regulären Schul-
betriebs und soweit Regelkinder im 
Hort nicht zurückstehen müssen und 
dies zu keinen Personalmehrungen 
führt. 4Verpflegung wird in dieser Zeit 
nicht gereicht.
(3) 1Für jedes Kind werden obligato-
risch Getränke gereicht, die Kosten 
hierfür sind mit Entrichtung der Be-
treuungsgebühr abgegolten. 2Als kos-
tenpflichtige Zusatzleistung wird täg-
lich eine Hauptmahlzeit (Mittagessen) 
angeboten, die nur pauschal pro Mo-
nat, nicht für Einzeltage, gebucht wer-
den kann. 3Das Verpflegungsangebot 
orientiert sich an den Richtlinien der 
Stadt Fürth, insbesondere hinsichtlich 
Vergabe- und Nachhaltigkeitskriterien. 
4Die Ausgestaltung des Verpflegungs-
angebots vor Ort obliegt der einzelnen 
Kindertageseinrichtung im Rahmen der 
pädagogischen Konzeption unter Be-
teiligung des Elternbeirats. 5Höhe und 
Umfang des Verpflegungsgeldes werden 
in der Gebührensatzung geregelt.
3. In § 3 wird das Wort „Jugendamt“ 
ersetzt durch „Amt für Kindertages-
betreuung und Ganztagsschule“.
4. § 4 erhält die Überschrift „Eltern-
beirat“ und wird wie folgt gefasst:
(1) 1In allen Kindertageseinrichtungen 
ist gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 BayKi-
BiG ein Elternbeirat einzurichten, den 
die Personensorgeberechtigten wählen. 
2Er ist bei allen wichtigen Entscheidun-
gen gemäß Art. 14 Abs. 2 BayKiBiG 
zu hören.
(2) Der Elternbeirat hat einmal jährlich 

gegenüber den Erziehungsberechtigten 
und dem Träger einen Rechenschafts-
bericht vorzulegen.
(3) Vom Elternbeirat ohne konkre-
te Zweckbestimmung eingesammelte 
Spenden werden von der Leitung der 
Kindertageseinrichtung im Einverneh-
men mit dem Elternbeirat verwendet.
5. § 5 wird gestrichen.
6. Der bisherige § 6 „Öffnungszeiten“ 
wird neuer § 5 und wie folgt gefasst:
(1) 1Kinderkrippen, Kindergärten und 
Häuser für Kinder sind montags bis 
freitags in der Regel täglich bis zu zehn 
Stunden und insgesamt wöchentlich bis 
zu 50 Stunden geöffnet mit Ausnahme 
der eingruppigen Einrichtungen. 2Kin-
derhorte, auch an Förderzentren sind in 
der Regel montags bis freitags maximal 
40 Stunden wöchentlich geöffnet und 
an Schultagen von 8 Uhr bis 11 Uhr 
geschlossen. 3Während der Schulferien 
sind die Kinderhorte durchgehend in 
der Regel 50 Stunden wöchentlich ge-
öffnet. 4An Wochenenden und Feierta-
gen findet keine Betreuung statt.
(2) 1Kindertageseinrichtungen sind 
während der Sommerferien bis zu drei 
Wochen, zwischen Heiligabend und 
Neujahr, am Faschingsdienstag sowie 
am Familiendienstag der St.-Michaelis-
Kirchweih ab 12 Uhr oder ganztägig, 
sowie am Tag der Personalversammlung 
ab 14:00 Uhr oder ganztägig geschlos-
sen. 2Hinzu kommen bis zu fünf Team-
Tage, die terminlich mit dem Elternbei-
rat abgestimmt werden. 3Über weitere 
Schließtage entscheidet die jeweilige 
Einrichtungsleitung nach Befragung 
der Erziehungsberechtigten. 4Im Be-
darfsfall wird eine Betreuung in einer 
Notgruppe oder in einer anderen Ein-
richtung angeboten. 5Die Schließungs-
zeit darf 30 Tage pro Kalenderjahr nicht 
überschreiten.
(3) Die konkreten Öffnungszeiten der 
jeweiligen Einrichtung werden von der 
Einrichtungsleitung nach Anhörung 
des Elternbeirates zu Beginn eines jeden 
Betriebsjahres (§ 1 Abs. 4) festgelegt.
7. Der bisherige § 7 „Allgemeine 
Grundsätze für die Aufnahme“ wird 
neuer § 6 und wie folgt gefasst:
(1) Über die Aufnahme der Kinder in 
eine Kindertageseinrichtung entschei-
det das Amt für Kindertagesbetreuung 

und Ganztagsschule, vertreten durch 
die Leitung der jeweiligen Kindertages-
einrichtung, nach Maßgabe der nach-
folgenden Grundsätze sowie den §§ 7 
und 8 dieser Satzung.
(2) Für die jeweilige Einrichtungsart 
gilt:
a) Kinderkrippe
Das Angebot richtet sich überwiegend 
an Kinder unter drei Jahren. In der Re-
gel erfolgt die Aufnahme frühestens mit 
Vollendung des ersten Lebensjahres.
b) Kindergarten
Das Angebot richtet sich überwiegend 
an Kinder im Alter von drei Jahren bis 
zur Einschulung. Eine Aufnahme von 
Kindern unter 2 ½ Jahren ist nicht 
möglich.
c) Kinderhort
Das Angebot richtet sich überwiegend 
an Grundschulkinder. Bei freien Plät-
zen können auch Kinder bis zum Ab-
schluss der 6. Klasse im Hort betreut 
werden, wenn der Entwicklungsstand 
des Kindes und die Betriebserlaubnis 
der Einrichtung dies zulassen.
(3) 1Die Aufnahme erfolgt in der Regel 
zum Beginn des Betreuungsjahres (§1 
Abs. 4). 2Im Rahmen der Eingewöh-
nung und bei freiwerdenden Plätzen 
kann eine unterjährige Aufnahme er-
folgen.
(4) Für alle Kindertageseinrichtungen 
gilt, dass zunächst Kinder aufgenom-
men werden, deren Kindeswohl nicht 
gesichert ist oder für die diese Leistung 
zur sozialen Integration geboten ist.
(5) Kinder mit einer (drohenden) Be-
hinderung werden aufgenommen, 
wenn eine Integration möglich ist, eine 
gegebenenfalls notwendige therapeuti-
sche Versorgung und die notwendige 
Personalausstattung sichergestellt sind.
(6) Die Kindertageseinrichtungen wir-
ken auf eine bestmögliche Heterogeni-
tät, insbesondere im Hinblick auf die 
Altersmischung und Geschlechterver-
teilung der zu betreuenden Kinder hin.
(7) 1Voraussetzung für die Aufnahme 
in eine Einrichtung ist der Nachweis 
eines ausreichenden Impfschutzes bzw. 
eine Immunität des Kindes gegen Ma-
sern gemäß den Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in der 
aktuell geltenden Fassung. 2Alterna-
tiv kann auch ein ärztliches Zeugnis 
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darüber vorgelegt werden, dass eine 
medizinische Kontraindikation gegen 
die Impfung besteht. 3Der ausreichen-
de Impfschutz muss über die gesamte 
Dauer der Betreuung in der Einrich-
tung sichergestellt sein. 4Näheres regelt 
der Betreuungsvertrag gemäß § 9.
8. Der bisherige § 8 „Aufnahmekri-
terien“ wird neuer § 7 und wie folgt 
gefasst:
Ist die Nachfrage nach Betreuungsplät-
zen in einer städtischen Kindertages-
einrichtung höher als das Platzangebot, 
erfolgt die Aufnahme in dieser Einrich-
tung nach den folgenden Kriterien:
a) 1Die Kindertageseinrichtungen sind 
vorrangig für Kinder bestimmt, die 
ihren Hauptwohnsitz im Stadtgebiet 
Fürth haben. 2In Kinderhorten wer-
den darüber hinaus Kinder, die ihren 
Hauptwohnsitz im Einzugsbereich der 
Einrichtung (Schulsprengel) haben, be-
vorzugt aufgenommen.
b) Vollendet das Kind spätestens am 
30. September des Aufnahmejahres 
das fünfte Lebensjahr und wurde bis-
her nicht in einer Einrichtung betreut, 
hat es Vorrang gegenüber jüngeren 
Kindern.
c) Besucht mindestens ein Geschwis-
terkind des aufzunehmenden Kindes 
bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung 
und auch noch im kommenden Be-
treuungsjahr die Einrichtung, wird das 
Kind bevorzugt aufgenommen.
9. Der bisherige § 9 wird neuer § 8, er-
hält die Überschrift „Anmeldung und 
Entscheidung über die Aufnahme“ und 
wird wie folgt gefasst:
(1) 1Die Anmeldung erfolgt über die 
von der Stadt Fürth bereitgestellte On-
line-Anwendung „Little Bird“. 2Vor 
einer verbindlichen Zusage durch die 
Kindertageseinrichtung muss ein per-
sönlicher Kontakt von Personensorge-
berechtigten und Mitarbeitenden der 
Kindertageseinrichtung im Beisein des 
Kindes erfolgen.
(2) Die Personensorgeberechtigten wer-
den über die Entscheidung hinsichtlich 
der Aufnahme elektronisch nach Ablauf 
der Antragsfrist durch die Kindertages-
einrichtung verständigt.
10. Folgender § 9 „Betreuungsvertrag“ 
wird neu eingefügt:
(1) 1Die Bildungs- und Erziehungs-

arbeit und die Einzelheiten des Be-
treuungsverhältnisses in den Kinder-
tageseinrichtungen werden in einem 
gesonderten Betreuungsvertrag, einem 
Vertrag zur Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft und in den Einrichtungs-
konzeptionen geregelt. 2Die Regelun-
gen in dieser Satzung bleiben davon 
unberührt.
(2) 1Die Personensorgeberechtigten 
sind verpflichtet, beim Abschluss des 
Betreuungs-vertrages Angaben zum 
Kind und zu ihrer Person zu machen, 
soweit diese für die Aufnahme und Be-
treuung des Kindes erforderlich sind. 
2Mit Vertragsschluss wird auch die pä-
dagogische Konzeption der Einrichtung 
anerkannt.
11. § 10 „Besuchsregelung“ erhält fol-
gende Fassung:
Der Besuch der Einrichtung muss re-
gelmäßig erfolgen, um den gesetzlichen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag erfül-
len zu können, die vereinbarte Betreu-
ungszeit ist einzuhalten.
12. § 11 „Beendigung des Betreuungs-
verhältnisses“ erhält folgende Fassung:
(1) Das Benutzungsverhältnis endet für 
Kindertageseinrichtungen gemäß § 1 
automatisch
a) in „Kinderkrippen“, wenn das Kind 
im August drei Jahre alt ist,
b) in „Kindergärten“ mit dem Übertritt 
in die Grundschule,
c) in „Horten“ mit der Beendigung der 
4. Klasse und
d) in „Häusern für Kinder“ je nach Be-
treuungsform analog zu den Kriterien 
der Buchstaben a) bis c). Für die etwaig 
darauffolgende Betreuung gem. §1 Abs. 
3 Buchstabe b) oder c) ist ein geson-
derter Betreuungsvertrag zu schließen.
e) wenn eine Einrichtung den Betrieb 
schließt.
(2) 1Das Benutzungsverhältnis kann 
durch Abmeldung des Kindes aus einer 
Kindertages-einrichtung spätestens am 
letzten Tag eines Monats zum letzten 
Tag des darauffolgenden Monats erfol-
gen. 2Abweichend hiervon ist der letzte 
Abmeldetermin vor den Sommerferien 
der 30. April mit Wirkung zum 31. 
Mai. 3Nach dem 30. April ist eine Ab-
meldung frühestens mit Wirkung zum 
31. August möglich. 4Zur Vermeidung 
von Härtefällen kann das Betreuungs-

verhältnis im ausreichend begründeten 
Einzelfall mit Zustimmung durch das 
Amt für Kindertagesbetreuung und 
Ganztagsschule aufgelöst werden.
(3) 1Die Abmeldung des Kindes muss 
schriftlich durch alle Personensorgen-
berechtigten oder durch gemeinsame 
persönliche Vorsprache aller Personen-
sorgeberechtigten erfolgen. 2Handelt 
nur einer von mehreren Personensor-
geberechtigten, ist eine entsprechende 
Vollmacht der übrigen Personensorge-
berechtigten oder eine Bescheinigung, 
dass die Entscheidung dem Willen des 
abwesenden Personensorgeberechtigten 
entspricht, erforderlich. 3Die Abmel-
dung von der Essensverpflegung ist für 
volle Monate möglich und ist jeweils 
mit einer Frist von fünf Öffnungstagen 
zum Letzten eines Monats der Kinder-
tageseinrichtung gegenüber bekannt zu 
geben.
(4) Ein Kind kann vom weiteren Be-
such der Kindertageseinrichtung aus-
geschlossen werden, wenn
a) innerhalb einer dreimonatigen Pro-
bezeit festgestellt wird, dass es für den 
Besuch der Einrichtung nicht geeignet 
ist,
b) es sich nicht in die Gemeinschaft 
integrieren lässt oder sich selbst oder 
andere Kinder gefährdet,
c) es länger als zwei Wochen ununter-
brochen unentschuldigt der Einrich-
tung fern- bleibt,
d) die Betreuungsgebühr und/oder das 
Verpflegungsgeld trotz Mahnung zwei 
Monate nach Fälligkeit ganz oder teil-
weise nicht entrichtet wird,
e) die Personensorgeberechtigten durch 
falsche Angaben einen Kindertagesein-
richtungsplatz erhalten haben,
f ) die Hol- und Bringzeiten wiederholt 
nicht eingehalten werden,
g) die Personensorgeberechtigten oder 
deren Beauftragte einer kontinuierli-
chen, partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit dem pädagogischen Personal 
bei der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder zuwider handeln oder 
die allgemeinen Grundsätze der Kin-
dertageseinrichtung missachten bzw. 
nachhaltig stören oder
h) gesetzlich vorgeschriebene Nach-
weise (z. B. Masernschutz) zum Be-
treuungsbeginn nicht vorliegen.
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Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Gebühren für 
die Benutzung der städtischen 
Kindertageseinrichtungen (Kin-
dergärten, -horte u. -krippen) 
der Stadt Fürth in der Fassung 
vom 21.05.2024 (Amtsblatt vom 
05.06.2024).
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund Art. 2 
Abs. 1 und Art. 8 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 
264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert 

durch § 1 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2024 (GVBl. S. 573) und aufgrund 
§ 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
57) folgende Satzung: 
§ 1
Die Satzung über die Gebühren für die 
Benutzung der städtischen Kindertages-
einrichtungen (Kindergärten, -horte u. 
-krippen) der Stadt Fürth in der Fas-

sung vom 21.05.2024 (Amtsblatt vom 
05.06.2024) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz werden in der Klam-
mer nach dem Wort „Hort“ die Wörter 
„und Haus für Kinder“ eingefügt.
2. In § 1 Abs. 4 wird in Satz 2 die Zahl 
„11“ ersetzt durch die Zahl „12“. Im Satz 
3 wird die Bezeichnung „§ 12“ ersetzt 
durch „§ 11“.
3. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Die Gebühren betragen für jeden an-
gefangenen Monat:

Zahlungsweise für 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate

 

Kindergarten

Kinder unter 
3 Jahren im  

Kindergarten Krippe Hort

„Sockel“ = 4 Std. täglich bei allen
Betreuungsarten

142,00 € 168,00 € 290,00 € 150,00 €

Preis für eine Zubuch-Stunde 15,00 € 17,00 € 31,00 € 16,00 €

Auf 50 % ermäßigter 
Sockelbetrag (§ 5 Abs.3)

--- --- --- ---

Beiträge im Einzelnen

bis zu   3 Std. 264,00 € 135,00 €

bis zu   4 Std. 142,00 € 168,00 € 290,00 € 150,00 €

Bis zu   5 Std. 157,00 € 185,00 € 321,00 € 166,00 €

bis zu   6 Std. 172,00 € 202,00 € 352,00 € 182,00 €

bis zu   7 Std. 187,00 € 219,00 € 383,00 € 198,00 €

bis zu   8 Std. 202,00 € 236,00 € 414,00 € 214,00 €

bis zu   9 Std. 217,00 € 253,00 € 445,00 € 230,00 €

bis zu 10 Std. 232,00 € 270,00 € 476,00 € 246,00 €

(5) Über den Ausschluss eines Kindes 
entscheidet das Amt für Kindertagesbe-
treuung und Ganztagsschule schriftlich.
13. In § 12 Abs. 2 Satz 1 wird das 
Wort „Kindertagesstätte“ ersetzt durch 
„Kindertageseinrichtung“.
14. In § 12 wird folgender Abs. 3 neu 
eingefügt:
(3) 1Jedes angemeldete Kind und Kin-
der in der Eingewöhnungsphase sind 
während des Besuchs der Kindertages-
einrichtung sowie bei allen mit der 
Betreuung verbundenen Aktivitäten 
und auf den notwendigen Wegen ver-
sichert. 2Hierzu zählen auch Aktivitäten 
der Kindertageseinrichtung außerhalb 
der Öffnungszeiten oder an anderen 
Orten, ausgenommen Veranstaltun-
gen, die nicht im organisatorischen 

Verantwortungsbereich der Kinderta-
geseinrichtung durchgeführt werden. 
3Wenn in der Kindertageseinrichtung 
oder auf dem direkten Weg dorthin 
bzw. auf dem Heimweg ein Unfall ge-
schieht, dann übernimmt die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung die Kos-
ten für die Heilbehandlung und Reha-
bilitation.
§ 2
Diese Satzungsänderung tritt am 1. 
September 2025 in Kraft.
Vorstehende Änderungssatzung wurde 
vom Stadtrat am 28.05.2025 beschlos-
sen. Sie wird hiermit ausgefertigt und 
amtlich bekannt gemacht.
Fürth, 2. Juni 2025, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Fürther Grafflmarkt
Der Fürther Juni-Grafflmarkt findet am 
27. und 28. Juni 2025 statt. 
Die Veranstaltungs- und Verkaufszeiten 
für Trödelware werden gemäß § 3 der 
Verordnung über die Veranstaltungen 
des Grafflmarktes in der Stadt Fürth 
wie folgt bekannt gemacht:
Veranstaltungszeiten: Freitag, 27. Juni 
2025 von 16 bis 24 Uhr und Samstag, 
28. Juni 2025 von 8 bis 16 Uhr.
Verkaufszeiten: Freitag, 27. Juni 2025 
von 16 bis 22 Uhr und Samstag, 28. 
Juni 2025 von 8 bis 16 Uhr.
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4. In § 2 wird der bisherige Absatz 3 
zum neuen Absatz 2 und erhält folgende 
Fassung:
(2) 1Für Kinder, die das dritte Lebensjahr 
vollendet haben, wird die nach Absatz 1 
zu entrichtende Gebühr gemäß Art. 23 
Abs. 3 BayKiBiG reduziert. 2Die Beitrags-
entlastung wird ab dem 1. September des 
Kalenderjahres gewährt, in dem das Kind 
sein drittes Lebensjahr vollendet, sie gilt 
maximal bis zur Höhe der tatsächlich zu 
entrichtenden Benutzungsgebühr und 
wird bis zur Einschulung gewährt. 3Die 
maximale monatliche Entlastung bei 
12-monatiger Beitragszahlung beträgt 
zum Stand 01.09.2025 100,00 Euro. 
4Zuviel gezahlte Beiträge werden erstattet 
oder verrechnet.
5. Der bisherige § 2 Absatz 2 wird zum 
neuen Absatz 3 und erhält folgende Fas-
sung:
(3) 1Besuchen zwei oder mehrere Kinder 
der in § 1 Absatz 5 genannten Personen 
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung 

der Stadt Fürth, so wird nur für das Kind, 
durch dessen Betreuung die höchste tat-
sächlich zu zahlende Gebühr entsteht, 
der volle Betrag fällig; für alle weiteren 
Kinder der Familie ermäßigt sich die Ge-
bühr um 30 %. 2Das gilt nicht für das 
Verpflegungsgeld.
6. § 2 Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen, 
der bisherige Satz 3 wird Satz 2 und der 
bisherige Satz 4 wird neuer Satz 3.
7. In § 2 Abs. 6 Satz 2 wird die Bezeich-
nung „Absatz 2“ ersetzt durch „Absatz 
3“. 
8. Der bisherige § 2 Abs. 7 wird neuer 
Absatz 8. Dessen Satz 3 erhält folgende 
Fassung:
3Satz 2 gilt auch für Empfänger von 
Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II) oder wenn die 
Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß 
§ 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder 
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz er-
halten.

9. In § 2 wird folgender Absatz 7 neu 
eingefügt:
(7) 1Die Höhe der Betreuungsgebühr er-
gibt sich aus dem Umfang der mit den 
Personensorgeberechtigten vereinbarten 
wöchentlichen Buchungsstunden ent-
lang der Vorgaben in den Absätzen 1 bis 
6. 2Die Buchungszeiten werden in einem 
Buchungsbeleg konkret festgelegt und 
sind verbindlich einzuhalten. 3Änderun-
gen am Betreuungsumfang (Erhöhung 
oder Reduzierung der wöchentlichen 
Buchungsstunden) sind grundsätzlich 
frühestens nach Ablauf von drei Mona-
ten ab dem Zeitpunkt möglich, an dem 
die gewünschte Änderung gegenüber der 
Kindertageseinrichtung bekanntgegeben 
wurde.
10. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Das Verpflegungsgeld für die Essens-
verpflegung wird als monatliche Pauschale 
in folgenden Varianten fällig:

11. § 3 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen, 
der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und der 
bisherige Satz 5 wird neuer Satz 4.
§ 2

Diese Satzungsänderung tritt am 1. Sep-
tember 2025 in Kraft.
Vorstehende Änderungssatzung wurde 
vom Stadtrat am 28.05.2025 beschlossen. 

Sie wird hiermit ausgefertigt und amtlich 
bekannt gemacht.
Fürth, 2. Juni 2025, STADT FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Kiga U3 in Kiga Krippe Hort

Teilzeitvariante        

Verpflegungsgeld für wöchentlich bis zu 2 Ver-
pflegungstage in 12 Monaten 

54,00 € 54,00 € 50,00 € 59,00 €

Vollzeitvariante        

Verpflegungsgeld für wöchentlich 3 bis zu 5 Ver-
pflegungstage in 12 Monaten 

83,00 € 83,00 € 74,00 € 96,00 €
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Die infra informiert: Neue Fernwärmepreise und -bedingungen ab 01.07.2025
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Der Freistaat Bayern und 
die Stadt Fürth streben dieses Ziel für das Jahr 2040 an. Die Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen im Bereich der 
Wärmeerzeugung ist dazu ein wesentlicher Baustein: Die bestehende Fernwärmeversorgung muss hierfür im großen Rahmen 
umgebaut werden. Die damit einhergehenden Investitionen führen jedoch dazu, dass wir unsere Fernwärmepreise erhöhen und 
unsere Preisformeln an die neuen Faktoren anpassen müssen.
Ihre Fernwärmepreise ändern sich daher ab dem 01.07.2025 folgendermaßen:

 � Der Arbeitspreis erhöht sich um 0,25 ct/kWh von 13,66 ct/kWh auf 13,91 ct/kWh.
 � Die regulatorischen Nebenkosten, wie u.a. der gesetzlich festgelegte CO2-Preis,  

steigen um 1,31 ct/kWh von 1,37 ct/kWh auf 2,68 ct/kWh.
 � Der jährliche Grundpreis erhöht sich um 18,76 €/kW von 48,55 €/kW auf 67,31 €/kW.

Für eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 85 Quadratmetern mit einem Anschlusswert von 5 kW und einem Jahresverbauch 
von 9.000 kWh bedeutet dies in Summe eine Erhöhung der Wärmekosten um ca. 15 % bzw. etwa 20 € pro Monat. Wir haben Ihnen 
unser ab 01.07.2025 gültiges Preisblatt beigefügt. Die Ergänzenden Allgemeine Versorgungsbedingungen können Sie auf unserer 
Internetseite unter www.infra-fuerth.de/privatkunden/produkte/waerme/fernwaerme abrufen.

Die Bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer und sind auf die zweite Stelle nach dem Komma gerundet.
Die Berechnung der Fernwärmepreise erfolgt unter Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren und Indizes, die im Preisblatt 
genauer erläutert sind.
Das Preisblatt ist im Internet jederzeit abrufbar: www.infra-fuerth.de/privatkunden/produkte/waerme/fernwaerme/
Faktoren und Indizes zum 01.07.2025 gemäß dem Preisblatt:
Arbeitspreis: EG = 45,11 €/MWh; ST = 90,28 €/MWh; BM = 4,56 ct/kWh; W = 168,65
Grundpreis/Messpreis: IG = 115,74; L = 112,98
CO2-Preis/Netzentgelte/Umlagen: EUA = 72,28 €/t; nEP = 55,00 €/t; NN = 0,14 ct/kWh; GSU = 0,289 ct/kWh; BU = 0

Wärmelieferung

Grundpreis/Jahr Arbeitspreis Nebenkosten (CO2-Preis, Netzentgelte & Umlagen)

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

€/kW €/kW ct/kWh €/MWh ct/kWh €/MWh ct/kWh €/MWh ct/kWh €/MWh

56,56 67,31 11,69 116,90 13,91 139,11 2,25 22,50 2,68 26,78

Bei separater Trinkwarmwassererwärmung

Grundpreis/Jahr Messpreis Arbeitspreis Nebenkosten (CO2-Preis, Netzentgelte & Umlagen)

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

€/m2 €/m2 €/a €/a €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

2,50 2,98 21,70 25,82 11,69 13,91 2,25 2,68

Anlage Preisblatt: Preise zur Fernwärmeversorgung (Stand: 01.07.2025)
1. Preise für die Fernwärmeversorung und Trinkwarmwassererwärmung

1.1 Der vom Kunden für die Fernwärmelieferung zu zahlende Gesamtpreis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis Fernwärme 
als verbrauchsunabhängigem Entgelt und dem Arbeitspreis Fernwärme, als verbrauchsabhängigem Entgelt für die gelieferte 
Wärmemenge. Hinzu kommt ein Preis für die Nebenkosten als verbrauchsabhängiges Entgelt für die gelieferte Wärmemenge. 
Dieser setzt sich zusammen aus einem Emissionspreis für die Mehrkosten des europäischen Emissionshandels nach 
dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) und die Mehrkosten des nationalen Emissionshandels auf Grundlage 
des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) sowie einem Preis für die Mehrkosten aus der Gasspeicherumlage, der 
Bilanzierungsumlage, sowie der Erdgas-Netznutzungsentgelte.

1.2 Der Grundpreis Fernwärme ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.1 in Euro pro kW und Jahr.

1.3 Der Arbeitspreis Fernwärme ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.2 in Cent pro Kilowattstunde.

1.4 Der Preis für die Nebenkosten Fernwärme ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.3 in Cent pro Kilowattstunde.

1.5 Kunden, die nicht nur mit Fernwärme, sondern auch mit messtechnisch separat erfasster Trinkwarmwassererwärmung 
versorgt werden, haben für die Trinkwarmwassererwärmung einen separaten Preis zu zahlen. Der vom Kunden für die 
Trinkwarmwassererwärmung zu zahlende Gesamtpreis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis Trinkwarmwassererwärmung 
sowie dem Messpreis Trinkwarmwassererwärmung als verbrauchsunabhängigen Entgelten und dem Arbeitspreis 
Trinkwarmwassererwärmung als verbrauchsabhängigem Entgelt für die gelieferte Trinkwarmwassermenge. Hinzu kommt ein Preis 
für die Nebenkosten Trinkwarmwassererwärmung als verbrauchsabhängiges Entgelt für die gelieferte Trinkwarmwassermenge 
(vgl. zu dessen Zusammensetzung Ziffer 1.1).

1.6 Der Grundpreis Trinkwarmwassererwärmung ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.1 in Euro pro m2 und Jahr und 
bemisst sich nach der Fläche des Versorgungsobjekts.

1.7 Der Messpreis Trinkwarmwassererwärmung ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.1 in Euro pro Jahr.

1.8 Der Arbeitspreis Trinkwarmwassererwärmung ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.2 in Cent pro m3.

1.9 Der Preis für die Nebenkosten Trinkwarmwassererwärmung ist ein variabler Preis nach Maßgabe der Ziffer 2.3 in Cent pro m3.

1.10 Der Grundpreis Fernwärme, sowie der Grund- und Messpreis Trinkwarmwassererwärmung sind unabhängig vom Wärmebezug 
oder der Einstellung der Wärmelieferung wegen Nichtzahlung gemäß § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV zu zahlen.

1.11 Zu den in den Ziffern 1 und 2 genannten Nettopreisen tritt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe 
(Bruttopreise). Ändert sich der Umsatzsteuersatz, ändern sich die Bruttopreise entsprechend.
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2. Preisformeln

2.1  Der Grundpreis Fernwärme (GPFW) sowie der Grundpreis Trinkwarmwassererwärmung (GPTWW) und der Messpreis 
Trinkwarmwassererwärmung (MPTWW) errechnen sich anhand der nachstehenden Preisformel. Sie bilden sich jeweils jährlich 
mit Wirkung zum 01.07. eines jeden Jahres neu. Bei der Berechnung des jeweiligen Preises ist in der nachstehenden 
Preisänderungsklausel der jeweils entsprechende Basispreis zugrunde zu legen (Bsp.: Berechnung GPFW – Verwendung GPFW0 als 
Basispreis; Berechnung GPTWW – Verwendung GPTWW0 als Basispreis; Berechnung MPTWW – Verwendung MPTWW0 als Basispreis).

 Darin bedeuten:

GPFW = jährlicher Grundpreis Fernwärme in Euro pro kW und Jahr (netto)

GPTWW = jährlicher Grundpreis Trinkwarmwassererwärmung in Euro pro m2 und Jahr (netto)

MPTWW =  jährlicher Messpreis Trinkwarmwassererwärmung in Euro pro Jahr (netto)

GPFW0 = Basis Grundpreis Fernwärme: 56,56 Euro pro kW und Jahr (netto), Stand: 01.07.2025

GPTWW0 = Basis Grundpreis Trinkwarmwassererwärmung: 2,50 Euro pro m2 und Jahr (netto), Stand: 01.07.2025

MPTWW0 = Basis Messpreis Trinkwarmwassererwärmung: 21,70 Euro pro Jahr (netto), Stand: 01.07.2025

Lohn = Index der tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen in der Energieversorgung im früheren 
Bundesgebiet, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der GENESIS-Online Datenbank 
(https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online): Indizes der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit: 
Früheres Bundesgebiet/Neue Länder, Monate, Wirtschaftszweige, (2020 = 100): Monatlicher Index 
der Tarifverdienste und Arbeitszeiten, WZ2008 (ausgewählte Positionen), Tabelle 62231-0002, Code 
WZ08-D. Der für die jeweilige Preisanpassung zum 01.07. eines jeden Jahres jeweils relevante Wert ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen für die Monate Januar bis einschließlich 
Dezember des der Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahres.

Lohn0 = Der vorbezeichnete Index der tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen in der 
Energieversorgung im früheren Bundesgebiet. Der Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Veröffentlichungen der Monate Januar bis einschließlich Dezember 2024 und beträgt 112,98.

Investitionsgüter = Investitionsgüterindex, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der GENESIS-Online Datenbank 
(https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online): Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte: 
Deutschland, Monate, (2021=100), GP 2019 (Sonderpositionen): Gewerbliche Produkte, Tabelle 61241-
0004, Code GP-X008. Der für die jeweilige Preisanpassung zum 01.07. eines jeden Jahres jeweils 
relevante Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen für die Monate Januar 
bis einschließlich Dezember des der Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahres. 

Investitionsgüter0 = Der vorbezeichnete Investitionsgüterindex. Der Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Veröffentlichungen für die Monate Januar bis einschließlich Dezember 2024 und beträgt 115,74.

2.2 Der Arbeitspreis Fernwärme (APFW) sowie der Arbeitspreis Trinkwarmwassererwärmung (APTWW) errechnen sich anhand der 
nachstehenden Preisformel. Sie bilden sich jeweils vierteljährlich mit Wirkung zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines 
jeden Jahres neu. Bei der Berechnung des jeweiligen Preises ist in der nachstehenden Preisänderungsklausel der jeweils 
entsprechende Basispreis zugrunde zu legen (Bsp.: Berechnung APFW – Verwendung APFW0 als Basispreis; Berechnung APTWW – 
Verwendung APTWW0 als Basispreis).

Darin bedeuten:

APFW = Arbeitspreis Fernwärme in Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) (netto)

APTWW = Arbeitspreis Trinkwarmwassererwärmung in Euro pro m3 (netto)

APFW0 = Basis Arbeitspreis Fernwärme: 11,69 ct/kWh (netto), Stand: 01.07.2025

APTWW0 = Basis Arbeitspreis Trinkwarmwassererwärmung: 11,69 Euro pro m3 (netto), Stand: 01.07.2025

Erdgasindex = „EEX THE NATURAL GAS FUTURES, veröffentlicht von der European Energy Exchange AG (EEX) (https://www.
eex.com/en/). Der Index ist derzeit abrufbar unter https://www.eex.com/en/ unter Market Data >> Market 
Data Hub >> Natural Gas >> Futures >> Auswahl: EEX THE NATURAL GAS FUTURES >> Auswahl: Quarter“.  
Der für die jeweilige Preisanpassung relevante Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
„Settlement Prices“ (Abrechnungspreise) für das Quartal der jeweiligen Preisanpassung bei Betrachtung 
sämtlicher Handelstage der EEX in den beiden der jeweiligen Preisanpassung vorvorangegangenen 
Quartalen. (Bsp.: Bei der Preisanpassung zum 01.01.2026 ergibt sich der Wert aus dem arithmetischen 
Mittel der Settlement Prices für das Quartal 1/2026 bei Betrachtung sämtlicher Handelstage der 
Quartale 2/2025 und 3/2025; bei der Preisanpassung zum 01.04.2026 ergibt sich der Wert aus dem 
arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 2/2026 bei Betrachtung sämtlicher 
Handelstage der Quartale 3/2025 und 4/2025; bei der Preisanpassung zum 01.07.2026 ergibt sich 
der Wert aus dem arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 3/2026 bei Betrachtung 
sämtlicher Handelstage der Quartale 4/2025 und 1/2026; bei der Preisanpassung zum 01.10.2026 
ergibt sich der Wert aus dem arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 4/2026 bei 
Betrachtung sämtlicher Handelstage der Quartale 1/2026 und 2/2026)“.

GPFW = GPFW0 * [( 50% * 
Investitionsgüter

Investitionsgüter0
) + (50% * 

Lohn
Lohn0

)] 

GPTWW bzw.  MPTWW = GPTWW0 bzw.  MPTWW0 * [( 50% * 
Investitionsgüter

Investitionsgüter0
) + (50% * 

Lohn
Lohn0

)]

APFWl = APFW0 * (15% * 
Erdgasindex

Erdgasindex0
+ 10% *

Stromindex
Stromindex0

+ 25% * 
Biomassekosten

Biomassekosten0
+ 50% * 

Wärmemarkt
Wärmemarkt0

) 

APTWWl =  APTWW0 * (15% * 
Erdgasindex

Erdgasindex0
+ 10% *

Stromindex
Stromindex0

+ 25% * 
Biomassekosten

Biomassekosten0
+ 50% * 

Wärmemarkt
Wärmemarkt0

) 
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Erdgasindex0 = Der vorbezeichnete Index „EEX THE NATURAL GAS FUTURES“. Der Wert ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der „Settlement Prices“ (Abrechnungspreise) für das Quartal 3/2025 bei Betrachtung sämtlicher 
Handelstage der Quartale 4/2024 bis 1/2025 und beträgt 45,11 €/MWh.

Stromindex = „EEX GERMAN POWER FUTURES Base, veröffentlicht von der European Energy Exchange 
AG (EEX) (https://www.eex.com/en/). Der Index ist derzeit abrufbar unter https://
www.eex.com/en/ unter Market Data >> Market Data Hub >> Power >> Futures >> 
Auswahl: EEX GERMAN POWER FUTURES >> Auswahl: Quarter. Dort unter „Base“:  
Der für die jeweilige Preisanpassung relevante Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
„Settlement Prices“ (Abrechnungspreise) für das Quartal der jeweiligen Preisanpassung bei Betrachtung 
sämtlicher Handelstage der EEX in den beiden der jeweiligen Preisanpassung vorvorangegangenen 
Quartalen. (Bsp.: Bei der Preisanpassung zum 01.01.2026 ergibt sich der Wert aus dem arithmetischen 
Mittel der Settlement Prices für das Quartal 1/2026 bei Betrachtung sämtlicher Handelstage der 
Quartale 2/2025 und 3/2025; bei der Preisanpassung zum 01.04.2026 ergibt sich der Wert aus dem 
arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 2/2026 bei Betrachtung sämtlicher 
Handelstage der Quartale 3/2025 und 4/2025; bei der Preisanpassung zum 01.07.2026 ergibt sich 
der Wert aus dem arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 3/2026 bei Betrachtung 
sämtlicher Handelstage der Quartale 4/2025 und 1/2026; bei der Preisanpassung zum 01.10.2026 
ergibt sich der Wert aus dem arithmetischen Mittel der Settlement Prices für das Quartal 4/2026 bei 
Betrachtung sämtlicher Handelstage der Quartale 1/2026 und 2/2026).

Stromindex0 = Der vorbezeichnete Index „EEX GERMAN POWER FUTURES Base“. Der Wert ergibt sich aus sich aus 
dem arithmetischen Mittel der „Settlement Prices“ (Abrechnungspreise) für das Quartal 3/2025 bei 
Betrachtung sämtlicher Handelstage der Quartale 4/2024 bis 1/2025 und beträgt 90,28 €/MWh. 

Biomassekosten = Der Faktor Biomassekosten stellt auf die tatsächlichen Biomasse- bzw. Substratkosten ab, die für die 
Erzeugung des für die bereitgestellte Fernwärme erzeugten und eingesetzten Biomethans anfallen. Um 
diese tatsächlichen Biomasse- bzw. Substratkosten für die Erzeugung von Biomethan zur Bereitstellung 
von Fernwärme angemessen abzubilden, wird der Mittelwert der reinen Biomasse- bzw. Substratkosten 
(ohne die Berücksichtigung weiterer Kostenbestandteile wie beispielsweise der Stromkosten), die für 
die Erzeugung einer Kilowattstunde Biomethan, die für die Fernwärmebereitstellung eingesetzt wird, 
anfallen, zugrunde gelegt. Für die Ermittlung dieses Mittelwerts ist der Bezugszeitraum von Januar 
bis einschließlich Dezember des der jeweiligen Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahrs 
maßgeblich. Die in diesem Bezugszeitraum anfallenden Biomasse- bzw. Substratkosten sind durch 
die für die Fernwärme im Zeitraum von Januar bis Dezember des der jeweiligen Preisanpassung 
vorangegangenen Kalenderjahres eingesetzte Biomethanmenge in kWh zu dividieren. Die Entwicklung 
der Kosten und die daraus folgende Steigerung oder Senkung der Biomasse- bzw. Substratkosten zum 
Zeitpunkt der Preisanpassung wird durch einen Wirtschaftsprüfer nachgewiesen. 

Biomassekosten0 = Die vorbezeichneten Biomassekosten. Der Wert ergibt sich aus den Biomasse- bzw. Substratkosten 
für den Bezugszeitraum Januar bis einschließlich Dezember 2024 dividiert durch die für die 
Fernwärmebereitstellung im Produktionszeitraum Januar bis einschließlich Dezember 2024 eingesetzte 
Biomethanmenge in kWh und beträgt 4,56 ct/kWh. 

Wärmemarkt = „Wärmepreisindex“ (Fernwärme, einschließlich Betriebskosten), veröffentlicht vom Statistischen 
Bundesamt in der GENESIS-Online Datenbank (https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online): 
Verbraucherpreisindex: Deutschland, Monate, (2020=100), Klassifikation der Verwendungszwecke 
des Individualkonsums, Sonderpositionen (CC13B1), Tabelle 61111-0006, Code CC13-77. Der für die 
jeweilige Preisanpassung zum 01.01. eines jeden Jahres jeweils relevante Wert ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen für die Monate April bis einschließlich September des der 
Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahres. Der für die jeweilige Preisanpassung zum 01.04. eines 
jeden Jahres jeweils relevante Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen 
für die Monate Juli bis einschließlich Dezember des der Preisanpassung vorangegangenen 
Kalenderjahres. Der für die jeweilige Preisanpassung zum 01.07. eines jeden Jahres jeweils relevante 
Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen für die Monate Oktober des 
vorangegangenen Kalenderjahres bis einschließlich März des Kalenderjahres der Preisanpassung. Der 
für die jeweilige Preisanpassung zum 01.10. eines jeden Jahres jeweils relevante Wert ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittel der Veröffentlichungen für die Monate Januar bis einschließlich Juni des 
Kalenderjahres der Preisanpassung.

Wärmemarkt0 = Der vorbezeichnete „Wärmepreisindex“. Der Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Veröffentlichungen der Monate Oktober 2024 bis einschließlich März 2025 und beträgt 168,65.

2.3 Preis für die Nebenkosten

 Der Preis für die Nebenkosten Fernwärme (AP-NebenkostenFW) sowie der Preis für die Nebenkosten Trinkwarmwassererwärmung 

(AP-NebenkostenTWW) errechnen sich anhand der nachstehenden Preisformel. Sie bilden sich jeweils vierteljährlich mit Wirkung 
zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres neu. Bei der Berechnung des jeweiligen Preises ist in der nachstehenden 
Preisänderungsklausel der jeweils entsprechende Basispreis zugrunde zu legen (Bsp.: AP-NebenkostenFW – Verwendung APCO2FW0 
und APGUEFW0 als Basispreise; Berechnung AP-NebenkostenTWW – Verwendung APCO2TWW0 und APGUETWW0 als Basispreise).

Darin bedeuten:

AP-NebenkostenFW = Arbeitspreis Nebenkosten Fernwärme in Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) (netto)

AP-NebenkostenTWW =  Arbeitspreis Nebenkosten Trinkwarmwassererwärmung in Euro pro m3 (netto)

APCO2FW0 = Basis CO2-Arbeitspreis Fernwärme (europäisch und national): 0,78 ct/kWh (netto), Stand: 01.07.2025

AP-NebenkostenFW  = APCO2FW0 * (60% * 
EUA

EUA0
+ 40% *

nEP
nEP0

) + APGUEFW0  * 
NN + BU + GSU

NN0+ BU0+ GSU0
 

 AP-NebenkostenTWW = APCO2TWW0 * (60% * 
EUA

EUA0
+ 40% *

nEP
nEP0

) + APGUETWW0  * 
NN + BU + GSU

NN0+ BU0+ GSU0
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APCO2TWW0 = Basis CO2-Arbeitspreis Trinkwarmwassererwärmung (europäisch und national): 0,78 Euro pro m3 (netto), 
Stand: 01.07.2025

EUA = „EEX EUA SPOT, veröffentlicht von der EEX (https://www.eex.com/en/).  
Der Preis ist derzeit abrufbar unter https://www.eex.com/en/ unter 
Market Data >> Market Data Hub >> Environmentals >> EU ETS Auctions“. 
Der für die jeweilige Preisanpassung zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres jeweils 
relevante Wert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der „Auction Prices“ (Auktionspreise) am 
15. eines jeden Kalendermonats im Zeitraum Oktober des der Preisanpassung vorvorangegangenen 
Kalenderjahres bis einschließlich September des der Preisanpassung vorangegangenen Kalenderjahres. 
Handelt es sich bei dem 15. eines Kalendermonats nicht um einen Handelstag, so wird auf den nächsten 
dem jeweiligen 15. eines Kalendermonats folgenden Handelstag abgestellt. (Bsp.: Preisanpassung zum 
01.01.2027 – Werte aus dem Zeitraum Oktober 2025 bis einschließlich September 2026)

EUA0 = Der vorbezeichnete Index „EEX EUA SPOT“. Der Wert ergibt sich aus dem wie vorbezeichnet zu 
bestimmenden arithmetischen Mittel der „Auction Prices“ (Auktionspreise) für den Referenzzeitraum 
Oktober 2023 bis einschließlich September 2024 beträgt 72,28 €/t. 

nEP = nationaler Emissionspreis

 � bis einschließlich des Jahres 2025 der für das jeweilige Kalenderjahr geltende Festpreis der 
Emissionszertifikate nach § 10 Abs. 2 Satz 2 BEHG; 

 � im Jahr 2026: der Mittelwert des Preiskorridors nach § 10 Abs. 2 Satz 4 BEHG; 

 � ab dem Jahr 2027: der Durchschnittspreis der Versteigerungen nach § 10 Abs. 1 BEHG im Zeitraum 
vom 01.07. bis zum 30.11. des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres. 

 � Die ab 2026 maßgeblichen Preise werden gemäß § 4 Abs. 2 CO2KostAufG spätestens zehn 
Werktage vor dem Beginn des Beginns des jeweiligen Kalenderjahres auf der Internetseite des 
Umweltbundesamts veröffentlicht. 

 � Im Falle der Einführung des Europäischen Zertifikatehandels Teil 2 (EU-ETS 2) gilt abweichend von 
den beiden vorgenannten Spiegelstrichen Ziffer 2.10.

nEP0 = Basiswert für den nationalen Emissionspreis gemäß § 10 Abs. 2 BEHG: 55 €/t, Stand: 01.01.2025

APGUEFW0 = Basis Arbeitspreis Erdgas-Netznutzungsentgelte, Bilanzierungsumlage und Gasspeicherumlage der 
Fernwärme: 1,47 ct/kWh (netto), Stand: 01.07.2025

APGUETWW0 = Basis Arbeitspreis Erdgas-Netznutzungsentgelte, Bilanzierungsumlage und Gasspeicherumlage der 
Trinkwarmwassererwärmung: 1,47 Euro pro m3 (netto), Stand: 01.07.2025

NN = Netznutzungsentgelt Erdgas des örtlichen Gasnetzbetreibers nach dem Preisblatt für Entnahmestellen 
mit Leistungsmessung (RLM), derzeit veröffentlicht unter https://www.infra-fuerth.de/privatkunden/
die-infra/netz/pflichtveroeffentlichungen in der Rubrik „Erdgas“ unter „Aktuelle Entgelte“. Maßgeblich ist 
der im Preisblatt unter „Arbeitsentgelt“ gelistete „Zonenpreis“ für die Zone 7 bei einem Jahresverbrauch 
von 88.000.000 kWh. Der für die jeweilige Preisanpassung relevante Wert ergibt sich aus dem im 
Kalenderjahr der jeweiligen Preisanpassung geltenden Netznutzungsentgelt.

NN0 = Basishöhe des Netznutzungsentgelts Erdgas (Arbeitsentgelt – Zonenpreis – Zone 7): 0,14 ct/kWh, Stand: 
01.07.2025

BU = aktuelle Höhe der RLM-Bilanzierungsumlage in ct/kWh zum Anpassungszeitpunkt wie vom 
Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe GmbH veröffentlicht; derzeit einsehbar unter https://
www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen 

BU0 = Basishöhe der RLM-Bilanzierungsumlage: 0,00 ct/kWh, Stand: 01.07.2025

GSU = aktuelle Höhe der Gasspeicherumlage in ct/kWh zum Anpassungszeitpunkt wie vom 
Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe GmbH veröffentlicht, derzeit einsehbar unter https://
www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen 

GSU0 = Basishöhe der Gasspeicherumlage: 0,29 ct/kWh, Stand: 01.07.2025

2.4 Sollte das Statistische Bundesamt die nach den Preisänderungsklauseln zu berücksichtigenden Indizes nicht mehr 
veröffentlichen oder sollte sich die Zusammensetzung einzelner verwendeter Indizes ändern bzw. sollten sonstige Änderungen 
vom Statistischen Bundesamt an einzelnen verwendeten Indizes vorgenommen werden, die dazu führen, dass eine vereinbarte 
Preisänderungsklausel den Anforderungen der AVBFernwärmeV nicht mehr genügt, so treten an deren Stelle die durch 
das Statistische Bundesamt veröffentlichten Indizes, die das Statistische Bundesamt an die Stelle der alten Indizes setzt. 
Hilfsweise werden solche Indizes herangezogen, die den vereinbarten Indizes möglichst nahekommen. Das Gleiche gilt, wenn die 
Veröffentlichungen nicht mehr vom Statistischen Bundesamt erfolgen.

2.5 Verändert das Statistische Bundesamt das Basisjahr eines Index (Umbasierung), wird diese Umbasierung in der jeweils 
betroffenen Preisänderungsklausel umgesetzt, sodass die Preisänderungsklausel den umbasierten Index bei der Preisbildung 
berücksichtigt. Dabei wird der zuletzt nach der jeweiligen Preisänderungsklausel gebildete Preis (z. B. APFW) als neuer Basispreis 
(z. B. APFW0) festgelegt. Die Ausgangswerte der übrigen in der jeweiligen Preisänderungsklausel verwendeten Faktoren (z. B. 
Erdgasindex0) werden so festgelegt, dass das zeitliche Verhältnis zwischen dem nunmehr in der jeweiligen Preisänderungsklausel 
festgesetzten Zeitpunkt der Bestimmung des Basispreises (z. B. neu festgelegter APFW0) und dem in der Preisänderungsklausel 
festgelegten Zeitraum für die Bestimmung der Ausgangswerte der übrigen Faktoren (z. B. neuer Erdgasindex0) demjenigen 
zeitlichen Verhältnis entspricht, das vor der Umsetzung der Umbasierung nach Satz 1 bestanden hat. 

2.6 Sollte die EEX (nachfolgend: Institution) den Index „EEX THE NATURAL GAS FUTURES“, den Index „EEX GERMAN POWER FUTURES 
Base“ oder den Index „EEX EUA SPOT“  (nachfolgend: Faktoren) nicht mehr veröffentlichen oder sollte sich die Zusammensetzung 
einzelner verwendeter Faktoren ändern bzw. sollten sonstige Änderungen an einzelnen verwendeten Faktoren vorgenommen 
werden, die dazu führen, dass eine vereinbarte Preisänderungsklausel den Anforderungen der AVBFernwärmeV nicht mehr 
genügt, so treten an deren Stelle die durch die jeweilige Institution veröffentlichten Faktoren, die diese an die Stelle der alten 
Faktoren setzt. Hilfsweise werden solche Faktoren herangezogen, die den vereinbarten Faktoren möglichst nahekommen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Veröffentlichungen nicht mehr von der jeweiligen Institution erfolgen.
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2.7 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Wärme nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann 
das FVU hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder 
die Verteilung von Wärme nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine 
Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit dieser unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten 
Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits 
bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem 
einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt 
ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Satz 1 bzw. 2 weitergegebenen 
Steuer, Abgabe oder sonstigen hoheitlich auferlegten Belastung ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist das FVU 
verpflichtet, eine daraus resultierende Kostensenkung an den Kunden weiterzugeben.

2.8 Ändert sich nach Vertragsschluss eine bestehende, die Belieferung oder die Verteilung von Wärme betreffende Steuer, Abgabe 
oder hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung, kann das FVU hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden 
weiterberechnen. Resultiert aus der Änderung nach Satz 1 eine Kostensenkung, ist das FVU zu deren Weitergabe verpflichtet.

2.9 Die Regelung unter Ziffer 2.7 ist in Bezug auf die dort genauer bezeichneten Steuern, Abgaben und hoheitlich auferlegten, 
allgemein verbindlichen Belastungen, die auf die Erzeugung von Wärme anfallen, entsprechend anwendbar. Gleiches gilt für die 
Regelung unter 2.8. 

2.10 Derzeit wird das TEHG einschließlich seiner nachgelagerten Verordnungen zur Einführung eines zusätzlichen europäischen 
Emissionshandels insbesondere in den Sektoren Gebäude, Verkehr und (mit Ausnahmen) Energiewirtschaft novelliert („EU-ETS 
2“). Ab dem Jahr 2027, spätestens jedoch ab dem Jahr 2028, bestimmt sich der Preis für Emissionszertifikate für Brennstoffe, 
die dem EU-ETS 2 unterfallen, nach dem TEHG und nicht mehr – wie derzeit – nach dem BEHG. 

 Hierfür soll ein separates Zertifikatehandelssystem geschaffen werden. Bei Abschluss dieses Vertrags sind weder die Höhe 
noch der Veröffentlichungsort des Zertifikatepreises bekannt. Auch das geplante Versteigerungssystem ist noch nicht im 
Einzelnen festgelegt. Das FVU wird die bei ihm anfallenden CO2-Kosten, die aus dem EU-ETS 2 stammen, soweit diese nach 
dem Sinn und Zweck des EU-ETS 2 dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden 
können, ab dem Zeitpunkt des Anfalls beim FVU an den Kunden weiterberechnen. Hierzu wird der Faktor „nEP“ im Rahmen 
der Preisänderungsklausel zum Preis für die Nebenkosten (Ziffer 2.3) derart angepasst, dass diese Kosten in Entsprechung 
zur bisherigen Regelung im Rahmen der Preisneubildung nach der Preisänderungsklausel für den Preis für die Nebenkosten 
Berücksichtigung finden werden. Der Kunde wird über die Weiterberechnung der CO2-Kosten aus dem EU-ETS 2 und die damit 
verbundene Anpassung der Preisänderungsklausel für den Preis für die Nebenkosten vor Anpassung der Preisänderungsklausel 
informiert.

2.11 Die in den Preisänderungsklauseln verwendeten Werte und die sich aus den Preisänderungsklauseln ergebenden Netto- und 
Brutto-Preise werden kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen gerundet.

3. Kostenpauschalen

3.1 Für die nachstehenden Leistungen des FVU werden dem Kunden die nachfolgend aufgeführten Pauschalen in Rechnung gestellt.

 Anpassung Wärmeleistung (bei Vornahme an bestehender Kundenanlage) auf Veranlassung des Kunden € 250,00 netto

 Zu den in Ziffer 3.1 genannten Nettobetrag tritt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (Bruttobeträge). 
Ändert sich der Umsatzsteuersatz, ändern sich die Bruttobeträge entsprechend; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit 
keine Umsatzsteuerpflicht.

BAUGENEHMIGUNGEN
Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66�Abs.�2�Satz�4�der�Bayerischen�
Bauordnung�(BayBO)
Vorhaben: Neubau eines 34m Schleuder-
betonmastes mit 6m Stahlaufsatzmast 
inkl. Fundament für Mieteraufbauten;
Grundstück: Am Sportplatz, Gemarkung 
Sack, Flur-Nr. 411;
Baugenehmigung 
nach Art. 68 BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und er-
teilen gemäß Art. 68 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) i. V. mit § 35 Abs. 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) die
Baugenehmigung
für oben genannte bauliche Anlage.

Die „Verpflichtungserklärung zum Rück-
bau nach dauerhafter Aufgabe der zuläs-
sigen Nutzung gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 
BauGB“ liegt vor und wird mit Bestand-
teil dieser Baugenehmigung.
Das Vorhaben ist nicht abstandsflächen-
relevant. Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 
BayBO fallen keine Abstandsflächen für 
„Antennen und Antennen tragende Mas-
ten für den Mobilfunk und den Digital-
funk und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) im Außenbereich“ an.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayer. Verwaltungsge-
richt Ansbach, 91522 Ansbach, erhoben 

werden.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schrift lautet: 
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, 
Promenade 24-28, 91522 Ansbach.
b. Elektronisch
Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Ansbach auch elektronisch 
nach Maßgabe der der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de) zu entnehmenden Bedingun-
gen erhoben werden.
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Dafür steht folgende Möglichkeit zur Ver-
fügung:
Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter elektronischer 
Signatur an die EGVP-Adresse des Ge-
richts.
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(STADT FÜRTH) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) gegen 
diesen Bescheid hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 212a Abs. 1 Baugesetzbuch 
-BauGB-).
Möglich ist ein Antrag zum Verwaltungs-
gericht Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wiederherzustellen (§§ 
80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung -VwGO-).
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
Allgemeiner Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung des Bescheides in der 
INFÜ der STADT FÜRTH.
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können nach vorheriger Terminver-
einbarung bei der Bauaufsicht, Hirsch-
enstraße 2, Zimmer 103, eingesehen 
werden.

Öffentliche Bekanntmachung ei-
ner Baugenehmigung gemäß Art. 
66�Abs.�2�Satz�4�der�Bayerischen�
Bauordnung�(BayBO)
Vorhaben: Umbau und Nutzungsände-

rung einer Lagerhalle und Errichtung VR-
Kart Halle mit Anbau (inkl. Rückbau des 
ehemaligen Kartonagelagers)
Grundstück: Waldstraße 73, Gemarkung 
Fürth, Flur-Nr. 2006/2, 2012/11, 2012/7
Baugenehmigung 
nach Art. 68 BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und er-
teilen gemäß Art. 68 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) die
Baugenehmigung
für oben genanntes Bauvorhaben.
Die Baugenehmigung bedarf gemäß Art. 
68 Abs. 2 Satz 2 BayBO keiner Begrün-
dung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayer. Verwaltungsge-
richt Ansbach, 91522 Ansbach, erhoben 
werden.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schrift lautet: Bayerisches Verwaltungsge-
richt Ansbach, Promenade 24-28, 91522 
Ansbach.
b. Elektronisch
Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Ansbach auch elektronisch 
nach Maßgabe der der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de) zu entnehmenden Bedingun-
gen erhoben werden.
Dafür steht folgende Möglichkeit zur Ver-
fügung:
Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter elektronischer 
Signatur an die EGVP-Adresse des Ge-
richts.
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(STADT FÜRTH) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für 

die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) gegen 
diesen Bescheid hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 212a Abs. 1 Baugesetzbuch 
-BauGB-).
Möglich ist ein Antrag zum Verwaltungs-
gericht Ansbach, die aufschiebende Wir-
kung der Klage wiederherzustellen (§§ 
80a i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung -VwGO-).
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
Allgemeiner Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung des Bescheides in der 
INFÜ der STADT FÜRTH.
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können nach vorheriger Terminver-
einbarung bei der Bauaufsicht, Hirsch-
enstraße 2, Zimmer 137, eingesehen 
werden.
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Fürth feiert sein Rathaus

M it Freude und 
Stolz feiert 
die Stadt in 
diesem Jahr 
ein ganz be-

sonderes Jubiläum: 175 Jahre 
Fürther Rathaus. Seit seiner 
Fertigstellung 1850 ist es nicht 
nur Sitz der Stadtverwaltung, 
sondern auch ein Symbol für 
die Entwicklung Fürths. Es 
hat Zeiten des Aufbruchs, des 
Wandels und der Herausforde-
rungen erlebt und dabei stets 
eines bewahrt: seine zentrale 
Bedeutung als Ort der Bür-
gerschaft, des Miteinanders 
und der Entscheidungen. Zu-
dem ist es das weithin sicht-
bare Wahrzeichen und das 
beliebteste Fotomotiv der 
Kleeblattstadt, wie Oberbür-
germeister Thomas Jung bei 
der Programmvorstellung mit 
Walter Landgraf, Koordinator 
der Geburtstagsfeierlichkeiten, 
betonte. „Zahlreiche Geschen-
ke aus der Bürgerschaft – ob 
Kalender, Karten, Fotos, oder 
Bilder – alle setzen unser Rat-
haus in Szene.“
Dieser besondere Geburtstag 
wird mit einem vielfältigen 
Programm – präsentiert von 
der infra fürth gmbh – gefei-

ert, das Raum für Begegnun-
gen schafft: Los geht es am 
Samstag, 28. Juni, mit einem 
Rave – natürlich im Rathaus-
Innenhof. Tanzfreudige sollten 
sich schnell ihre Tickets über 
die Website des Spring Break 
Stadeln e. V. sichern, denn die 
Teilnahmezahl ist begrenzt. 
Auch eine über die Stadtgren-
zen hinaus beliebte Veranstal-
tung feiert ihre Neuauflage: 
„Hereinspaziert“ heißt es am 
Samstag, 19. Juli, wenn beim 
„Tag der Höfe“ Hausgemein-
schaften ihre grünen Oasen 
öffnen.
Ebenfalls einen Einblick hinter 
die Kulissen erhalten Interes-
sierte beim „Tag der offenen 
Tür der Stadt Fürth“ am Sonn-
tag, 21. September. Neben der 
Stadtverwaltung informieren 
auch Organisationen wie das 
THW, BRK und die Polizei sowie 
Museen über ihre Arbeit.
Und auch die Kultur kommt 
nicht zu kurz: Neben Auftritten 
im August von Glass Onion, Jo 
Jasper, Beteiligten des Kultur-
rings D, der sich dem Thema 
Brauchtum annimmt, zeigt Se-
bastian Zappel, weshalb er zu 
Recht 2024 im Finale von „Voi-
ce of Germany“ stand. Ergänzt 

wird das Kulturprogramm mit 
den Aufführungen „Die Schild-
bürger“ des Theaters aus dem 
Kulturkammergut (TKKG) sowie 
„And now Hanau“ des Stadt-
theaters im großen Sitzungs-
aals des Rathauses im Novem-
ber.
Die kleinen Besucherinnen 
und Besucher dürfen sich auf 
ein „KleinkunstKinderKonzert“ 
im August freuen sowie den 
traditionellen Laternenumzug, 
der mit einem kleinen Pro-
gramm im November im Rat-
haus-Innenhof startet. Zum 
Abschluss des Jubiläums zeigt 
sich das Geburtstagskind dann 
nochmals in seiner vollen 
Pracht: Am Montag, 29., und 
Dienstag, 30. Dezember, wird 
das Rathaus in den Stadtfar-
ben weiß-grün würdig in Szene 
gesetzt.
Ergänzt wird das abwechs-
lungsreiche Programm mit 
Führungen der Tourist-Infor-
mation und Rathaus-Turmbe-
steigungen am 19. Juli und 21. 
September. Zudem rücken zwei 
Mitmach-Aktionen das Fürther 
Wahrzeichen in den Mittel-
punkt: Bei einem Fotowett-
bewerb werden die schönsten 
Aufnahmen gesucht und bei 
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Walter Landgraf, Koordinator der 
Feierlichkeiten, und Oberbürger-
meister Thomas Jung stellten 
das Programm zu „175 Jahre Für-
ther Rathaus“ vor. 
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einem Malwettbewerb sind 
Kinder und Jugendliche ge-
fragt, ihre Sicht auf das Rat-
haus malerisch festzuhalten. 
Für beide Wettbewerbe ist der 
31. Juli Einsendeschluss.
Als bleibende Erinnerung hat 
die Stadt Fürth besondere 
Souvenirs im Angebot, die im 
Fürth-Shop, im Franken-Ticket 
und bei der Tourist Informa-
tion erhältlich sind. 
Alle Infos zum Programm gibt 
es unter www.fuerth.de/rat-
haus-175. ●

175 Jahre Rathaus wird unterstützt

Zugabe für die  
FREI LUFT GALERIE

Parallel zur dies-
jährigen Ausgabe 
der Open-Air-
Ausstellung FREI 
LUFT GALERIE ab 

Sonntag, 29. Juni, zieht die 
Kunst nun auch in den In-
nenraum: Von Mittwoch, 25. 
Juni, bis Dienstag, 8. Juli, 
präsentieren die teilneh-
menden Künstlerinnen und 
Künstler im kultur.lokal.fürth 
am Bahnhofplatz 2 eine viel-
fältige Werkschau. 
Während die Kunstwerke im 
Freien das Stadtbild über 
drei Monate hinweg mit-
prägen, erwartet das Publi-
kum im kultur.lokal.fürth ein 
kurzes, aber dafür intensi-
ves und ereignisreiches Er-
lebnis. Neben Studien und 
Ölskizzen zu den Außen-
positionen oder gleich ei-
nem ganzen Bauzaun voller 
Ideen kann man so auch 
Fotodokumentationen ein-
zelner Projekte entdecken. 
Oder Skulpturen unter-
schiedlicher Größe und 
Materialität, großformatige 
Gemälde gegenüber kleinen 
Zeichnungen, Videoarbeiten, 
Installationen, die von der 
Decke hängen. 
Und die Zugabe geht noch 
weiter: mit wechselnder 
Präsenz der Künstlerinnen 
und Künstler Sascha Banck, 
Thomas Eckelmann, Barba-
ra Engelhardt, Tania Engelke, 

Franz Janetzko, Harald Kien-
le, SoKu-Projekt-Kollektiv, 
René Martin, Joanna Maxel-
lon, Jochen Menzel, Thomas 
Mohi, Tobias Rempp, Anja 
Schoeller, Gerhard Steinle 
und Elizabeth Thallauer. 
Website: https://www.fuerth.
de/kulturlokal
Öffnungszeiten: 
Mittwoch, 25. Juni, 19 Uhr 
(Vernissage mit Pancake-Art 
von René Martin), Donners-
tag, 26., bis Samstag, 28. Juni, 
jeweils 14 bis 19 Uhr; Sonn-
tag, 29. Juni, 13 bis 18 Uhr; 
Montag, 30. Juni, bis Diens-
tag, 8. Juli, jeweils 14 bis 19 
Uhr. 
Weitere Termine:
Filmvorführung „Benin-
bronze“, Samstage, 28. Juni 
und 5. Juli, jeweils 17 Uhr; 
Mittwoch, 2. Juli, Shengo 
mit Anja Schoeller; Freitag, 
4. Juli, (Offenes Atelier mit 
Thomas Eckelmann) 
Weitere Informationen gibt 
es im Schaufenster des kul-
tur.lokal.fuerth (Bahnhof-
platz 2), unter www.fuerth.
de/kulturlokal und www.
tourismus-fuerth.de sowie 
beim Kulturamt unter Tele-
fon 974-16 88.  ●

Das kultur.lokal.fürth wird unterstützt:

FÜRTH ERLEBEN | KULTUR UND FREIZEIT
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Ausstellung, Lesung, Diskussion
Ausstellungseröffnung Shit-
storm. Meinungsstreit im Mu-
seum. Von Raub, Restitution 
und Mythen der Toleranz. Am 
Sonntag, 22. Juni, 14 Uhr. Ein-
tritt frei. Jüdisches Museum 
Franken in Fürth, Königstraße 
89. Anmeldung: besucherser-
vice@juedisches-museum.org.

Antisemitismus in Deutsch-
land
Podiumsdiskussion am Mitt-
woch,�25.�Juni,�16�Uhr.
Nach den Anschlägen der isla-
mistischen Terrororganisation 
Hamas in Israel treten neben 
der Anteilnahme für die Opfer 
auch unverhohlener Antisemi-
tismus und Israelfeindschaft 
offen zutage. Der 7. Oktober 
2023 markiert einen Wende-
punkt für die Zivilgesellschaft 
in Israel und in den palästinen-
sischen Gebieten sowie auch 

in Deutschland. In der Gesell-
schaft erscheinen antisemiti-
sche Erzählungen häufig als 
gemeinsamer Nenner, auf den 
sich unterschiedliche Gruppie-
rungen einigen können.
Schülerinnen und Schüler 
der zwölften Klasse der Wil-
helm-Loehe-Schule in Nürn-
berg haben sich intensiv mit 
der Thematik befasst. In kur-
zen Impulsen informieren sie 
über gängige antisemitische 
Erzählungen und ihre Kontex-
te. Anschließend befragen sie 
Expertinnen und Experten der 
Israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg, der Recherche- und 
Informationsstelle Antisemi-
tismus (RIAS), der Bayerische 
Informationsstelle gegen Extre-
mismus (BIGE) und der Bereit-
schaftspolizei Bayern zu deren 
Erfahrungen mit Antisemitis-
mus seit dem 7. Oktober.

Eintritt frei. Jüdisches Museum 
Franken in Fürth, Königstraße 
89, barrierefrei. Anmeldung: 
besucherservice@juedisches-
museum.org. 

Lesung mit Robert Schindel
Der Lyriker, Autor und Regis-
seur Robert Schindel liest am 
Freitag, 4. Juli, 19 Uhr, aus aus-
gewählten Passagen aus sei-
nem Gedichtband „Flussgang“ 
sowie aus dem Romanmanu-
skript „Genia und die lichte Zu-
kunft“. Letzteres ist der dritte 
Teil einer Trilogie, in dem es 
um das Leben einer Wiener 
Kommunistin im 20. Jahrhun-
dert handelt.
Eintritt: acht Euro regulär, sechs 
Euro ermäßigt, Fördervereins-
mitglieder und Schülerinnen/
Schüler frei. Jüdisches Museum 
Franken in Fürth, Königstraße 
89, barrierefrei. ●
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Lyriker, Autor und Regisseur 
Robert Schindel liest im JMF.

Ein Neubau in der Altstadt: Urban trifft Natur

Das LINQ39

Niedrige Nebenkosten 
dank Wärmepumpen, 
Photovoltaik und großem 
Batteriespeicher

Sichern Sie sich gleich 
Ihre Wunsch-Wohnung!

Details zum
Neubau LINQ39
erfahren Sie
auch auf unserer
Website

Info-Tag mit Baustellenberatung
So, 29. Juni 2025 | 13 – 16 Uhr
Pegnitzstraße 37+ 39, Fürth
Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.

Klingt spannend? 
Jetzt Exposé anfordern und
Beratung vereinbaren:

09131 979 55-24
linq39@paulini-baupartner.de
www.paulini-baupartner.de

Wir freuen uns auf Sie!

Info-Tag

In der Pegnitzstraße in Fürth entsteht ein seltenes Juwel: 
Das LINQ39 wird ein Neubau in der Altstadt, mit attraktiven 
2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen in nächster Nähe 
zum Pegnitzgrund. Ideal zur Eigennutzung oder als wert-
sichere Kapitalanlage mit interessanten Fördermöglichkeiten 
und Steuervorteilen.

― 2 – 4 Zimmer | 54 – 117 m2
― EH 40 „Klimafreundlicher Neubau“
― Zukunftsweisendes Energiekonzept
― Teils barrierefrei nach Art. 48 BayBO
― Balkon oder Loggia, auch zum Innenhof
― Provisionsfreier Verkauf
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Folk-Party im Zett9

Die junge Folk-
Band „No Rest 
For The Prea-
chers“ aus Pop-
penreuth feiert 

am Samstag, 28. Juni, 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr), die Veröffent-
lichung ihres Albums mit einer 
Releaseparty im Zett9, There-
sienstraße 9. Besucherinnen 

und Besucher hören die Me-
lodien mit tiefsinnigen Texten 
bei Snacks und günstigen Ge-
tränken. Der Eintritt ist frei.  ●
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Aktionstag „Selbstbestimmt 
statt abhängig!“ 

Sucht und Drogen 
haben in der Gesell-
schaft eine erheb-
liche gesellschaft-
liche Relevanz. Der 

Jugendschutz der Stadt Fürth, 
die Gesundheitsförderung des 
Landkreis Fürth und die Kri-
minalpolizeiinspektion Fürth 
veranstalten im Rahmen 
ihrer Präventionskampagne 
„Gemeinsam gegen Drogen“ 
den Aktionstag „Selbstbe-
stimmt statt abhängig!“ am 
weltweiten Anti-Drogentag, 
Donnerstag,� 26.� Juni,� in der 
Konrad-Adenauer-Anlage. Die 
Veranstaltung dient dazu, über 
die Gefahren von Drogen auf-

zuklären, um den Missbrauch 
einzudämmen sowie Suchter-
krankte zu entstigmatisieren. 
Von 12.30 bis 18 Uhr gibt es 
Infostände, Mitmachstatio-
nen, einem Rauschbrillenpar-
cour, sportliche Aktionen und 
ein Podiumsgespräch. Selbst-
hilfegruppen, Beratungsein-
richtungen, aber auch An-
bieterinnen und Anbieter der 
außerschulischen Jugend-
arbeit sind mit dabei. 
Suchtprävention hat viele Ge-
sichter: Von der Freizeit, der 
Bildung und Aufklärung, Mit-
bestimmungsmöglichkeiten, 
Sport- und Bewegungsange-
boten und der Gesundheits-

prävention gehören viele 
Aspekte zu einem selbstbe-
stimmten und suchtfreien Le-
ben. Im Podiumsgespräch um 
16.45� Uhr unterhalten sich 
Fachleute, Vertreterinnen und 
Vertreter des Jugendrates und 
Betroffene wie gute Präventi-
on aussehen kann.
Von 18 bis 21 Uhr geht es mit 
Kultur und Party weiter. Den 
Start machen „Mate Poesie – 
Worte, die frei machen“. Vier 
Poetinnen bzw. Poeten teilen 
ihre Gedanken über Selbst-
bestimmung, Freiheit und das 
Leben in eigener Hand. Poesie 
und Geschichten, die verbin-
den und inspirieren. Anschlie-
ßend sind alle zur Kopfhörer-
disco mit DJ Zons von Ecstatic 
Dance Nü/Fü/Er eingeladen, 
die zeigt, dass gute Stimmung 
auch ohne Alkohol möglich 
ist. Bei schönem Ambiente im 
Park und einer alkoholfreien 
Cocktailbar. 
Ermöglicht wird diese Aktion 
durch eine Spende des Lions 
Club Fürth.
Weitere Informationen: Flo-
rian Friedrich, Erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz der 
Stadt Fürth, im Jugendkultur-
haus OTTO, Theresienstraße 9, 
Mail an jugendschutz@fuerth.
de, Telefon 810 98 33. ●

3101

In folgenden Veranstaltungen sind noch Plätze frei: 

Sherry (48002) Ein vergessener Klassiker aus Spanien:
Di 24.06., 19:00-21:30 Uhr, 44,90 €

Yin-Yoga mit Yang-Elementen (42076) Sanftheit und Stabilität:  
ab 25.06. (5x), Mi 14:00-15:15 Uhr, 38,30 €

Wer hat Angst vorm schwarzen Blatt? (53002) Zeichnen mit Stiften 
auf Tonpapier: Sa 28.06., 10:00-17:00 Uhr, 33,60 € 

Einführung in die Welt der Sketchnotes (21232) Kreative Notizen, 
Präsentationen und Flipcharts: Mo 30.06., 18:00-20:30 Uhr, 124,- €

Familien-Yoga am Fürther Yoga- und Entspannungspfad (16315) 
Für Kinder ab 5 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person: 
Fr 04.07., 17:00-18:30 Uhr, 10,- €

Bessere Urlaubsfotos (57000) Der Erste-Hilfe-Fotografie-
Kompaktkurs vor dem nächsten Urlaub: Fr 04.07., 18:00-21:00 Uhr + 
Sa 05.07., 10:00-17:00 Uhr, 57,- €

Der amerikanische Traum am Ende? (10019) Niedergang und 
neue Herausforderungen der Weltmacht USA: 
Mo 14.07.,19:00-20:30 Uhr, 3,- €

Hirschenstr. 27/29 · 90762 Fürth
Telefon 974-1700 · Fax 974-1706 

info@vhs-fuerth.de · www.vhs-fuerth.de
Volkshochschule
Fürth gGmbH

Während den Pfingstferien bis 18.06. ist die vhs Mo-Fr von 
09:00-12:00 Uhr geöffnet und am 20.06. geschlossen!

Öffnungszeiten der vhs-Geschäftsstelle:  
Mo 09.00-13.00 Uhr, Di+Do 09.00-13.00 Uhr u. 15.00-17.00 Uhr 
Mi 12.00-17.00 Uhr, Fr 09.00-12.00 Uhr
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Countdown für das große 
Laufsport-Wochenende

Am vorletzten Ju-
ni-Wochenende 
steht Fürth ganz im 
Zeichen des Lauf-
sports. Für den 

Sparkassen Metropolmarathon 
am Sonntag, 22. Juni, mit Start 
am Nürnberger Hauptmarkt 
und Ziel auf der Fürther Frei-
heit, sind Nachmeldungen bis 
einschließlich 22. Juni unter 
www.metropolmarathon.de 
möglich. Als Breitensportver-
anstaltung angedacht, ist für 
jedes persönliche Leistungs-
niveau, Alter oder auch sport-
lichen Ehrgeiz etwas dabei.
Bereits am Samstag gibt es mit 
dem 4,2 km-Lauf (ein Zehn-
tel der Marathondistanz) die 

ideale Strecke für Neulinge im 
Laufsport. Nordic Walking-Fans 
können sich auf eine 8,4 km 
lange Route freuen und auch 
der Jugendmarathon (4,2 km, 
für Jugendliche von 10 bis 18 
Jahren) findet an diesem Tag 
statt. Start und Ziel ist hier 
jeweils am Nürnberger Haupt-
markt.
Für alle ambitionierten Läufe-
rinnen und Läufer stehen am 
Sonntag der Volkslauf über 
zehn Kilometer, Halbmarathon 
und Marathon zur Wahl. Ge-
startet wird auf dem Nürnber-
ger Hauptmarkt, das Ziel ist auf 
der Fürther Freiheit.
Bestens vertreten ist auch der 
Laufnachwuchs, der am Sams-

tag, 21. Juni, beim Pillenstein 
Kidsmarathon, einem der größ-
ten Kinderläufe Deutschlands, 
an den Start geht. Mädchen 
und Jungen von einem bis elf 
Jahren können sich auf Stre-
cken von 300, 500, 1300 oder 
2600 Metern rund um die Für-
ther Freiheit austoben. Anmel-
dungen für alle Distanzen sind 
noch bis 21. Juni unter www.
metropolmarathon.de mög-
lich. Für Unterhaltung bei Klein 
und Groß sorgt DJ Firewall und 
sportliches Geschick können 
kleine Sportskanonen an ver-
schiedenen Spielstationen tes-
ten und sich nach Herzenslust 
austoben. ●
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Für den Pillenstein Kidsmarathon sind noch bis Samstag, 
21. Juni, Nachmeldungen möglich.

FSV Stadeln schafft Aufstieg in die Bayernliga

Fo
to

: P
riv

at

Riesiger Jubel beim FSV Stadeln über 
einen historischen Erfolg: Der Vize-
meister der Fußball-Landesliga 
Nordost setzte sich in den beiden 
Relegationsspielen gegen TuS Fram-
mersbach mit 4:0 und 2:1 klar durch 
und darf so den erstmaligen Auf-
stieg in die Bayernliga feiern. Wir 
gratulieren! 



56 [12] 25

FÜRTH ERLEBEN | KULTUR UND FREIZEIT

06-07|25
Veranstaltungskalender
Die Daten für diesen Veranstaltungskalender stammen aus der gemeinsamen Datenbank der 
Städte Fürth, Nürnberg, Erlangen und Schwabach http://www.meine-veranstaltungen.net/. Ver-
anstalter können hier ihre Termine eintragen, die dadurch auch auf www.fuerth.de sowie zahl-
reichen weiteren Internetplattformen und zum Beispiel in der Fürth-App veröffentlicht wer-
den. Wenn Sie möchten, dass Ihr Event hier und in vielen weiteren Medien erscheint, tragen Sie 
es einfach in das Meldeformular ein, das unter der oben genannten Internetadresse zu finden 
ist. Der Redaktionsschluss für den nächsten Veranstaltungskalender in der INFÜ ist am Freitag,  
20. Juni, 10 Uhr. 

Ausstellungen
25.6.�BIS�8.7.
BILDENDE KUNST
ZUGABE!�VON�DRAUSSEN�NACH�
DRINNEN�–�DIE�FREI�LUFT�
GALERIE�5�IM�KULTUR.LOKAL.
FÜRTH
Erstmals als Ergänzung zur weiten 
Bühne des Stadtraums gibt es in 
diesem Jahr Einblicke in das 
künstlerische Schaffen der 
Beteiligten: Künstler*innen der 
FREI LUFT GALERIE 5 zeigen eine 
Zugabe im kultur.lokal.fürth.
Das kultur.lokal.fürth ist nur 
eingeschränkt barrierefrei
kultur.lokal.fürth

28.6.�BIS�5.7.
BILDENDE KUNST
DAS�PROGRAMM�ZUR�AUSSTEL-
LUNG:�ZUGABE!�VON�DRAUSSEN�
NACH�DRINNEN�–�DIE�FREI�LUFT�
GALERIE�5�IM�KULTUR.LOKAL.
FÜRTH
Filmvorführungen, Shengo, 
offenes Atelier und vieles mehr
Das kultur.lokal.fürth ist nur 
eingeschränkt barrierefrei
kultur.lokal.fürth

29.6.�BIS�27.9.
BILDENDE KUNST
ERÖFFNUNG FREI LUFT GALERIE 
5
Kunst im Stadtraum Fürth vom 29. 
Juni bis 27. September
Stadtgebiet Fürth

NOCH�BIS�6.7.
BILDENDE KUNST

SUSANNE�ROTH�„ICH�SEH’S�AM�
GLANZE“
kunst galerie fürth

NOCH�BIS�8.8.
BILDENDE KUNST
EINE LANGE ZEIT IM GARTEN
Camera-obscura-Fotografie und 
Fotogramme
Galerie in der Foerstermühle

NOCH�BIS�14.9.
WISSENSCHAFT / BILDUNG
FÜRTH�UM�1910�–�MOMENTAUF-
NAHMEN�VON�JOHANN�GEORG�
HEINRICH�LOTTER
Stadtmuseum Fürth

Veranstaltungen
 
FREIZEIT
Täglich�6.30,�10�und�19.30Uhr
RUNNING�CITY�TOURS:�LAU-
FEN& SIGHTSEEING VERBINDEN
DIE SPORTLICHE STADTFÜHRUNG
Bahnhofplatz Fürth - Centauren-
brunnen

MITTWOCH,�18.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

13�bis�16�Uhr
OFFENER�SPIELE-�UND�NACH-
BARSCHAFTSTREFF
Gesellschaft, Begegnung, Spiele, 

Kaffee
Stadtteilbüro Südstadt

14 Uhr
FAMILIENFÜHRUNG
Ludwig Erhard Zentrum

17 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

18 Uhr
FÜHRUNG:�„ANEKDOTEN�UND�
KURIOSES�AUS�DER�KLEEBLATT-
STADT“
Kulturforum Fürth - Innenhof

19 Uhr
ADFC�RADLER-TREFF�
Stammtisch für Fahrradfahrer, 
nicht nur für ADFC Mitglieder
Radesel Café

SPORT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT
Stadtpark Wiese - hinter dem 
Stadtparkhort

17 Uhr
FÜRTH BEWEGT
Stadtpark Wiese - hinter dem 
Stadtparkhort

THEATER
19.30 Uhr
UNA�COSA�RARA
Dramma giocoso in zwei Akten 
von Vicente Martín y Soler
STADTTHEATER FÜRTH
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DONNERSTAG,�19.6.
FREIZEIT
10 Uhr
KRABBEL-�&�SPIELETREFF
Quartiersbüro Spiegelfabrik

14 Uhr
FÜHRUNG: „DIE ALTSTADT UND 
IHRE HÖFE“
Marktplatz - Grüner Markt - vor 
dem Gauklerbrunnen

14 Uhr
RUMMIKUB�-�SPIELEGRUPPE
Ohne Anmeldung, einfach 
vorbeikommen!
Stadtteilbüro Hardhöhe

18 bis 22 Uhr
MIX & MINGLE
Der Kaltscher Kneipenabend 
Kaltscher Galerie

MUSIK
20 Uhr
SIMON�KEMPSTON�–�MIT�JOHN�
STEAM�JR.�ALS�OPENER
MUSIKALISCHE POESIE UND 
UNVERGLEICHLICHE VIRTUOSITÄT 
AUS SCHOTTLAND
Kaltscher Galerie

FREITAG,�20.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Siebenbogenbrücke

14.30 Uhr
THEMEN-CAFÉ
Das KSN Eigenes Heim/Schwand 
und die Ev. Kirchengemeinde St. 
Martin laden ein.
Koordiniertes Stadtteilnetzwerk 
Eigenes Heim/Schwand - Stadt-
teilbüro Eigenes Heim/Schwand

18 Uhr
FÜHRUNG: SCHMECKT‘S? BASSD 
SCHO!
Fürther Stadtgeschichte in 
Häppchen
Rathaus Fürth - Haupteingang

THEATER
18 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-

SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

MUSIK
19.30 Uhr
KOMPONISTINNENSOMMER�
FARBEN�DER�NACHT:�ROMANTI-
SCHE MUSIK
Sirka Schwartz-Uppendieck, 
Felicitas Gätzschmann & Michael 
Herrschel
ELAN - Beschäftigungs- und 
Qualifizierungs gGmbH

FÜRTH ERLEBEN | KULTUR UND FREIZEIT

Agenda 2030 Kino: 
„Holy Shit“ von Rubén Abruna

Alle zwei Monate 
zeigt ein Team von 
Stadt Fürth, Eine 
Welt Laden Fürth 
e.V., Bluepingu e.V., 

Babylon Kino und dem Evan-
gelischen Bildungswerk Filme 
zum Thema Nachhaltigkeit im 
Babylon Kino am Stadtpark. 
Am Montag, 30. Juni, 18 Uhr, 
läuft der Dokumentarfilm 
„Holy Shit“. Regisseur Rubén 
Abruna geht der Frage nach: 
Was geschieht eigentlich mit 

der Nahrung, die wir verdauen, 
nachdem sie unseren Körper 
verlassen hat? Ist es Abfall, der 
weggeworfen wird, oder eine 
Ressource, die wiederverwen-
det werden kann? Bei seiner 
Reise durch die ganze Welt, von 
den Poop Pirates aus Uganda 
über das ländliche Schweden 
bis in die Metropolen dieser 
Welt, erkennt der Regisseur 
den Wert menschlicher Exkre-
mente für die Ernährung, den 
Umweltschutz und die Ab-

schwächung des Klimawandels.  
Im Anschluss an den Film steht 
Melanie Kyrieleis von Net San 
e.V. als Gesprächspartnerin zur 
Verfügung, um das filmische 
Thema zu diskutieren. 
Durch die Unterstützung von 
ebl Naturkost ist der Eintritt 
kostenlos. 
Weitere Informationen zur 
neuen Staffel sind unter www.
agenda2030-kino.de/ zu fin-
den. ●
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SAMSTAG,�21.6.
FREIZEIT
9.30�bis�16�Uhr
PILLENSTEIN�KIDSMARATHON
Fürther Freiheit

10 bis 18 Uhr
SOMMERFEST�-�BRK�STADELN
und des Fördervereins der 
Bereitschaft Stadeln / Steinach 
e.V.
BRK STADELN - Bereitschafts-
unterkunft

11 Uhr
FÜHRUNG:�„DER�STADTPARK�
-�DIE�HEIMLICHE�LIEBE�DER�
FÜRTHER“
Auferstehungskirche Fürth

12 bis 20 Uhr
ROLLSPORTFEST
Contest für Skateboard, BMX und 
Stunt-Scooter
Skatepark Fürth

14 Uhr
FÜHRUNG: „FÜRTH FÜR 
EINSTEIGER“
Kulturforum Fürth - Innenhof

16�Uhr
FÜHRUNG:�„HOCH�AUF�DEM�
GELBEN WAGEN...“
Mit der historischen Postkutsche 
unterwegs
Anmeldung www. Tourismus-fu-
erth.de erforderlich! Für Men-
schen mit Gehbehinderung nicht 
geeignet.
Königstraße Fürth - gegenüber 
dem Rathaus

16�Uhr
FÜHRUNG: GEHEIMNISSE RUND 
UM DIE GUSTAVSTRASSE
Kurioses, Unbekanntes und 
Unerwartetes in der Fürther 
Altstadt
Grüner Markt - Ecke Gustavstraße

18 Uhr
DIE�KRAFT�DER�JOHANNIS-
KRÄUTER

Kräuterwanderung
Fürth-Burgfarrnbach - Egersdorfer 
Straße/Ecke Felsenkellerweg

18 bis 20 Uhr
PICKNICK�IN�KLEIN�-�MANHAT-
TAN
Tag der offenen Gesellschaft
Anmeldung und Tischreservie-
rung unter stadtteilnetzwerk-
hard@diakonie-fuerth.de oder 
0176 455 442 35
Ladenzeile Hardhöhe

THEATER
13 Uhr
WORKSHOP:�RICO,�OSKAR�UND�
DIE TIEFERSCHATTEN
Stadttheater Fürth

15 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
BAMBERGER�SYMPHONIKER�
–�BAYERISCHE�STAATSPHILHAR-
MONIE
Werke von Wolfgang Amadeus 
Mozart und Antonio Rosetti
STADTTHEATER FÜRTH

TANZ
17 Uhr
THE�WORLD�BIT�ME
Open rehearsal show
Tanzzentrale der Region Nürnberg 
e.V.

MUSIK
19.30 Uhr
FÜ-JAZZ�OPEN-AIR-KONZERT
Daggi Krauß & Band
Soul – Pop – Jazz – Latin ... gefühl-
voll – mitreißend – überraschend
Stadtpark Fürth - Freilichtbühne

20 Uhr
WHOS�NEXT,�NOT�FOR�RENT�&�
T.F.V
Hardcore
Kopf und Kragen

SONNTAG,�22.6.
FREIZEIT
10 bis 18 Uhr
SOMMERFEST�-�BRK�STADELN
und des Fördervereins der 
Bereitschaft Stadeln / Steinach 
e.V.
BRK STADELN - Bereitschafts-
unterkunft

Jazz-Frühschoppen

Lions Club Fürth

Sonntag, 29. Juni 2025 von 11:00 - 15:00 Uhr

Obstgärtla
Burgfarrnbach
Breiter Steig 6

Eintritt frei !

Info unter www.lcfuerth.de

Unser Franken. Unser Brunnen.
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14 Uhr
FRIEDHOFS-CAFÉ�FÜRTH
Herzlich willkommen!
Friedhofs-Café Fürth

14 bis 18 Uhr
KALTSCHER-CAFÉ
mit Kaffee, Kunst und Kuchen
Kaltscher Galerie

SPORT
9 Uhr
SPARKASSEN�METROPOLMA-
RATHON
Neuauflage des städteübergrei-
fenden Sparkassen Metropolma-
rathon
Fürther Freiheit

MUSIK
15 Uhr
FÜ-JAZZ�OPEN-AIR-KONZERT
Uwe Nitzels Sixpak feat. Kim Barth 
und Dennis Cuni
WORLD JAZZ POWER - STRAIGHT 
FROM THE GROOVE TANK
Stadtpark Fürth - Freilichtbühne

20 Uhr
SING-ON�KELLER
Sing-In geht in Hinterhof von 
Underground
kunstkeller o27 - Musikclub im 
ehemaligen Luftschutzkeller

THEATER
15 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

20 Uhr
MIT ANDEREN AUGEN
Wandeln und Verweilen im 
Fürther Stadtpark
Uraufführung

MONTAG,�23.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Südstadtpark - Wiese vor 
Musikschule - Outdoor

14 Uhr
DACHGESCHICHTEN�–�EINLA-
DUNG�ZUM�SPIELENACHMITTAG
In Kooperation mit dem Senio-
renrat Fürth
Anmeldung bei der fübs (974-
1785)
Volksbücherei Fürth - Innenstadt-
bibliothek Carl Friedrich Eckart 
Stiftung 

18 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
SÜDSTADTPARK - WIESE VOR 
MUSIKSCHULE - OUTDOOR

18.30 Uhr
RASSISMUSKRITISCH DENKEN 
UND LEBEN
Austausch- und Zuhörraum
Tataa! - Der Fürther Zukunftssalon

18.30 Uhr
MAGIC�MONDAY
Der Trading Card Game Abend!
Kofferfabrik - Galerie

19 Uhr
AMERIKA IN DER KRISE? 
GESELLSCHAFT UND WERTE-
WANDEL�IN�DER�SUPERMACHT
vhs Fürth

DIENSTAG,�24.6.
FREIZEIT
9 bis 11 Uhr
NACHBARSCHAFTSFRÜHSTÜCK
Soziales Zentrum Fürth

10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Eigenes Heim - Ecke Feldstraße/
Riemenschneiderstraße, gegen-
über AWO Kindergarten - Wiese

10 bis 12 Uhr
KRABBELGRUPPE
Koordiniertes Stadtteilnetzwerk 
Ronhof/Kronach

16�bis�18�Uhr
Willkommenscafé
Ein Ort der Begegnung für alle
Gemeindehaus Auferstehungskir-
che

16.30�Uhr
VORLESESPASS�
Bilderbuchkino für Kinder ab 4 
Jahren. Im Anschluss wird 
gebastelt.
Volksbücherei Fürth - Zweigstelle 
Finkenschlag

18 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Eigenes Heim - Ecke Feldstraße/
Riemenschneiderstraße, gegen-
über AWO Kindergarten - Wiese

20 Uhr
KNEIPENCHOR�FÜRTH
Der Mitmach-Chor am Dienstag
Kofferfabrik - Galerie

THEATER
10 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
NEDERLANDS�DANS�THEATER�–�
NDT 2
Stadttheater Fürth

Führung „Alles fließt –  
vom Wandel der Uferstadt“

Die Uferstadt 
Fürth ist ein 
Ort mit viel Ge-
schichte. Die 
Kleeblattstadt 

wollte sich hier einst zum mon-
dänen Kurort entwickeln und 
Max Grundig baute von diesem 

Standort aus seinen weltwei-
ten Konzern auf. 
Die Führung „Alles fließt – vom 
Wandel der Uferstadt“ am 
Sonntag, 29. Juni, 14 Uhr, über 
das Gelände der Uferstadt be-
gibt sich auf Spurensuche und 
erzählt die Geschichte dieses 

historischen Ortes. 
Karten sind für acht Euro, er-
mäßigt sechs Euro, vor Ort er-
hältlich. Dauer der Führung: 
etwa 90 Minuten. Treffpunkt: 
Parkplatz vor dem Rundfunk-
museum. ●
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LITERATUR / WORT
15.30 Uhr
VORLESESPASS�
Emma - ohne dich wär‘ die Welt 
nur halb so schön!
Für Kinder ab 3 Jahren, der 
Eintritt frei.
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage

MITTWOCH,�25.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

13�bis�16�Uhr
OFFENER�SPIELE-�UND�NACH-
BARSCHAFTSTREFF
Gesellschaft, Begegnung, Spiele, 
Kaffee
Stadtteilbüro Südstadt

13 Uhr
POP�UP�CAFÉ
Quartiersbüro Spiegelfabrik

17 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

18 Uhr
Achtsamkeitsübungen im Park
STADTPARK�-�WIESE�HINTER�
DEM�STADTPARKHORT

18 Uhr
LOCKER�&�FLOCKIG:�FEIER-
ABENDRADELN 
einfache Radtour 35 km
U-Bahnhof Stadthalle - am 
Kulturforum

18 Uhr
FÜHRUNG: „JÜDISCHES LEBEN 
-�DAMALS�UND�HEUTE“
Männer bitte Kopfbedeckung 
mitbringen! Für Menschen mit 
Gehbehinderung bedingt 
geeignet.
Alter Jüdischer Friedhof Fürth

19 Uhr
KOFFER�KNEIPENQUIZ
Anna Colman moderiert dieses 
Quiz angelehnt an „Wer wird 
Millionär“ und nur eine Gruppe 
gewinnt.
Kofferfabrik - Galerie

SPORT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT
Stadtpark Wiese - hinter dem 
Stadtparkhort

17 Uhr
FÜRTH BEWEGT
Stadtpark Wiese - hinter dem 
Stadtparkhort

THEATER
10 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
NEDERLANDS�DANS�THEATER�–�
NDT 2
Stadttheater Fürth

GESUNDHEIT
15.30 Uhr
NEUES AUS DER KRÄUTER-
WERKSTATT�–�KEINE�HEXEREI
Vortrag
Eventuell mitbringen: leere 
Gewürzgläser
Cool Tour Therapie e.V. - Bil-
dungs- und Kulturverein, 
Amalienstraße 52

POLITISCHES LEBEN
16�Uhr
ANTISEMITISMUS IN DEUTSCH-
LAND
Podiumsdiskussion
Anmeldung: besucherservice@
juedisches-museum.org
Jüdisches Museum Franken in 
Fürth

BILDENDE KUNST
17 Uhr
WORKSHOP:�ZEICHNEN�
Zeichnen mit Tusche
Haus der Kulturellen Bildung

17 Uhr
KURZFÜHRUNG: SUSANNE 
ROTH�„ICH�SEH’S�AM�GLANZE“
kunst galerie fürth

19 Uhr
VERNISSAGE:�ZUGABE!�VON�
DRAUSSEN�NACH�DRINNEN�–�

am Sonntag, 29. Juni 2025
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Landkreis Fürth und Stadt Fürth –
alle teilnehmenden Gärten in Mittelfranken 

finden Sie unter: 
www.gartenbauvereine-mfr.de

www.gartenbauvereine.org
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DIE FREI LUFT GALERIE 5 IM 
KULTUR.LOKAL.FÜRTH
mit Pancake-Art von René Martin
Das kultur.lokal.fürth ist nur 
eingeschränkt barrierefrei
kultur.lokal.fürth

NETZWERKEN
17 Uhr
DAS LEBEN BEGINNT ERST, 
WENN MAN SICH EINEN GARTEN 
ANLEGT
Stadt Fürth Frauennetzwerk
Anmeldung unter der E-Mail gst@
fuerth.de
Garten Flexdorfer Straße119/121

18 bis 22 Uhr
QUEERTREFF�MIT�@QUEER-
TREFF_FUERTH IM ZETT9
Kulturcafé Zett9

MUSIK
19 Uhr
OHREN�AUF.�MAL�FÜNF:�FÜNF�
AM FÜNFUNDZWANZIGSTEN
auf italienische manier
Kirche St. Michael 

DONNERSTAG,�26.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Stadtteil Ronhof - Friedensanlage

10 bis 11.30 Uhr
KRABBEL-�&�SPIELETREFF
Quartiersbüro Spiegelfabrik

13.30 bis 15 Uhr
STRICKCAFÉ
Koordiniertes Stadtteilnetzwerk 
Eigenes Heim/Schwand - Stadt-
teilbüro Eigenes Heim/Schwand

14 Uhr
RUMMIKUB�-�SPIELEGRUPPE
Stadtteilbüro Hardhöhe

18 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Wasserrad Stadeln - Unterhalb 
des Friedhofs

18 bis 22 Uhr
MIX & MINGLE
Der Kaltscher Kneipenabend am 
Donnerstag
Kaltscher Galerie

18 Uhr
FÜHRUNG: „WENN DER BUNKER 
REDEN KÖNNTE...“
Telefonische Anmeldung unter 
0911 974/3500 erforderlich!
Kronacher Bunker

19 Uhr
CHINA UND DIE NEUE WELT-
ORDNUNG
vhs Fürth

THEATER
10 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
NEDERLANDS�DANS�THEATER�–�
NDT 2
Stadttheater Fürth

LITERATUR / WORT
19 Uhr
LESUNG:�WÄDD�SCHO�WÄNN�
–�WOSCHD�WOSS!
Interkultureller Garten Fürth - 

Eingang an der Uferpromenade

19.15 Uhr
LESELUST
Literaturgesprächskreis
Volksbücherei Fürth - Innenstadt-
bibliothek Carl Friedrich Eckart 
Stiftung 

KABARETT / KLEINKUNST
20 Uhr
ANDREAS�STOCK�UND�SVETLA-
NA�KLIMOVA�–�LESUNG�MIT�
MUSIK
Ein persönlicher und humorvoller 
Abend mit dem Programm 
Freudenschmaus (Lizzy Aumeier)
Kaltscher Galerie

FREITAG,�27.6.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Siebenbogenbrücke

13 bis 15 Uhr
OFFENER�STRICKTREFF�FÜR�
ALLE�GENERATIONEN
Mehrgenerationenhaus Mütter-
zentrum Fürth e.V.

16�bis�22�Uhr
GRAFFLMARKT
Altstadtviertel Fürth

18 bis 24 Uhr
Sacker Kärwa
Sacker Kirchweihplatz

19 Uhr
WELLNESS,�VINO�&�PIANO�IM�
MEDITERRANEN SAUNAGARTEN
Wenn der Sommer zur Melodie 
wird! Herzlich Willkommen zu 
unserem Sauna-Sommer-Event...
Es gelten die regulären Fürther-

Sack eröffnet die Kärwa-Saison 2025

Mit der Sacker 
Kärwa, die 
von Freitag, 
27., bis Mon-
tag, 30. Juni, 

stattfindet, wird traditionell 
der Reigen der Fürther Vorort-
Kirchweihen eröffnet. 
Freitag: Rumspielen der Kärwa-
burschen mit Musik von „Fran-
ken Mix“ (17 Uhr), Eröffnung, 
Einzug der Kärwaburschen 

sowie Musik von „The Moon-
lights“ (19.30 Uhr) und Bieran-
stich durch Oberbürgermeister 
Thomas Jung (20 Uhr). 
Samstag: Aufstellen des Kär-
wabaums (17.30 Uhr) und Musik 
von „Stranger“ (19 Uhr).
Sonntag: Festgottesdienst im 
Zelt mit anschließendem Mit-
tagstisch (11 Uhr), Musik mit 
„Franken Mix“ (15 Uhr), Verlo-
sung der Gutscheine (16 Uhr) 

und Wettkampf der Kärwabur-
schen (18 Uhr).
Montag: Frühschoppen mit Mu-
sik von Franken Mix (10.30 Uhr), 
Auftritt des Sacker Kindergar-
tens (11.15 Uhr), Betzenaustanz 
mit Betzenverlosung (17.30 Uhr) 
und Musik von den „Original 
Schwabachtaler Musikanten“ 
(19 Uhr). ●
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mare Eintrittstarife der Sauna-
landschaft; kein Vorverkauf.
Fürthermare

THEATER
10 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
DÖRINGSCHE THEATERWERKTS-
TATT�PRÄSENTIERT
Momo
Ein zauberhaftes Theaterstück ab 
12 Jahren.
KOFFERFABRIK - THEATER

19.30 Uhr
NEDERLANDS�DANS�THEATER�–�
NDT 2
Stadttheater Fürth

MUSIK
19.30 Uhr
KOMPONISTINNENSOMMER�
KELLERKONZERT:�KAFKAS�
KOPFKINO
Sirka Schwartz-Uppendieck, Yulim 
Kim, Felicitas Gätzschmann & 
Michael Herrschel
Babylon Kino am Stadtpark - Kel-
lerbühne

KABARETT / KLEINKUNST
20 Uhr
ANDREAS�STOCK�UND�SVETLA-
NA�KLIMOVA�–�LESUNG�MIT�
MUSIK 
Ein persönlicher und humorvoller 
Abend mit dem Programm 
„Freudenschmaus“ (Lizzy 
Aumeier)
Kaltscher Galerie

SAMSTAG,�28.6.
FREIZEIT
8�bis�16�Uhr
Grafflmarkt
Altstadtviertel Fürth

10 Uhr
WORKSHOP:�KRÄUTER-FÜH-
RERSCHEIN
Wochenend-Intensivkurs
Fürth-Burgfarrnbach - Egersdorfer 
Straße/Ecke Felsenkellerweg

11 Uhr
FÜHRUNG: STADTFÜHRUNG „DIE 
FÜRTHER�PRACHTPROMENADE“
Historismus, Jugendstil und die 
feinen Leute
Ecke Hornschuchpromenade und 
Luisenstraße

14 bis 18 Uhr
OFFENER�SPIELNACHMITTAG�IN�
LUDWIGS KLEINER WELT
Ludwig Erhard Zentrum

14 bis 23 Uhr
175 JAHRE FÜRTHER RATHAUS
Rathaus Rave Fürth
Rathaus Fürth - Innenhof

14 Uhr
FÜHRUNG: „SCHÄTZE DER 
FRIEDHOFSKULTUR“
Engel und Persönlichkeiten im 
Fürther Friedhof
Städtischer Friedhof, vor der 
Aussegnungshalle

14 bis 17 Uhr
SOMMERFEST�IM�ALTSTADT-
GÄRTLA
Lerne den Gemeinschaftsgarten 
für Mensch und Natur kennen 
und feiere mit
Interessierte können die Gärtner-
gruppe gerne über den Zukunfts-
räume Fürth e.V. kontaktieren.
Altstadtgärtla Fürth, Schießplatz 
13

16�bis�24�Uhr
SACKER KÄRWA
Unsere Kärwa– privat, echt, mit 
Herz!
Sacker Kirchweihplatz

THEATER
15 Uhr
RICO,�OSKAR�UND�DIE�TIEFER-
SCHATTEN
Von Andreas Steinhöfel | Für die 
Bühne bearbeitet von Charlotte 
Van Kerckhoven
Kulturforum Fürth

19.30 Uhr
DÖRINGSCHE THEATERWERKTS-
TATT�PRÄSENTIERT
Momo
Ein zauberhaftes Theaterstück ab 
12 Jahren.
KOFFERFABRIK - THEATER

19.30 Uhr
NEDERLANDS DANS THEATER – NDT 
2
STADTTHEATER FÜRTH

20 Uhr
MIT ANDEREN AUGEN
Wandeln und Verweilen im 
Fürther Stadtpark

MUSIK
19 Uhr
OPEN�AIR:�TUNE�UP�BIG�BAND�&�
STOLEN�MOMENTS
MUSIKSCHULE FÜRTH - PARKBÜHNE

20 Uhr
NO�REST�FOR�THE�PREACHERS:�
RELEASEPARTY�IM�ZETT9
Kulturcafé Zett9

SONNTAG,�29.6.
FREIZEIT
10 bis 22 Uhr
SACKER KÄRWA
Unsere Kärwa– privat, echt, mit 
Herz!
Sacker Kirchweihplatz

11 Uhr
FÜHRUNG: „EINFACH ANZIE-
HEND: DIE BRUNNEN IN FÜRTH“
Bahnhofplatz Fürth - Centauren-
brunnen

13 Uhr
FÜHRUNG:�„MIT�DEM�OLDTI-
MERBUS DURCH FÜRTH“
Begrenzte Sitzplätze - Anmeldung 
erforderlich www.tourismus-fu-
erth.de
Bahnhofplatz, gegenüber den 
Taxiständen

14 bis 18 Uhr
OFFENER�SPIELNACHMITTAG�IN�
LUDWIGS KLEINER WELT
Ludwig Erhard Zentrum

14 Uhr
FÜHRUNG: „DIE ALTSTADT UND 
IHRE HÖFE“
Marktplatz - Grüner Markt - vor 
dem Gauklerbrunnen

14 Uhr
FRIEDHOFS-CAFÉ�FÜRTH
Herzlich willkommen!
Friedhofs-Café Fürth

14 bis 18 Uhr
Kaltscher-Café
MIT KAFFEE, KUNST UND 
KUCHEN
Kaltscher Galerie

18 Uhr
RADTOUR:�KUNST�TRIFFT�
PEDALE
Radtour zu unerwarteten 
Kunstwerken
Ein verkehrssicheres Fahrrad 
muss mitgebracht werden, ein 
Helm wird empfohlen. Für 
Menschen mit Gehbehinderung 
bedingt geeignet.
Tourist-Information Fürth

WISSENSCHAFT / BILDUNG
14 Uhr
FÜHRUNG:�PRACHTVOLLES�
FÜRTH
Großbürgerliche Promenade, 
beeindruckende Architektur
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Kiosk - Ecke Jakobinenstraße/
Hornschuchpromenade

MUSIK
15 Uhr
FÜ-JAZZ�OPEN-AIR-KONZERT
FÜ-JAZZ Konzert: Hide & Seek
Freedom in the Groove
Stadtpark Fürth - Freilichtbühne

THEATER
16�Uhr
DÖRINGSCHE THEATERWERKTS-
TATT�PRÄSENTIERT
Momo
Ein zauberhaftes Theaterstück ab 
12 Jahren.
Kofferfabrik - Theater

20 Uhr
MIT ANDEREN AUGEN
Wandeln und Verweilen im 
Fürther Stadtpark

TANZ
18 Uhr
SYNAPSES*�ME/MEN�&�ECSTA-
TIC DANCE
Die neuen Performances von 
Barbara Bess
Kulturforum Fürth - Innenhof

MONTAG,�30.6.
FREIZEIT

10 bis 24 Uhr
SACKER KÄRWA
Unsere Kärwa– privat, echt, mit 
Herz!
Sacker Kirchweihplatz

10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
SÜDSTADTPARK�-�WIESE�VOR�
MUSIKSCHULE�-�OUTDOOR

18 Uhr
LESUNG: SILENT READING 
PARTY
Der Bogenhof

18 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
SÜDSTADTPARK - WIESE VOR 
MUSIKSCHULE - OUTDOOR

18.30 Uhr
MAGIC�MONDAY
Der Trading Card Game Abend!
Kofferfabrik - Galerie

WISSENSCHAFT / BILDUNG
14 Uhr
WORKSHOP:�DRANBLEIBEN:�

THEMENKURS „KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ“
Digitale Teilhabe für Seniorinnen 
und Senioren
Anmeldung bei der vhs Fürth 
(Kursnummer 20610). Geräte 
werden zur Verfügung gestellt, die 
Teilnahme ist kostenlos. 
Volksbücherei Fürth - Innenstadt-
bibliothek Carl Friedrich Eckart 
Stiftung 

DIENSTAG, 1.7.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Eigenes Heim - Ecke Feldstraße/
Riemenschneiderstraße, gegen-
über AWO Kindergarten - Wiese

10 bis 12 Uhr
KRABBELGRUPPE
Koordiniertes Stadtteilnetzwerk 
Ronhof/Kronach lädt ein zur 
Krabbelstunde
Koordiniertes Stadtteilnetzwerk 
Ronhof/Kronach

16�bis�18�Uhr
WILLKOMMENSCAFÉ
Ein Ort der Begegnung für alle
Gemeindehaus Auferstehungskir-
che

Stunts und  
große Sprünge

Am Samstag, 21. Juni, 
lädt der Skatepark 
Fürth zum alljähr-
lichen Rollsport-
fest von etwa 12 

bis 20 Uhr ein. Die Veranstal-
tung bietet eine Plattform für 
Skateboarder, BMX-Fahrer und 
Stuntscooter-Enthusiasten al-
ler Erfahrungsstufen – von An-
fängern bis Profis. 
Die Teilnehmenden präsen-
tieren beeindruckende Tricks, 
kreative Stunts und große 
Sprünge in einem abwechs-
lungsreichen Rahmen. Die An-
meldung findet am Veranstal-
tungstag zwischen 11.30 und 

12� Uhr� direkt� vor� Ort�
statt. 
Das Rahmenpro-
gramm: Live-DJ-Sets, 
Playarea für die klei-
nen Gäste sowie Es-
sens- und Geträn-
kestände. Bei den 
Wettbewerben wer-
den die besten Fah-
rerinnen bzw. Fah-
rer jeder Kategorie 
mit Preisen ausgezeichnet. 
Veranstaltet wird das Roll-
sportfest vom Kinder- und Ju-
gendhaus Catch Up und dem 
Jugendhaus Hardhöhe. Unter-
stützt wird das Event durch 

Partner wie die Bretter-
bude, dem Kunstforum, Blue-
Tomato und dem X-World Ska-
teshop.  ●
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18 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Eigenes Heim - Ecke Feldstraße/
Riemenschneiderstraße, gegen-
über AWO Kindergarten - Wiese

WIRTSCHAFT
14 Uhr
BERATUNGSTAG DER AKTIVSE-
NIOREN
Kostenfreie Erstberatung zu 
Existenzgründung, Existenzerhalt 
und Unternehmensnachfolge
Stadt Fürth - Wirtschaftsrathaus

BILDENDE KUNST
14 Uhr
FÜHRUNG:�IM�DIALOG.�FÜH-
RUNG FÜR MENSCHEN 55+
kunst galerie fürth

LITERATUR / WORT
15.30 Uhr
VORLESESPASS�
Ferri: Mutig ist, wer Hilfe holt!
Für Kinder ab 3 Jahren, der 
Eintritt frei.
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage

GESUNDHEIT
18.30 Uhr
LEISTUNGEN FÜR FAMILIEN 
-�EIN�ERSTER�ÜBERBLICK
Die Teilnahme ist vor Ort und 
ONLINE möglich.
Info: Nähere Informationen und 
die jeweiligen Links für den 

Onlinezugang erhalten Sie hier: 
www.familieninfo-fuerth.de/
familienstuetzpunkt
Familiencafé im Familienzentrum 
Rosengarten - 1. Stock

THEATER
19.30 Uhr
COMPAGNIE�KÄFIG:�„PIXEL“
Modern Digital Dance aus 
Frankreich
STADTTHEATER FÜRTH

MITTWOCH,�2.7.
FREIZEIT
10 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

13�bis�16�Uhr
OFFENER�SPIELE-�UND�NACH-
BARSCHAFTSTREFF
Gesellschaft, Begegnung, Spiele, 
Kaffee
Stadtteilbüro Südstadt

17 Uhr
FÜRTH BEWEGT 
Fürther Oststadt - Wiese hinter 
Stadtparkhort - Zugang Jakobi-
nenstraße/Dr.-Mack-Straße

18 Uhr
FÜHRUNG:�„WOVON�DIE�
STEINE ZEUGEN“

Männer bitte Kopfbedeckung 
mitbringen! Für Menschen mit 
Gehbehinderung bedingt 
geeignet.
Alter Jüdischer Friedhof Fürth

GESUNDHEIT
13 Uhr
WORKSHOP:�BEIKOST�FÜR�
KINDER�AB�VIER�MONATEN
Nimm und Gib Marktreffen
Mehrgenerationenhaus Mütter-
zentrum Fürth e.V.

BILDENDE KUNST
17 Uhr
WORKSHOP:�ZEICHNEN�
Zeichnen mit Tusche
Haus der Kulturellen Bildung

THEATER
19.30 Uhr
COMPAGNIE�KÄFIG:�„PIXEL“
Modern Digital Dance aus 
Frankreich
STADTTHEATER FÜRTH

LITERATUR / WORT
20 Uhr
UNDERGROUND�COMEDY�OPEN�
MIC
Hosted by Henrik Hösch
Kofferfabrik - KofferMusicClub

Die Kunstfreunde 
stellen aus

Die Fürther Ge-
sellschaft der 
Kunstfreunde 
zeigt von Sams-
tag, 21. Juni, bis 

Sonntag, 20. Juli, in den Aus-
stellungsräumen des MUK 
Kunstverein Zirndorf, Kirchen-
platz 3, 90513 Zirndorf, aktu-
elle Erwerbungen aus ihrer 
Sammlung. Unter dem Titel 
„Der Blick auf die Welt – aktu-
elle Landschaftsbilder“ geben 
zeitgenössische Künstlerinnen 
und Künstler aus der Region, 
die sich mit dem Genre der 

Landschaftsmale-
rei auseinander-
setzen, Einblicke in 
ihr Schaffen. Durch 
die individuelle 
Interpretation und 
Gestaltung der 
einzelnen Kunst-
schaffenden ent-
stehen neue Blick-
winkel, die zu spannenden 
und ungewohnten Eindrücken 
führen. Zu sehen sind unter 
anderem Werke von Sascha 
Banck, Gisela Hoffmann, Ursu-
la Kreutz und Jochen Pankrath. 

Vernissage am Freitag, 20. Juni, 
19 Uhr. Öffnungszeiten: Sams-
tag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr; 
am Sonntag, 29. Juni, bis 20 Uhr.
 ●
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Wann:

Mittwoch 16.7. bis 

Samstag 19.7.25

Wo: Fürther 

 Fußgängerzone

Unterstützt von:

Schule zu Ende undkein Plan wie es weitergeht?Bei uns bekommst du alle  wichtigen Infos und  freie Ausbildungsplätze in  Fürth und Landkreis.
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AUSBILDUNG PRAKTIKUM

COMING SOON …
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Kunst unter freiem Himmel

Die FREI LUFT 
GALERIE belebt 
auch heuer wie-
der den öffent-
lichen Raum in 

der Kleeblattstadt. Von Sonn-
tag, 29. Juni, bis Samstag, 27. 
September, sind bereits zum 
fünften Mal wieder unter-
schiedliche Kunstwerke an 15 
Stationen zu sehen. Die Arbei-
ten finden sich auf Fassaden 
und Grundstückseinfassungen, 
auf Parkplätzen, Bauzäunen, 
ausgedienten Plakatwänden 
oder auf einer Wiese im Park. 
Die Bemalung einer Grund-
stücksbegrenzung an der 
Sandleithe in Vach durch Eli-

zabeth Thallauer bildet gleich-
zeitig die Grundlage für die 
künstlerische Gestaltung eines 
Linienbusses der infra, der den 
ganzen Sommer als fahrendes 
Kunstwerk im Stadtgebiet zu 
sehen ist.
Weitere Informationen unter 
https://freiluftgalerie.jimdof-
ree.com. Infos zu den mitwir-
kenden Kunstschaffenden und 
den�Orten unter https://senf.
xyz/events/freiluftgalerie.
Eröffnungsveranstaltungen: 
12 Uhr, offizielle Eröffnung 
am Pavillon in der Dr.-Konrad-
Adenauer-Anlage. 14 bis 17 Uhr, 
mitwirkende Künstlerinnen 
und Künstler sind an ihren 

Werken anzutreffen. 18 Uhr, 
Abschlussfeier für alle Mit-
wirkenden und Gäste im Café 
Badehaus, Badstraße 8.
Der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen und Positionen ist frei.
Veranstalter der fünften FREI 
LUFT GALERIE ist der Kultur-
ring C in Kooperation mit der 
Online Kulturkarte senf.xyz und 
dem Kulturamt der Stadt Fürth.
 ●

Die FREI LUFT GALERIE wird unterstützt

FÜRTH ERLEBEN | KULTUR UND FREIZEIT

„The Art of Duo“ im Stadtmuseum

Das Duo des Bas-
sisten Hendrik 
Gosmann und 
des Jazzpianis-
ten Jens Magde-

burg präsentiert im Rahmen der 
Abend-Kultur am Donnerstag, 
3. Juli, 19 Uhr, im Stadtmuseum, 

Ottostraße 2, einen atmosphä-
rischen Sound, der aus der en-
gen Verwobenheit beider Inst-
rumente und dem spannenden 
Dialog der Duopartner entsteht. 
Eintritt: sieben Euro, ermäßigt 
fünf Euro, und berechtigt auch 
zum Besuch der Ausstellungen. 

Internet: www.stadtmuseum-fu-
erth.de.  ●

Die Reihe „Abend-Kultur im Stadtmuseum“ 
wird unterstützt
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Bürgerbühne, legendäres Tanztheater  
und Schauspiel-Highlight

Im Juni und Juli hat das 
Stadttheater nochmal 
einige Höhepunkte im 
Programm: Los geht es 
am Sonntag, 22. Juni, 

(weitere Vorstellungen am 28. 
und 29. Juni), wenn sich der 
Brückenbau des Stadttheaters 
mit der Performance „Mit an-
deren Augen“ in den Stadtpark 
begibt. Hier darf dann gewan-
delt oder einfach verweilt wer-
den, wenn sich die Akteure ihre 
ganz eigenen, individuellen 
Wege bahnen. Ein Tanz, ein Ge-
sang, ein Text, eine Handlung 
oder ein Gewebe aus mehreren 
Elementen entstehen und ver-
gehen. 

Das legendäre „Nederlands 
Dans Theater – NDT 2“ ist von 
Dienstag, 24., bis Samstag, 
28. Juni, zu Gast und hat zwei 
Choreografien im Gepäck, die 
das Publikum wieder in eine 
mitfiebernde, pulsierende und 
begeisterte Menge verwandeln 
wird.
Mit Tanz geht es dann am 
Dienstag, 1., und Mittwoch, 2. 
Juli, direkt weiter: „Pixel“, der-
zeit in rund 30 Ländern auf der 
ganzen Welt zu sehen, ist eine 
atemberaubende Mischung 
aus virtuosem Hip-Hop-Tanz 
und modernster digitaler Pro-
jektion. Die Tänzerinnen und 
Tänzer vollbringen luftig akro-

batische Kunststücke in einer 
digitalen Drei-D-Landschaft, 
die sich mit jeder ihrer Bewe-
gungen verändert. Das Ergebnis 
ist eine atemberaubende Cho-
reografie, die einen Einblick in 
die aufregenden Möglichkeiten 
an der Grenze zur virtuellen 
Welt bietet.
Am Donnerstag, 3., und Freitag, 
4. Juli, dürfen sich dann die 
Schauspielfans auf ein weite-
res Highlight freuen: Das Deut-
sche Theater Berlin kommt mit 
„Die Glasmenagerie“, das Ten-
nessee Williams über Nacht 
berühmt gemacht hat.
Weitere Infos unter www.stadt-
theater.de . ●
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Compagnie Käfig präsentiert mit „Pixel“ eine Mischung aus Hip-Hop und modernster digitaler Projektion.

Ihre nächste INFÜ  erscheint  
am 02. Juli 2025
Anzeigenbuchungsschluss ist der 23.06.  
Druckunterlagenschluss 24.06.2025

Für alle Fragen und Buchungen  
können Sie sich gerne telefonisch  
oder per E-Mail an uns wenden. 

Sabine Gößelein

Tel.: 0911-9764079-55
anzeigen@herbstkind-wa.de
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GRÜNER MARKT

Stellenanzeigen

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.fuerth.de/karriere oder Tel. (0911) 80 16 451.
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.

www.fuerth.de

Die Informationen im 
Internet sind Bestandteil 
dieser Stellenausschreibung.

Bewerben Sie 
sich bitte bis
27. Juni 2025
online unter
www.fuerth.de/
karriere

Fachkraft (w/m/d)

Schadstoffannahme
Die Stadt Fürth sucht für die Abfallwirtschaft 
Fürth zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine
Fachkraft für Schadstoffannahme, 
Vertretung der Leitung Recyclinghof (w/m/d)
• EGr 5 TVöD
• Vollzeit / unbefristet

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! 

Bewerben Sie sich initiativ online unter 
www.fuerth.de/karriere
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.
Die Informationen im Internet sind Bestandteil dieser Stellen-
ausschreibung.

www.fuerth.de

Stellen (w/m/d) im Amt für 

Kindertagesbetreuung 
und Ganztagesschule

Die Stadt Fürth ist Träger von Kindertageseinrich-
tungen, Kinderhorten und Kooperationspartner 
von offenen und gebundenen Ganztagsschulen. 
Hierfür sucht das Amt für Kindertagesbetreuung 
und Ganztagesschule regelmäßig

Erzieherinnen und Erzieher (w/m/d)
• EGr S 8a TVöD / bis zu 39 Wochenstunden / unbefristet

Kinderpfl egerinnen und -pfl eger (w/m/d)
• EGr S 3 TVöD / bis zu 39 Wochenstunden 

Fachkräfte (w/m/d) für Grundschulkind-
betreuung
• EGr S 4 TVöD zzgl. einer Zulage nach EGr S8a TVöD
• bis zu 36 Wochenstunden / unbefristet

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:  
www.fuerth.de/
karriere
oder den angegebenen 
Telefonnummern.

Weitere Informationen hierzu
Tel. (0911) 974-1663.

Weitere Informationen hierzu
Tel. (0911) 974-1647.

AUTOMOBILE/KFZ
Wir kaufen Wohnmobile +  
Wohnwagen Tel.: 03944-36160  
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufen Ihr Altfahrzeug auch 
Old- und Jungtimer, inkl. Ab-
meldung  und Abholung, seriöse 
Barabwicklung Tel. 0911-486038 
Kfz-Handel Fürth-Dambach

KAUFE/VERKAUFE
Kaufe Spirituosen aller Art
Whisky, Rum usw. Gerne auch
komplette Sammlungen. Klaus
Stühler 015163666136

Aus alt mach Geld! Suche Pelze,
Porzellan, Kristall, Handtaschen,
Abendgarderobe, Schallplat-
ten, Zinn, Hummelfig, Näh-
Schreib-Fotoapparate, Bibeln, 
Bücher, Bilder, Bestecke, Puppen. 
Tel:015207761939

Ankauf von Gold, Zahngold, Sil-
ber, Uhren, Münzen, Zinn, Barren-
Platin und Altgold auch Bruch-
gold und versilbertes Besteck.  
Sofort Geld in Bar, Fürth 90762, 
Schwabacher Str. 1, Telefon 
015734311704

GESUNDHEIT/WELLNESS
Dorn-Breuss-Therapie
Cranio-Sakrale-Therapie
Heilpraktikerin S. Dannhorn
Tel. 0170 65 24 241

Nordic Walking Einzeltraining
Das Outdoor Ganzkörpertraining
Dannhorn lifebalance
Tel. 0151 2632 2148

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN
Wenn Ihnen selbst die Worte 
fehlen … Freier Trauerredner 
für alle Menschen. Peter Budig. 
https://budigtrauerreden.com 
Mail: budigtrauerreden@gmx.de
Telefon: 0911 2108 6645  

Kleinanzeigen



Einen Teil unseres Erfolgs geben wir an gemein-
nützige Einrichtungen und Organisationen vor 
Ort zurück. Das ist uns eine Herzensangelegen-
heit und unser Selbstverständnis. Unsere Ge-
werbesteuerzahlungen stärken die Städte und 
Gemeinden in der Region. So profi tieren alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner aus der Stadt und 
dem Landkreis von ihrer starken Sparkasse Fürth.

Von unserem Engagement
profi tieren alle Menschen 
in der Region.

Geschäftsjahr 2024

Landkreis Fürth

7.369.565 €
Gewerbesteuern / Spenden / Sponsoring

sparkasse-fuerth.de

neu 2025

Ihre Vorstände der Sparkasse Fürth
Adolf Dodenhöft und Kai Tusak

3,3 Mrd. €
Kunden-Einlagen

3,0 Mio. €
Bilanzgewinn

2,6 Mrd. €
Kunden-Kredite

3,3 Mrd. €3,3 Mrd. €

4,3 Mrd. €
Bilanzsumme

Mit unseren 600 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sind wir der zuver-
lässige Finanzpartner für rund 
130.000 Menschen, Unterneh-
men und Institutionen aus 
Stadt und Landkreis Fürth. 
Darauf sind wir stolz und dan-
ken unseren Kundinnen und 
Kunden herzlichst für ihr Ver-
trauen und die hervorragende 
Bewertung bei der Kundenzu-
friedenheitsbefragung.
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Trauer braucht Worte
Trauerrednerin Bettina Sorge
97799280; bettina.sorge@web.de
www. todtrauerritual.de, Blog
mit vielen Infos und Hinweisen

Dachdeckerei u. Spenglerei, 
Meisterbetrieb, alle Arbeiten 
und Rep. zuverl./sauber. Fest-
preis.  
Fa. Gaxherri 0172/8103291

Malermeisterbetrieb Schöwitz
Maler/Fassaden und Dämmung
eig. Gerüst, saub./zuverl.  
Festpreis, 0911/493976  
schoewitz@gerhardburzer.de

Dachdeckerei Schöwitz
Dämmung, Umdeckung u. Repa-
raturen, eig. Spenglerei, Meister-
betr., Festpr. 0911/493976
schoewitz@gerhardburzer.de

Walter Bedachungen, Umdeck., 
eig. Spenglerei und Gerüst,  
Meisterbetrieb, 0911/28500766

Erbrechtliche Beratung  
Rechtsanwältin mit Tätigkeits-
schwerpunkt Erbrecht hilft bei 
der Gestaltung v. Testamenten 
u. berät im Erbfall über Erb- u. 
Pflichtteilsansprüche. Erstbera-
tung z. Festpreis brutto € 214,– 
RA Helmling, Königswarter Str. 77,  
Tel.: 0911/78098656.

Entrümplungen Klaus Stühler
Räumung Festpreis ab 30 Euro
Günstig und Kurzfristig
Tel.: 0911/1322280

Entrümpelungsdienst räumt 
alles zu Festpreisen. Wohnung, 
Keller, Dachboden. Auch Prob-
lemfälle! Tel.: 0911/3685562

Spenglerei Thomas Neuber
Meisterbetrieb, Blecharbeiten
aller Art zuverl./sauber

Stellenanzeigen

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! www.fuerth.de

Die Informationen im 
Internet sind Bestandteil 
dieser Stellenausschreibung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.fuerth.de/karriere oder Tel. (0911) 66012-260 
oder -220.
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.

Bachelor/Dipl. Ing. (FH) 
Elektrotechnik (w/m/d)

Bewerben Sie sich 
bitte bis 30. Juni 2025
online unter
www.fuerth.de/
karriere

Die Stadt Fürth sucht für die Stadtentwässerung, 
Abteilung Kläranlagen, Sachgebiet Kläranlagenbau 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen
Bachelor/Dipl. Ing. (FH) als 
Sachbearbeitung Elektrotechnik (w/m/d)
• EGr 11 TVöD
• Vollzeit / unbefristet

 
Der Bezirk Mittelfranken sucht für den Sozial
psychiatrischen Dienst in 90762 Fürth, Franken
straße 12, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine / einen  

Sozialpädagogin / 
Sozialpädagogen (m/w/d)
Die Stelle ist in Teilzeit im Umfang von 50 % einer Vollzeitstelle zu besetzen 
(derzeit 19,5 Wochenstunden) und ist nach EG S 14 TVöD bewertet.

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Rabe (Tel. 0911 975667-0) gerne zur 
Verfügung.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden 
Sie unter www.bezirkmittelfranken.de.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis  
spätestens 13.07.2025 über unser  
Online  Bewerberportal.
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SIEBENKÄSS
GRABMAL • BILDHAUEREI
NATURSTEINBEARBEITUNG
w w w. S I E B E N K A E S S . d e
Erlanger Str. 88 • Tel. 7 90 71 36

Freundliche Beratung, günstige Preise, kompetente Ausführung!

Ältestes Fürther Bestattungsunternehmen

0911 / 77 10 38
Fürth, Friedrich-Ebert-Str. 15

Wir begleiten Sie
im Trauerfall

www.bestattungen-geyer.de

Tel.: 0911/14969362
www.Spenglereineuber.de

Wenn Ihre Hard- oder Software 
mal wieder streikt , den Geist 
aufgegeben hat oder nicht mehr 
tut was sie soll. Wir sind für Sie 
da. Tel 0911 75 67 670.
www.itservice-fuerth.de

Malerfachbetrieb Heilmann
Sämtl. Innen- und Außenarbeiten
rund ums Haus + Wohnen zu-
verlässig und sauber, Fürth 
Südstadt
Tel.: 0911/707572
info@maler-heilmann.de

Das Texthaus – wieder in Fürth
Da sind die Texte brainmade!
Werbetexte für alle Formate:
Websites, Flyer, Broschüren
www.das-texthaus.de – oder
gleich anrufen: 0911 43458038

STELLENGESUCHE
Suche Reinigungsobjekte: Trep-
penhaus, Winterdienst,
Tel: 017631095993



OPTIK-SHOP

uvex Seh-Spektakel 
scharf sehen, clever sparen  

Das Paar Einstärken– und Gleitsichtgläser: Kunststoff 1,5, superentspiegelt und gehärtet. Stärkenbereich: Einstärken 6/2, Gleitsicht 6/4,  aus-
genommen Sonderkurven. Optional:  Aufpreis für dünnere Materialien. Verfügbare Tönungen wie 85% braun, grau oder grün. Nicht kombinierbar 
mit weiteren Aktionen – nur gültig im Aktionszeitraum und beim Kauf einer Brillenfassung aus den gekennzeichneten Aktionsmodellen vor Ort.

24. Juni – 11. Juli 2025

Einstärkengläser 

mit/ohne Tönung 

€ 49,-

Gleitsichtgläser  

mit/ohne Tönung  

€ 199,-

Aktionsfassungen  

ab € 39,-

Würzburger Straße 154 
90766 Fürth

T: 0911 9736 1589 
E: optikshop@uvex.de 

uvex Optik-Shop

Öffnungszeiten: 
Di. – Do.:  14 – 18 Uhr 
Fr.:  12 – 17 UhrOPTIK-SHOP

uvex-safety.de
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